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Kapitel 1 

Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Zweck 

 
Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbe-
wirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als 
Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. 

 

§ 2 
Anwendungsbereich 

 
(1) Dieses Gesetz gilt für folgende Gewässer: 
 
1. oberirdische Gewässer, 
 
 
2. Küstengewässer, 
 
 

§ 1 
Sachlicher Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 

 
(1) Dieses Gesetz gilt für folgende Gewässer: 
 
1. das ständig oder zeitweilig in Betten fließende oder stehen-

de oder aus Quellen wild abfließende Wasser (oberirdische 
Gewässer), 

1a. das Meer zwischen der Küstenlinie bei mittlerem Hochwas-
ser oder der seewärtigen Begrenzung der oberirdischen Ge-
wässer und der seewärtigen Begrenzung des Küstenmeeres 
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3. Grundwasser. 
 
 
 
Es gilt auch für Teile dieser Gewässer. 
 
 
(2) Die Länder können kleine Gewässer von wasserwirtschaftlich 
untergeordneter Bedeutung, insbesondere Straßenseitengräben als 
Bestandteil von Straßen, Be- und Entwässerungsgräben, sowie 
Heilquellen von den Bestimmungen dieses Gesetzes ausnehmen. 
Dies gilt nicht für die Haftung für Gewässerveränderungen nach 
den §§ 89 und 90. 

(Küstengewässer), 
 
2. das unterirdische Wasser in der Sättigungszone, das in un-
mittelbarer Berührung mit dem Boden oder dem Untergrund steht 
(Grundwasser). 
 
Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten auch für Teile der Gewäs-
ser. 
 
(2) Die Länder können kleine Gewässer von wasserwirtschaftlich 
untergeordneter Bedeutung sowie Quellen, die zu Heilquellen er-
klärt worden sind, von den Bestimmungen dieses Gesetzes aus-
nehmen. Dies gilt nicht für die §§ 22 und 22a. 

 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

 
Für dieses Gesetz gelten folgende Begriffsbestimmungen: 
 
1. Oberirdische Gewässer 

das ständig oder zeitweilig in Betten fließende oder stehende 
oder aus Quellen wild abfließende Wasser; 

2. Küstengewässer 
das Meer zwischen der Küstenlinie bei mittlerem Hochwasser 
oder zwischen der seewärtigen Begrenzung der oberirdischen 
Gewässer und der seewärtigen Begrenzung des Küstenmeeres; 
 
die seewärtige Begrenzung von oberirdischen Gewässern, die 
nicht Binnenwasserstraßen des Bundes sind, richtet sich nach den 

 

§ 1 
Sachlicher Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 

 
(1) Dieses Gesetz gilt für folgende Gewässer: 
 
1. das ständig oder zeitweilig in Betten fließende oder stehende 

oder aus Quellen wild abfließende Wasser (oberirdische Ge-
wässer), 

1a. das Meer zwischen der Küstenlinie bei mittlerem Hochwasser 
oder der seewärtigen Begrenzung der oberirdischen Gewässer 
und der seewärtigen Begrenzung des Küstenmeeres (Küsten-
gewässer), 

 
(3) Die Länder bestimmen die seewärtige Begrenzung derjenigen 

oberirdischen Gewässer, die nicht Binnenwasserstraßen des 
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landesrechtlichen Vorschriften; 
 
 

3. Grundwasser 
das unterirdische Wasser in der Sättigungszone, das in unmittelba-
rer Berührung mit dem Boden oder dem Untergrund steht; 
 
 
 
 
 

4. Künstliche Gewässer 
von Menschen geschaffene oberirdische Gewässer oder Küs-
tengewässer; 

5. Erheblich veränderte Gewässer 
durch den Menschen in ihrem Wesen physikalisch erheblich verän-
derte oberirdische Gewässer oder Küstengewässer; 

6. Wasserkörper 
einheitliche und bedeutende Abschnitte eines oberirdischen Ge-
wässers oder Küstengewässers (Oberflächenwasserkörper) sowie 
abgegrenzte Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer 
Grundwasserleiter (Grundwasserkörper); 

7. Gewässereigenschaften 
die auf die Wasserbeschaffenheit, die Wassermenge, die Gewäs-
serökologie und die Hydromorphologie bezogenen Eigenschaften 
von Gewässern und Gewässerteilen; 

8. Gewässerzustand 
die auf Wasserkörper bezogenen Gewässereigenschaften als öko-
logischer, chemischer oder mengenmäßiger Zustand eines Gewäs-
sers; bei als künstlich oder erheblich verändert eingestuften Ge-
wässern tritt an die Stelle des ökologischen Zustands das ökologi-

Bundes sind. 
 
[Absatz 1] 
2. das unterirdische Wasser in der Sättigungszone, das in unmit-

telbarer Berührung mit dem Boden oder dem Untergrund steht 
(Grundwasser). 
 

§ 25b 
Künstliche und erheblich veränderte oberirdische Gewässer 

 
(4) Im Sinne der Absätze 1 und 2 sind 
1. künstliche Gewässer: 

von Menschen geschaffene oberirdische Gewässer; 
 
2. erheblich veränderte oberirdische Gewässer: 

Gewässer, die durch den Menschen in ihrem Wesen physika-
lisch erheblich verändert wurden. 
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sche Potenzial; 

9. Wasserbeschaffenheit 
die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des 
Wassers eines oberirdischen Gewässers oder Küstengewässers 
sowie des Grundwassers; 

10. Schädliche Gewässerveränderungen 
Veränderungen von Gewässereigenschaften, die das Wohl der All-
gemeinheit, insbesondere die öffentliche Wasserversorgung, be-
einträchtigen oder die nicht den Anforderungen entsprechen, die 
sich aus diesem Gesetz, aus auf Grund dieses Gesetzes erlas-
senen oder aus sonstigen wasserrechtlichen Vorschriften ergeben; 

11. Stand der Technik 
der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen 
oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnah-
me zur Begrenzung von Emissionen in Luft, Wasser und Boden, 
zur Gewährleistung der Anlagensicherheit, zur Gewährleistung 
einer umweltverträglichen Abfallentsorgung oder sonst zur Vermei-
dung oder Verminderung von Auswirkungen auf die Umwelt zur 
Erreichung eines allgemein hohen Schutzniveaus für die Umwelt 
insgesamt gesichert erscheinen lässt; bei der Bestimmung des 
Standes der Technik sind insbesondere die in der Anlage 1 aufge-
führten Kriterien zu berücksichtigen; 

12. EMAS-Standort 
diejenige Einheit einer Organisation, die nach § 32 Absatz 1 Satz 
1 des Umweltauditgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 4. September 2002 (BGBl. I S. 3490), das zuletzt durch Arti-
kel 11 des Gesetzes vom 17. März 2008 (BGBl. I S. 399) geändert 
worden ist, in das EMAS-Register eingetragen ist; 

13. Einzugsgebiet 
ein Gebiet, aus dem über oberirdische Gewässer der gesamte 
Oberflächenabfluss an einer einzigen Flussmündung, einem Äs-

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7a 
Anforderungen an das Einleiten von Wasser 

 
(5) Stand der Technik im Sinne des Absatzes 1 ist 
der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen 
oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme 
zur Begrenzung von Emissionen in Luft, Wasser und Boden, zur Ge-
währleistung der Anlagensicherheit, zur Gewährleistung einer um-
weltverträglichen Abfallentsorgung oder sonst zur Vermeidung oder 
Verminderung von Auswirkungen auf die Umwelt zur Erreichung 
eines allgemein hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt gesi-
chert erscheinen lässt. Bei der Bestimmung des Standes der Technik 
sind insbesondere die in der Anhang 2 aufgeführten Kriterien zu be-
rücksichtigen. 
 

§ 1 
Sachlicher Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 

 
(4) Im Sinne dieses Gesetzes ist 
 
1. Einzugsgebiet: 

ein Gebiet, aus dem über oberirdische Gewässer der gesamte 
Oberflächenabfluss an einer einzigen Flussmündung, einem Äs-
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tuar oder einem Delta ins Meer gelangt; 

14. Teileinzugsgebiet 
ein Gebiet, aus dem über oberirdische Gewässer der gesamte 
Oberflächenabfluss an einem bestimmten Punkt in ein oberirdi-
sches Gewässer gelangt; 

15. Flussgebietseinheit 
ein als Haupteinheit für die Bewirtschaftung von Einzugsgebie-
ten festgelegtes Land- oder Meeresgebiet, das aus einem oder 
mehreren benachbarten Einzugsgebieten, dem ihnen zugeord-
neten Grundwasser und den ihnen zugeordneten Küstengewäs-
sern im Sinne des § 7 Absatz 5 Satz 2 besteht. 

tuar oder Delta ins Meer gelangt; 
2. Teileinzugsgebiet: 

ein Gebiet, aus dem über oberirdische Gewässer der gesamte 
Oberflächenabfluss an einem bestimmten Punkt in ein oberirdi-
sches Gewässer gelangt; 

3. Flussgebietseinheit:  
ein als Haupteinheit für die Bewirtschaftung von Einzugsgebie-
ten festgelegtes Land- oder Meeresgebiet, das aus einem oder 
mehreren benachbarten Einzugsgebieten, dem ihnen zugeord-
neten Grundwasser und den ihnen zugeordneten Küstengewäs-
sern im Sinne des § 1b Abs. 3 Satz 2 besteht. 

§ 4 
Gewässereigentum, Schranken des Grundeigentums 

 
(1) Das Eigentum an den Bundeswasserstraßen steht dem Bund nach 
Maßgabe der wasserstraßenrechtlichen Vorschriften zu. Soweit sich 
aus diesem Gesetz, auf Grund dieses Gesetzes erlassener oder sonsti-
ger wasserrechtlicher Vorschriften Verpflichtungen aus dem Gewäs-
sereigentum ergeben, treffen diese auch den Bund als Eigentümer der 
Bundeswasserstraßen. 
 
(2) Wasser eines fließenden oberirdischen Gewässers und Grundwas-
ser sind nicht eigentumsfähig. 
 
(3) Das Grundeigentum berechtigt nicht 
1. zu einer Gewässerbenutzung, die einer behördlichen Zulassung 

bedarf, 
 

2. zum Ausbau eines Gewässers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 1a  
Grundsatz  

 
(4) Das Grundeigentum berechtigt nicht 
1. zu einer Gewässerbenutzung, die nach diesem Gesetz oder nach 

den Landeswassergesetzen einer Erlaubnis oder Bewilligung 
bedarf,  

2. zum Ausbau eines oberirdischen Gewässers.  
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(4) Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Gewässern haben die 
Benutzung durch Dritte zu dulden, soweit für die Benutzung eine 
behördliche Zulassung erteilt worden oder eine behördliche Zulas-
sung nicht erforderlich ist. Dies gilt nicht im Fall des § 9 Absatz 1 
Nummer 3.  
 
(5) Im Übrigen gelten für das Eigentum an Gewässern die landes-
rechtlichen Vorschriften. 

 
 
 
 
 
 
[Vgl. Artikel 65 EGBGB, der durch Artikel 13 des Gesetzes zur 
Neuregelung des Wasserrechts aufgehoben wird: 
Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche dem 
Wasserrecht angehören, mit Einschluß des Mühlenrechts und des 
Flötzrechts sowie der Vorschriften zur Beförderung der Bewässe-
rung und Entwässerung der Grundstücke und der Vorschriften über 
Anlandungen, entstehende Inseln und verlassene Flußbetten.] 

§ 5 
Allgemeine Sorgfaltspflichten 

 
(1) Jede Person ist verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwir-
kungen auf ein Gewässer verbunden sein können, die nach den 
Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um 
1. eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu 

vermeiden, 
2. eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame 

Verwendung des Wassers sicherzustellen, 
3. die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und 
4. eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu 

vermeiden. 
 
 
(2) Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im 
Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete 
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfol-

§ 1a 
Grundsatz  

 
(2) Jedermann ist verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwir-
kungen auf ein Gewässer verbunden sein können, die nach den 
Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um 
eine Verunreinigung des Wassers oder eine sonstige nachteilige 
Veränderung seiner Eigenschaften zu verhüten, 
um eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame 
Verwendung des Wassers zu erzielen, 
um die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und 
um eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu 
vermeiden. 

§ 31a 
Grundsätze des Hochwasserschutzes  

(2) Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im 
Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete 
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor Hochwassergefahren und zur 
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gen und zur Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nut-
zung von Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für 
Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen. 

Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von 
Grundstücken den möglichen Gefährdungen von Mensch, Umwelt 
oder Sachwerten durch Hochwasser anzupassen. 

 
Kapitel 2 

Bewirtschaftung von Gewässern 
 

Abschnitt 1 
Gemeinsame Bestimmungen 

 
§ 6 

Allgemeine Grundsätze der Gewässerbewirtschaftung 
 

(1) Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbesondere 
mit dem Ziel, 
1. ihre Funktions- und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Na-

turhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erhal-
ten und zu verbessern, insbesondere durch Schutz vor nachteili-
gen Veränderungen von Gewässereigenschaften, 

2. Beeinträchtigungen auch im Hinblick auf den Wasserhaushalt 
der direkt von den Gewässern abhängenden Landökosysteme und 
Feuchtgebiete zu vermeiden und unvermeidbare, nicht nur ge-
ringfügige Beeinträchtigungen so weit wie möglich auszuglei-
chen, 

3. sie zum Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch 
im Interesse Einzelner zu nutzen, 

4. bestehende oder künftige Nutzungsmöglichkeiten insbesondere 
für die öffentliche Wasserversorgung zu erhalten oder zu schaf-
fen, 

5. möglichen Folgen des Klimawandels vorzubeugen, 
6. an oberirdischen Gewässern so weit wie möglich natürliche und 

 
 
 
 
 
 
 

§ 1a 
Grundsatz 

 
(1) Die Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushalts und als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu be-
wirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Ein-
klang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, vermeidbare 
Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen und der direkt 
von ihnen abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im 
Hinblick auf deren Wasserhaushalt unterbleiben und damit insge-
samt eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird. Dabei sind 
insbesondere mögliche Verlagerungen von nachteiligen Auswir-
kungen von einem Schutzgut auf ein anderes zu berücksichtigen; 
ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt, unter Berück-
sichtigung der Erfordernisse des Klimaschutzes, ist zu gewährleis-
ten. 
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schadlose Abflussverhältnisse zu gewährleisten und insbesondere 
durch Rückhaltung des Wassers in der Fläche der Entstehung 
von nachteiligen Hochwasserfolgen vorzubeugen, 

7. zum Schutz der Meeresumwelt beizutragen. 
 
Die nachhaltige Gewässerbewirtschaftung hat ein hohes Schutzni-
veau für die Umwelt insgesamt zu gewährleisten; dabei sind mögli-
che Verlagerungen nachteiliger Auswirkungen von einem Schutz-
gut auf ein anderes sowie die Erfordernisse des Klimaschutzes zu 
berücksichtigen. 
 
(2) Gewässer, die sich in einem natürlichen oder naturnahen Zu-
stand befinden, sollen in diesem Zustand erhalten bleiben und nicht 
naturnah ausgebaute natürliche Gewässer sollen so weit wie mög-
lich wieder in einen naturnahen Zustand zurückgeführt werden, 
wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem 
nicht entgegenstehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Vgl. § 31 WHG alt (Ausbau) Abs. 1 Satz 1: 
Gewässer, die sich im natürlichen oder naturnahen Zustand befin-
den, sollen in diesem Zustand erhalten bleiben und nicht naturnah 
ausgebaute natürliche Gewässer sollen so weit wie möglich wieder 
in einen naturnahen Zustand zurückgeführt werden, wenn überwie-
gende Gründe des Wohls der Allgemeinheit nicht entgegenstehen.] 

§ 7 
Bewirtschaftung nach Flussgebietseinheiten 

 
(1) Die Gewässer sind nach Flussgebietseinheiten zu bewirtschaf-
ten. Die Flussgebietseinheiten sind: 
1. Donau, 
2. Rhein, 
3. Maas, 
4. Ems, 
5. Weser, 
6. Elbe, 
7. Eider, 
8. Oder, 
9. Schlei/Trave, 

§ 1b 
Bewirtschaftung nach Flussgebietseinheiten  

 
(1) Die Gewässer sind nach Flussgebietseinheiten zu bewirtschaf-
ten. Flussgebietseinheiten sind: 
1. Donau,  
2. Rhein,  
3. Maas, 
4. Ems,  
5. Weser,  
6. Elbe,  
7. Eider,  
8. Oder, 
9. Schlei/Trave, 
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10. Warnow/Peene. 

 
Die Flussgebietseinheiten sind in der Anlage 2 in Kartenform dar-
gestellt. 
 
(2) Die zuständigen Behörden der Länder koordinieren untereinan-
der ihre wasserwirtschaftlichen Planungen und Maßnahmen, soweit 
die Belange der flussgebietsbezogenen Gewässerbewirtschaftung 
dies erfordern. 
 
(3) Zur Erreichung der in diesem Gesetz festgelegten Bewirtschaf-
tungsziele 
 
1. koordinieren die zuständigen Behörden der Länder die Maßnah-

menprogramme und Bewirtschaftungspläne mit den zuständigen 
Behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in 
deren Hoheitsgebiet die Flussgebietseinheiten ebenfalls liegen, 

 
2. bemühen sich die zuständigen Behörden der Länder um eine der 

Nummer 1 entsprechende Koordinierung mit den zuständigen 
Behörden von Staaten, die nicht der Europäischen Union angehö-
ren. 

 
(4) Soweit die Verwaltung der Bundeswasserstraßen berührt ist, ist 
bei der Koordinierung nach den Absätzen 2 und 3 das Einverneh-
men der zuständigen Wasser- und Schifffahrtsdirektionen einzuho-
len. Soweit gesamtstaatliche Belange bei der Pflege der Beziehun-
gen zur Europäischen Union, zu auswärtigen Staaten oder zu inter-
nationalen Organisationen berührt sind, ist bei der Koordinierung 
nach Absatz 3 das Einvernehmen des Bundesministeriums für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit einzuholen. 

10. Warnow/Peene. 
 
Die Flussgebietseinheiten sind in Anhang 1 in Kartenform darges-
tellt. 
 
(2) Zur Erreichung der in diesem Gesetz festgelegten Bewirtschaf-
tungsziele wird durch Landesrecht die Koordinierung der Bewirt-
schaftung der Flussgebietseinheiten geregelt, insbesondere 
 
1. die Koordinierung mit den anderen Ländern, 

 
 
 

2. die Koordinierung der Maßnahmenprogramme und Bewirt-
schaftungspläne mit den zuständigen Behörden anderer 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in deren Hoheits-
gebiet die Flussgebietseinheiten auch liegen,  
 

3. das Bemühen um eine der Nummer 2 entsprechende Koor-
dinierung mit den zuständigen Behörden von Staaten, die 
nicht der Europäischen Union angehören, 
 
 

4. das bei der Koordinierung nach den Nummern 1 bis 3 von 
den zuständigen Bundesbehörden zu erteilende Benehmen 
und, soweit auch Verwaltungskompetenzen des Bundes 
oder gesamtstaatliche Belange bei der Pflege der Beziehun-
gen zu auswärtigen Staaten berührt sind, zu erteilende Ein-
vernehmen. 
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(5) Die zuständigen Behörden der Länder ordnen innerhalb der 
Landesgrenzen die Einzugsgebiete oberirdischer Gewässer sowie 
Küstengewässer und das Grundwasser einer Flussgebietseinheit zu. 
Bei Küstengewässern gilt dies für die Flächen auf der landwärtigen 
Seite einer Linie, auf der sich jeder Punkt eine Seemeile seewärts 
vom nächsten Punkt der Basislinie befindet, von der aus die Breite 
der Hoheitsgewässer gemessen wird, mindestens bis zur äußeren 
Grenze der Gewässer, die im Wesentlichen von Süßwasserströ-
mungen beeinflusst sind. Die Länder können die Zuordnung auch 
durch Gesetz regeln. 

 
(3) Die zuständigen Landesbehörden ordnen die Einzugsgebiete 
innerhalb ihrer Landesgrenzen einer Flussgebietseinheit zu. Küs-
tengewässer auf der landwärtigen Seite einer Linie, auf der sich 
jeder Punkt eine Seemeile seewärts vom nächsten Punkt der Basis-
linie, von der aus die Breite der Hoheitsgewässer gemessen wird, 
befindet, mindestens bis zur äußeren Grenze der Gewässer, die im 
Wesentlichen von Süßwasserströmungen beeinflusst sind, sowie 
das Grundwasser sind Flussgebietseinheiten zuzuordnen. 

§ 8 
Erlaubnis, Bewilligung 

 
(1) Die Benutzung eines Gewässers bedarf der Erlaubnis oder der 
Bewilligung, soweit nicht durch dieses Gesetz oder auf Grund die-
ses Gesetzes erlassener Vorschriften etwas anderes bestimmt ist. 
 
(2) Keiner Erlaubnis oder Bewilligung bedürfen Gewässerbenut-
zungen, die der Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für die öffent-
liche Sicherheit dienen, sofern der drohende Schaden schwerer 
wiegt als die mit der Benutzung verbundenen nachteiligen Verän-
derungen von Gewässereigenschaften. Die zuständige Behörde ist 
unverzüglich über die Benutzung zu unterrichten. 
 
(3) Keiner Erlaubnis oder Bewilligung bedürfen ferner bei Übun-
gen und Erprobungen für Zwecke der Verteidigung oder der Ab-
wehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
 
 
 

§ 2 
Erlaubnis- und Bewilligungserfordernis 

 
(1) Eine Benutzung der Gewässer bedarf der behördlichen Erlaub-
nis (§ 7) oder Bewilligung (§ 8), soweit sich nicht aus den Bestim-
mungen dieses Gesetzes oder aus den im Rahmen dieses Gesetzes 
erlassenen landesrechtlichen Bestimmungen etwas anderes ergibt. 
 
 
 
 

§ 17a 
Erlaubnisfreie Benutzungen bei Übungen und Erprobungen 

 
Eine Erlaubnis oder eine Bewilligung ist nicht erforderlich bei 
Übungen und Erprobungen für Zwecke  
1. der Verteidigung einschließlich des Zivilschutzes oder  
2. der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder 

Ordnung 
 für 
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1. das vorübergehende Entnehmen von Wasser aus einem Gewäs-

ser, 
2. das Wiedereinleiten des Wassers in ein Gewässer mittels beweg-

licher Anlagen und 
3. das vorübergehende Einbringen von Stoffen in ein Gewässer,  
wenn durch diese Benutzungen andere nicht oder nur geringfügig 
beeinträchtigt werden und keine nachteilige Veränderung der Ge-
wässereigenschaften zu erwarten ist. Die Gewässerbenutzung ist 
der zuständigen Behörde rechtzeitig vor Beginn der Übung oder 
der Erprobung anzuzeigen. 
 

(4) Ist bei der Erteilung der Erlaubnis oder der Bewilligung nichts 
anderes bestimmt worden, geht die Erlaubnis oder die Bewilligung 
mit der Wasserbenutzungsanlage oder, wenn sie für ein Grundstück 
erteilt worden ist, mit diesem auf den Rechtsnachfolger über. 

a) das vorübergehende Entnehmen von Wasser aus einem Gewässer 
und 

 das Wiedereinleiten des Wassers in ein Gewässer mittels beweg-
licher Anlagen sowie 

b) das vorübergehende Einbringen von Stoffen in ein Gewässer, 
wenn dadurch andere nicht oder nur geringfügig beeinträchtigt 
werden, keine nachteilige Veränderung der Eigenschaften des 
Wassers und keine andere Beeinträchtigung des Wasserhaushalts 
zu erwarten ist. Das Vorhaben ist der zuständigen Wasserbehörde 
vorher anzuzeigen. 
 

§ 7 Erlaubnis 
(2) Die Erlaubnis geht mit der Wasserbenutzungsanlage oder, wenn 
sie für ein Grundstück erteilt ist, mit diesem auf den Rechtsnach-
folger über, soweit bei der Erteilung nichts anderes bestimmt ist. 

§ 8 Bewilligung 
(6) Die Bewilligung geht mit der Wasserbenutzungsanlage oder, 
wenn sie für ein Grundstück erteilt ist, mit diesem auf den Rechts-
nachfolger über, soweit bei der Erteilung nichts anderes bestimmt 
ist. 

§ 9 
Benutzungen 

 
(1) Benutzungen im Sinne dieses Gesetzes sind 
 
1. das Entnehmen und Ableiten von Wasser aus oberirdischen Ge-

wässern, 
2. das Aufstauen und Absenken von oberirdischen Gewässern, 
3. das Entnehmen fester Stoffe aus oberirdischen Gewässern, so-

weit sich dies auf die Gewässereigenschaften auswirkt, 

§ 3 
Benutzungen 

 
(1) Benutzungen im Sinne dieses Gesetzes sind 
 
1. Entnehmen und Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewäs-

sern, 
2. Aufstauen und Absenken von oberirdischen Gewässern, 
3. Entnehmen fester Stoffe aus oberirdischen Gewässern, soweit 

dies auf den Zustand des Gewässers oder auf den Wasserabfluss 
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4. das Einbringen und Einleiten von Stoffen in Gewässer, 
 
 

5. das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von 
Grundwasser. 

 
(2) Als Benutzungen gelten auch 
1. das Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch 

Anlagen, die hierfür bestimmt oder geeignet sind, 
2. Maßnahmen, die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur 

unerheblichen Ausmaß nachteilige Veränderungen der Wasserbe-
schaffenheit herbeizuführen. 

 
 
(3) Keine Benutzungen sind Maßnahmen, die dem Ausbau eines 
Gewässers im Sinne des § 67 Absatz 2 dienen. Das Gleiche gilt für 
Maßnahmen der Unterhaltung eines Gewässers, soweit hierbei kei-
ne chemischen Mittel verwendet werden. 

einwirkt, 
4. Einbringen und Einleiten von Stoffen in oberirdische Gewässer, 
4a. Einbringen und Einleiten von Stoffen in Küstengewässer, 
5. Einleiten von Stoffen in das Grundwasser, 
6. Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von 

Grundwasser.  
 

(2) Als Benutzungen gelten auch folgende Einwirkungen: 
1. Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch Anla-
gen, die hierzu bestimmt oder hierfür geeignet sind, 
2. Maßnahmen, die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur 
unerheblichen Ausmaß schädliche Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit des Wassers herbeizu-
führen. 
 
(3) Maßnahmen, die dem Ausbau eines oberirdischen Gewässers 
dienen, sind keine Benutzungen. Dies gilt auch für Maßnahmen der 
Unterhaltung eines oberirdischen Gewässers, soweit hierbei keine 
chemischen Mittel verwendet werden. 

§ 10 
Inhalt der Erlaubnis und der Bewilligung 

 
(1) Die Erlaubnis gewährt die Befugnis, die Bewilligung das Recht, 
ein Gewässer zu einem bestimmten Zweck in einer nach Art und 
Maß bestimmten Weise zu benutzen. 
 
 
 
 
 
 

§ 7 
Erlaubnis 

(1) Die Erlaubnis gewährt die widerrufliche Befugnis, ein Gewäs-
ser zu einem bestimmten Zweck in einer nach Art und Maß be-
stimmten Weise zu benutzen; sie kann befristet werden. 

§ 8 
Bewilligung 

(1) Die Bewilligung gewährt das Recht, ein Gewässer zu einem 
bestimmten Zweck in einer nach Art und Maß bestimmten Weise 
zu benutzen. Sie gewährt nicht das Recht, Gegenstände, die einem 
anderen gehören, oder Grundstücke und Anlagen, die im Besitz 
eines anderen stehen, in Gebrauch zu nehmen. 
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(2) Erlaubnis und Bewilligung geben keinen Anspruch auf Zufluss 
von Wasser in einer bestimmten Menge und Beschaffenheit. 

§ 2 
Erlaubnis- und Bewilligungserfordernis 

(2) Die Erlaubnis und die Bewilligung geben kein Recht auf Zu-
fluss von Wasser bestimmter Menge und Beschaffenheit. Unbe-
schadet des § 11 berühren sie nicht privatrechtliche Ansprüche auf 
Zufluss von Wasser bestimmter Menge und Beschaffenheit. 

§ 11 
Erlaubnis-, Bewilligungsverfahren 

 (1) Erlaubnis und Bewilligung können für ein Vorhaben, das nach 
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung unterliegt, nur in einem Verfahren er-
teilt werden, das den Anforderungen des genannten Gesetzes ent-
spricht. 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Bewilligung kann nur in einem Verfahren erteilt werden, in 
dem die Betroffenen und die beteiligten Behörden Einwendungen 
geltend machen können. 

§ 7 
Erlaubnis 

(1) [Satz 2] Die Erlaubnis kann für ein Vorhaben, das nach dem 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung unterliegt, nur in einem Verfahren erteilt wer-
den, das den Anforderungen des genannten Gesetzes entspricht. 
 § 9 

Bewilligungsverfahren 
[Satz 2] Bei Vorhaben, die nach dem Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterlie-
gen, muss das Verfahren den Anforderungen des genannten Geset-
zes entsprechen. 
 
[Satz 1] Die Bewilligung kann nur in einem Verfahren erteilt wer-
den, das gewährleistet, dass die Betroffenen und die beteiligten 
Behörden Einwendungen geltend machen können. 

§ 12 
Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis und der Be-

willigung, Bewirtschaftungsermessen 
 

(1) Die Erlaubnis und die Bewilligung sind zu versagen, wenn 
1. schädliche, auch durch Nebenbestimmungen nicht vermeidbare 

oder nicht ausgleichbare Gewässerveränderungen zu erwarten 
sind oder 

2. andere Anforderungen nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften 

§ 6 
Versagung 

 
 

(1) Die Erlaubnis und die Bewilligung sind zu versagen, soweit von 
der beabsichtigten Benutzung eine Beeinträchtigung des Wohls der 
Allgemeinheit, insbesondere eine Gefährdung der öffentlichen Was-
serversorgung, zu erwarten ist, die nicht durch Auflagen oder durch 
Maßnahmen einer Körperschaft des öffentlichen Rechts (§ 4 Abs. 2 
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nicht erfüllt werden. 

 
[Vgl. § 34 NatSchG 2010] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Im Übrigen steht die Erteilung der Erlaubnis und der Bewilli-
gung im pflichtgemäßen Ermessen (Bewirtschaftungsermessen) der 
zuständigen Behörde. 

Nr. 3) verhütet oder ausgeglichen wird. 
 
(2) Die Erlaubnis und die Bewilligung sind auch zu versagen, so-
weit von der beabsichtigten Benutzung eine erhebliche Beeinträch-
tigung eines Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeutung, eines Eu-
ropäischen Vogelschutzgebiets oder eines Konzertierungsgebiets 
im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 7 des Bundesnaturschutzgesetzes in 
seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 
Bestandteilen zu erwarten ist und die Beeinträchtigung nicht ent-
sprechend § 19 Abs. 2 Satz 1 bis 3 des Bundesnaturschutzgesetzes 
ausgeglichen oder in sonstiger Weise kompensiert werden kann. 
Dies gilt nicht, wenn die Voraussetzungen des § 34 Abs. 3 in Ver-
bindung mit Abs. 4 des Bundesnaturschutzgesetzes vorliegen. § 34 
Abs. 1 und 5 und § 37 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes gel-
ten entsprechend. 

§ 13 
Inhalts- und Nebenbestimmungen der Erlaubnis und der Be-

willigung 
[Vgl. auch § 36 Abs. 2 VwVfG] 
(1) Inhalts- und Nebenbestimmungen sind auch nachträglich sowie 
auch zu dem Zweck zulässig, nachteilige Wirkungen für andere zu 
vermeiden oder auszugleichen. 
 
 (2) Die zuständige Behörde kann durch Inhalts- und Nebenbe-
stimmungen insbesondere 
 
1. Anforderungen an die Beschaffenheit einzubringender oder ein-

zuleitender Stoffe stellen, 

§ 4 
Benutzungsbedingungen und Auflagen 

 
 (1) Die Erlaubnis und die Bewilligung können unter Festsetzung 
von Benutzungsbedingungen und Auflagen erteilt werden. Aufla-
gen sind auch zulässig, um nachteilige Wirkungen für andere zu 
verhüten oder auszugleichen. 
 
(2) Durch Auflagen können ferner insbesondere 
 
 
[Vgl. § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG alt] 
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2. Maßnahmen anordnen, die 

a) in einem Maßnahmenprogramm nach § 82 enthalten oder zu 
seiner Durchführung erforderlich sind, 

b) geboten sind, damit das Wasser mit Rücksicht auf den Was-
serhaushalt sparsam verwendet wird, 

c) der Feststellung der Gewässereigenschaften vor der Benut-
zung oder der Beobachtung der Gewässerbenutzung und ihrer 
Auswirkungen dienen, 
 
 
 

d) zum Ausgleich einer auf die Benutzung zurückzuführenden 
nachteiligen Veränderung der Gewässereigenschaften erfor-
derlich sind, 
 
 
 
 

3. die Bestellung verantwortlicher Betriebsbeauftragter vorschreiben, 
soweit nicht die Bestellung eines Gewässerschutzbeauftragten nach 
§ 64 vorgeschrieben ist oder angeordnet werden kann, 
 
 
 

4. dem Benutzer angemessene Beiträge zu den Kosten von Maß-
nahmen auferlegen, die eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts getroffen hat oder treffen wird, um eine mit der Benut-
zung verbundene Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit 
zu vermeiden oder auszugleichen. 

 
 

 
[Vgl. § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a letzte Var. WHG alt] 
 
[Vgl. § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 WHG alt] 
 
1. Maßnahmen zur Beobachtung oder zur Feststellung des Zu-

stands vor der Benutzung und von Beeinträchtigungen und 
nachteiligen Wirkungen durch die Benutzung angeordnet wer-
den, 
[Vgl. auch § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG alt] 
 

2a. Maßnahmen angeordnet werden, die zum Ausgleich einer auf 
die Benutzung zurückzuführenden Beeinträchtigung des ökolo-
gischen und chemischen Zustands eines oberirdischen Gewäs-
sers oder Küstengewässers sowie des mengenmäßigen und 
chemischen Zustands des Grundwassers erforderlich sind, 
[Vgl. auch § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a WHG alt]  
 

2. die Bestellung verantwortlicher Betriebsbeauftragter vorge-
schrieben werden, soweit nicht die Bestellung eines Gewässer-
schutzbeauftragten nach § 21a vorgeschrieben ist oder angeord-
net werden kann, 
[Vgl. auch § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a WHG alt] 
 

3. dem Unternehmer angemessene Beiträge zu den Kosten von 
Maßnahmen auferlegt werden, die eine Körperschaft des öffent-
lichen Rechts trifft oder treffen wird, um eine mit der Benut-
zung verbundene Beeinträchtigung des Wohls der Allgemein-
heit zu verhüten oder auszugleichen. 
[Vgl. auch § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a WHG alt] 
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(3) Für die Bewilligung gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass nach-
träglich nur Inhalts- und Nebenbestimmungen im Sinne von Absatz 
2 Nummer 1 bis 4 zulässig sind. 

 
 

§ 5 
Vorbehalt 

 
(1) Die Erlaubnis und die Bewilligung stehen unter dem Vorbehalt, 

dass nachträglich 
 
1. zusätzliche Anforderungen an die Beschaffenheit einzubrin-

gender oder einzuleitender Stoffe gestellt, 
1a. Maßnahmen im Sinne von § 4 Abs. 2 Nr. 2, 2a und 3, § 21a 

Abs. 2 sowie § 36 angeordnet,  
2. Maßnahmen für die Beobachtung der Wasserbenutzung und 

ihrer Folgen angeordnet,  
3. Maßnahmen für eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt 

gebotene sparsame Verwendung des Wassers angeordnet 
 
werden können. Eine zusätzliche Anforderung nach Nummer 1 darf 
nicht gestellt werden, wenn der mit der Erfüllung der Anforderung 
verbundene Aufwand außer Verhältnis zu dem mit der Anforde-
rung angestrebten Erfolg steht; dabei sind insbesondere Art, Menge 
und Gefährlichkeit der einzubringenden oder einzuleitenden Stoffe 
sowie Nutzungsdauer und technische Besonderheiten der Anlage 
zu berücksichtigen. Die Anforderungen nach § 7a dürfen nicht un-
terschritten werden. Wird das Wasser auf Grund einer Bewilligung 
benutzt, so müssen die Maßnahmen nach den Nummern 2 und 3 
wirtschaftlich gerechtfertigt und mit der Benutzung vereinbar sein.  
 
(2) Für alte Rechte und alte Befugnisse (§ 15) gilt Absatz 1 ent-
sprechend, soweit nicht § 15 weitergehende Einschränkungen zu-
lässt. 
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§ 14 
Besondere Vorschriften für die Erteilung der Bewilligung 

 
(1) Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn die Gewässerbe-
nutzung 
1. dem Benutzer ohne eine gesicherte Rechtsstellung nicht zugemu-

tet werden kann, 
2. einem bestimmten Zweck dient, der nach einem bestimmten Plan 

verfolgt wird, und 
3. keine Benutzung im Sinne des § 9 Absatz 1 Nummer 4 und Ab-

satz 2 Nummer 2 ist, ausgenommen das Wiedereinleiten von 
nicht nachteilig verändertem Triebwasser bei Ausleitungskraft-
werken. 

 
(2) Die Bewilligung wird für eine bestimmte angemessene Frist 
erteilt, die in besonderen Fällen 30 Jahre überschreiten darf. 
 
(3) Ist zu erwarten, dass die Gewässerbenutzung auf das Recht ei-
nes Dritten nachteilig einwirkt und erhebt dieser Einwendungen, so 
darf die Bewilligung nur erteilt werden, wenn die nachteiligen 
Wirkungen durch Inhalts- oder Nebenbestimmungen vermieden 
oder ausgeglichen werden. Ist dies nicht möglich, so darf die Be-
willigung gleichwohl erteilt werden, wenn Gründe des Wohls der 
Allgemeinheit dies erfordern. In den Fällen des Satzes 2 ist der 
Betroffene zu entschädigen. 
 
(4) Absatz 3 Satz 1 und 2 gilt entsprechend, wenn ein Dritter ohne 
Beeinträchtigung eines Rechts nachteilige Wirkungen dadurch zu 
erwarten hat, dass 
1.  der Wasserabfluss, der Wasserstand oder die Wasserbeschaffen-

heit verändert, 

§ 8 
Bewilligung 

 
(2) Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn 
 
1. dem Unternehmer die Durchführung seines Vorhabens ohne eine 

gesicherte Rechtsstellung nicht zugemutet werden kann und 
2. die Benutzung einem bestimmten Zweck dient, der nach einem 

bestimmten Plan verfolgt wird. 
Sie darf für das Einbringen und Einleiten von Stoffen in ein Ge-
wässer sowie für Benutzungen im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 2 nicht 
erteilt werden. Satz 2 gilt nicht für das Wiedereinleiten von nicht 
nachteilig verändertem Triebwasser bei Ausleitungskraftwerken.  
 
(5) Die Bewilligung wird für eine bestimmte angemessene Frist 
erteilt, die in besonderen Fällen 30 Jahre überschreiten darf. 
 
(3) Ist zu erwarten, dass die Benutzung auf das Recht eines anderen 
nachteilig einwirkt und erhebt der Betroffene Einwendungen, so 
darf die Bewilligung nur erteilt werden, wenn die nachteiligen 
Wirkungen durch Auflagen verhütet oder ausgeglichen werden. Ist 
dies nicht möglich, so darf die Bewilligung gleichwohl aus Grün-
den des Wohls der Allgemeinheit erteilt werden; der Betroffene ist 
zu entschädigen.  
 
 
(4) Die Länder können weitere Fälle bestimmen, in denen nachtei-
lige Wirkungen einen anderen zu Einwendungen berechtigen. In 
diesen Fällen gilt Absatz 3 entsprechend; jedoch können die Länder 
bestimmen, dass die Bewilligung auch erteilt werden darf, wenn 
der aus der beabsichtigten Benutzung zu erwartende Nutzen den für 
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2.  die bisherige Nutzung seines Grundstücks beeinträchtigt, 
3.  seiner Wassergewinnungsanlage Wasser entzogen oder 
4.  die ihm obliegende Gewässerunterhaltung erschwert 
wird. Geringfügige und solche nachteiligen Wirkungen, die ver-
mieden worden wären, wenn der Betroffene die ihm obliegende 
Gewässerunterhaltung ordnungsgemäß durchgeführt hätte, bleiben 
außer Betracht. Die Bewilligung darf auch dann erteilt werden, 
wenn der aus der beabsichtigten Gewässerbenutzung zu erwartende 
Nutzen den für den Betroffenen zu erwartenden Nachteil erheblich 
übersteigt. 
 
(5) Hat der Betroffene nach Absatz 3 oder Absatz 4 gegen die Er-
teilung der Bewilligung Einwendungen erhoben und lässt sich zur 
Zeit der Entscheidung nicht feststellen, ob und in welchem Maße 
nachteilige Wirkungen eintreten werden, so ist die Entscheidung 
über die deswegen festzusetzenden Inhalts- oder Nebenbestim-
mungen und Entschädigungen einem späteren Verfahren vorzube-
halten. 
 
(6) Konnte der Betroffene nach Absatz 3 oder Absatz 4 nachteilige 
Wirkungen bis zum Ablauf der Frist zur Geltendmachung von 
Einwendungen nicht voraussehen, so kann er verlangen, dass dem 
Gewässerbenutzer nachträglich Inhalts- oder Nebenbestimmungen 
auferlegt werden. 
Können die nachteiligen Wirkungen durch nachträgliche Inhalts- 
oder Nebenbestimmungen nicht vermieden oder ausgeglichen wer-
den, so ist der Betroffene im Sinne des Absatzes 3 zu entschädigen. 
Der Antrag ist nur innerhalb einer Frist von drei Jahren nach dem 
Zeitpunkt zulässig, zu dem der Betroffene von den nachteiligen 
Wirkungen der Bewilligung Kenntnis erhalten hat; er ist ausge-
schlossen, wenn nach der Herstellung des der Bewilligung entspre-

den Betroffenen zu erwartenden Nachteil erheblich übersteigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 10  
Nachträgliche Entscheidungen 

(1) Hat ein Betroffener (§ 8 Abs. 3 und 4) gegen die Erteilung der 
Bewilligung Einwendungen erhoben und lässt sich zur Zeit der 
Entscheidung nicht feststellen, ob und in welchem Maße nachteili-
ge Wirkungen eintreten werden, so ist die Entscheidung über die 
deswegen festzusetzenden Auflagen und Entschädigungen einem 
späteren Verfahren vorzubehalten. 
 
 
(2) Konnte der Betroffene nachteilige Wirkungen während des 
Verfahrens nach § 9 nicht voraussehen, so kann er verlangen, dass 
dem Unternehmer nachträglich Auflagen gemacht werden. 
 
 
Können die nachteiligen Wirkungen durch nachträgliche Auflagen 
nicht verhütet oder ausgeglichen werden, so ist der Betroffene zu 
entschädigen. 
Der Antrag ist nur innerhalb einer Frist von drei Jahren nach dem 
Zeitpunkt zulässig, zu dem der Betroffene von den nachteiligen 
Wirkungen der Benutzung Kenntnis erhalten hat; er ist ausge-
schlossen, wenn nach der Herstellung des der Bewilligung entspre-
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chenden Zustands 30 Jahre vergangen sind. chenden Zustands 30 Jahre verstrichen sind. 

§ 15 
Gehobene Erlaubnis 

 
(1) Die Erlaubnis kann als gehobene Erlaubnis erteilt werden, wenn 
hierfür ein öffentliches Interesse oder ein berechtigtes Interesse des 
Gewässerbenutzers besteht. 
 
(2) Für die gehobene Erlaubnis gelten § 11 Absatz 2 und § 14 Ab-
satz 3 bis 5 entsprechend. 

 

§ 16 
Ausschluss privatrechtlicher Abwehransprüche 

 
(1) Ist eine Gewässerbenutzung durch eine unanfechtbare gehobene 
Erlaubnis zugelassen, kann auf Grund privatrechtlicher Ansprüche 
zur Abwehr nachteiliger Wirkungen der Gewässerbenutzung nicht 
die Einstellung der Benutzung verlangt werden. Es können nur 
Vorkehrungen verlangt werden, die die nachteiligen Wirkungen 
ausschließen. Soweit solche Vorkehrungen nach dem Stand der 
Technik nicht durchführbar oder wirtschaftlich nicht vertretbar 
sind, kann lediglich Entschädigung verlangt werden. 
 
(2) Ist eine Gewässerbenutzung durch eine unanfechtbare Bewilli-
gung zugelassen, können wegen nachteiliger Wirkungen der Ge-
wässerbenutzung keine Ansprüche geltend gemacht werden, die 
auf die Beseitigung der Störung, auf die Unterlassung der Benut-
zung, auf die Herstellung von Vorkehrungen oder auf Schadener-
satz gerichtet sind. Satz 1 schließt Ansprüche auf Schadenersatz 
wegen nachteiliger Wirkungen nicht aus, die darauf beruhen, dass 
der Gewässerbenutzer angeordnete Inhalts- oder Nebenbestimmun-
gen nicht erfüllt hat. 

§ 11 
Ausschluss von Ansprüchen 

 
[Vgl. § 14 BImSchG] 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Wegen nachteiliger Wirkungen einer bewilligten Benutzung 
kann der Betroffene (§ 8 Abs. 3 und 4) gegen den Inhaber der Be-
willigung keine Ansprüche geltend machen, die auf die Beseitigung 
der Störung, auf die Unterlassung der Benutzung, auf die Herstel-
lung von Schutzeinrichtungen oder auf Schadensersatz gerichtet 
sind. Hierdurch werden Schadensersatzansprüche wegen nachteili-
ger Wirkungen nicht ausgeschlossen, die darauf beruhen, dass der 
Inhaber der Bewilligung angeordnete Auflagen nicht erfüllt hat.  
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(3) Absatz 1 sowie Absatz 2 Satz 1 gelten nicht für privatrechtliche 
Ansprüche gegen den Gewässerbenutzer aus Verträgen oder letz-
twilligen Verfügungen und für Ansprüche aus dinglichen Rechten 
am Grundstück, auf dem die Gewässerbenutzung stattfindet. 

 
(2) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für vertragliche Ansprüche. 

§ 17 
Zulassung vorzeitigen Beginns 

 
(1) In einem Erlaubnis- oder Bewilligungsverfahren kann die zu-
ständige Behörde auf Antrag zulassen, dass bereits vor Erteilung 
der Erlaubnis oder der Bewilligung mit der Gewässerbenutzung 
begonnen wird, wenn 
 
 
1. mit einer Entscheidung zugunsten des Benutzers gerechnet wer-

den kann, 
2. an dem vorzeitigen Beginn ein öffentliches Interesse oder ein 

berechtigtes Interesse des Benutzers besteht und 
3. der Benutzer sich verpflichtet, alle bis zur Entscheidung durch 

die Benutzung verursachten Schäden zu ersetzen und, falls die 
Benutzung nicht erlaubt oder bewilligt wird, den früheren Zu-
stand wiederherzustellen. 

 
(2) Die Zulassung des vorzeitigen Beginns kann jederzeit widerru-
fen werden. § 13 gilt entsprechend. 

§ 9a 
Zulassung vorzeitigen Beginns 

 
(1) In einem Erlaubnis- oder Bewilligungsverfahren kann die für 
die Erteilung der Erlaubnis oder Bewilligung zuständige Behörde 
in jederzeit widerruflicher Weise zulassen, dass bereits vor Ertei-
lung der Erlaubnis oder Bewilligung mit der Benutzung begonnen 
wird, wenn 
 
1. mit einer Entscheidung zugunsten des Unternehmers gerechnet 

werden kann, 
2. an dem vorzeitigen Beginn ein öffentliches Interesse oder ein 

berechtigtes Interesse des Unternehmers besteht und 
3. der Unternehmer sich verpflichtet, alle bis zur Entscheidung 

durch das Unternehmen verursachten Schäden zu ersetzen und, 
falls die Benutzung nicht erlaubt oder bewilligt wird, den frühe-
ren Zustand wieder herzustellen. 

 
(2) Die Zulassung kann befristet und mit Benutzungsbedingungen 
erteilt und mit Auflagen verbunden werden. 

§ 18 
Widerruf der Erlaubnis und der Bewilligung 

 
(1) Die Erlaubnis ist widerruflich. 
 
 

§ 7 
Erlaubnis 

 
(1) Die Erlaubnis gewährt die widerrufliche Befugnis, ein Gewäs-
ser zu einem bestimmten Zweck in einer nach Art und Maß be-
stimmten Weise zu benutzen; sie kann befristet werden. 
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(2) Die Bewilligung darf aus den in § 49 Absatz 2 Satz 1 Nummer 
2 bis 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes genannten Gründen 
widerrufen werden. 
 
 
 
 
Die Bewilligung kann ferner ohne Entschädigung ganz oder teil-
weise widerrufen werden, wenn der Inhaber der Bewilligung 
 
1. die Benutzung drei Jahre ununterbrochen nicht ausgeübt oder 

ihrem Umfang nach erheblich unterschritten hat, 
 

2. den Zweck der Benutzung so geändert hat, dass er mit dem Plan 
(§ 14 Absatz 1 Nummer 2) nicht mehr übereinstimmt. 

 
§ 12 

Widerruf der Bewilligung 
(1) Die Bewilligung kann, soweit dies nicht schon nach § 5 ohne 
Entschädigung zulässig ist, gegen Entschädigung ganz oder teil-
weise widerrufen werden, wenn von der uneingeschränkten Fort-
setzung der Benutzung eine erhebliche Beeinträchtigung des Wohls 
der Allgemeinheit, insbesondere der öffentlichen Wasserversor-
gung, zu erwarten ist. 
 
(2) Die Bewilligung kann ohne Entschädigung, soweit dies nicht 
schon nach § 5 zulässig ist, nur ganz oder teilweise widerrufen 
werden, wenn der Unternehmer 
1. die Benutzung innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist 

nicht begonnen oder drei Jahre ununterbrochen nicht ausgeübt 
oder ihrem Umfang nach erheblich unterschritten hat, 

2. den Zweck der Benutzung so geändert hat, dass er mit dem Plan 
(§ 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2) nicht mehr übereinstimmt, 

3. trotz einer mit der Androhung des Widerrufs verbundenen War-
nung wiederholt die Benutzung über den Rahmen der Bewilli-
gung hinaus erheblich ausgedehnt oder Benutzungsbedingungen 
oder Auflagen nicht erfüllt hat. 

§ 19 
Planfeststellungen und bergrechtliche Betriebspläne 

 
(1) Wird für ein Vorhaben, mit dem die Benutzung eines Gewäs-
sers verbunden ist, ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt, so 
entscheidet die Planfeststellungsbehörde über die Erteilung der 
Erlaubnis oder der Bewilligung. 
 
(2) Sieht ein bergrechtlicher Betriebsplan die Benutzung von Ge-

§ 14 
Planfeststellungen und bergrechtliche Betriebspläne 

 
(1) Wird für ein Vorhaben, mit dem die Benutzung eines Gewäs-
sers verbunden ist, ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt, so 
entscheidet die Planfeststellungsbehörde über die Erteilung der 
Erlaubnis oder der Bewilligung. 
 
(2) Sieht ein bergrechtlicher Betriebsplan die Benutzung von Ge-
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wässern vor, so entscheidet die Bergbehörde über die Erteilung der 
Erlaubnis. 
 
(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 ist die Entscheidung im Ein-
vernehmen, bei Planfeststellungen durch Bundesbehörden im Be-
nehmen mit der zuständigen Wasserbehörde zu treffen. 
 
(4) Über den Widerruf einer nach Absatz 1 erteilten Erlaubnis oder 
Bewilligung oder einer nach Absatz 2 erteilten Erlaubnis sowie 
über den nachträglichen Erlass von Inhalts- und Nebenbestimmun-
gen entscheidet auf Antrag der zuständigen Wasserbehörde in den 
Fällen des Absatzes 1 die Planfeststellungsbehörde, in den Fällen 
des Absatzes 2 die Bergbehörde. Absatz 3 ist entsprechend anzu-
wenden. 

wässern vor, so entscheidet die Bergbehörde über die Erteilung der 
Erlaubnis. 
 
(3) Die Entscheidung ist im Einvernehmen mit der für das Wasser 
zuständigen Behörde zu treffen; bei Planfeststellungen durch Bun-
desbehörden ist die für das Wasser zuständige Behörde zu hören. 
 
(4) Über die Beschränkung oder Rücknahme einer nach Absatz 1 
erteilten Erlaubnis oder Bewilligung entscheidet auf Antrag der für 
das Wasser zuständigen Behörde die Planfeststellungsbehörde; sie 
trifft auch nachträgliche Entscheidungen (§ 10). Absatz 3 ist ent-
sprechend anzuwenden. 
(5) Für die Beschränkung oder die Rücknahme einer nach Absatz 2 
erteilten Erlaubnis gilt Absatz 4 sinngemäß. 

§ 20 
Alte Rechte und alte Befugnisse 

 
(1) Soweit die Länder nichts anderes bestimmen, ist keine Erlaub-
nis oder Bewilligung erforderlich für Gewässerbenutzungen auf 
Grund 
1. von Rechten, die nach den Landeswassergesetzen erteilt oder 

durch sie aufrechterhalten worden sind, 
2. von Bewilligungen nach § 1 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung 

über Vereinfachungen im Wasser- und Wasserverbandsrecht 
vom 10. Februar 1945 (RGBl. I S. 29), 

3. einer nach der Gewerbeordnung erteilten Anlagegenehmigung, 
 

4. von Zulassungen, die in einem förmlichen Verfahren nach den 
Landeswassergesetzen erteilt und die den in den Nummern 1 bis 
3 genannten Zulassungen gleichgestellt worden sind sowie 

5. gesetzlich geregelter Planfeststellungsverfahren oder hoheitlicher 

§ 15 
Alte Rechte und alte Befugnisse 

 
(1) Eine Erlaubnis oder eine Bewilligung ist, soweit die Länder nichts 
anderes bestimmen, nicht erforderlich für Benutzungen 
 
1. auf Grund von Rechten, die nach den Landeswassergesetzen 

erteilt oder durch sie aufrechterhalten worden sind, 
2. auf Grund von Bewilligungen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 der Ver-

ordnung über Vereinfachungen im Wasser- und Wasserver-
bandsrecht vom 10. Februar 1945 (RGBl. I S. 29), 

3. auf Grund einer nach der Gewerbeordnung erteilten Anlagege-
nehmigung, 

[Vgl. unten Absatz 3] 
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Widmungsakte für Anlagen des öffentlichen Verkehrs. 

Satz 1 gilt nur, wenn zur Ausübung der Benutzung am 12. August 
1957, in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet 
am 1. Juli 1990 oder zu einem anderen von den Ländern bestimm-
ten Zeitpunkt rechtmäßige Anlagen vorhanden waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die in Absatz 1 aufgeführten Rechte und Befugnisse (alte Rech-
te und alte Befugnisse) können gegen Entschädigung widerrufen 
werden, soweit von der Fortsetzung der Gewässerbenutzung eine 
erhebliche Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu er-
warten ist. Sie können ohne Entschädigung widerrufen werden, 
soweit dies nicht schon nach dem vor dem 1. März 2010 geltenden 
Recht zulässig war, wenn 
1. die Benutzung drei Jahre ununterbrochen nicht ausgeübt worden 

ist; 
2. die Benutzung im bisher zulässigen Umfang für den Benutzer 

nicht mehr erforderlich ist; dies gilt insbesondere, wenn der zu-
lässige Umfang drei Jahre lang erheblich unterschritten wurde; 
 

3. der Zweck der Benutzung so geändert worden ist, dass er mit der 
festgelegten Zweckbestimmung nicht mehr übereinstimmt; 
 

[Vgl. unten Absatz 2] 
zu deren Ausübung am 12. August 1957 oder zu einem anderen 
von den Ländern zu bestimmenden Zeitpunkt rechtmäßige Anlagen 
vorhanden sind. 
 
(2) Eine Erlaubnis oder eine Bewilligung ist ferner nicht erforder-
lich für Benutzungen auf Grund gesetzlich geregelter Planfeststel-
lungsverfahren oder auf Grund hoheitlicher Widmungsakte für An-
lagen des öffentlichen Verkehrs, zu deren Ausübung am 12. August 
1957 rechtmäßige Anlagen vorhanden sind. 
 
(3) Die Länder können andere in einem förmlichen Verfahren auf 
Grund der Landeswassergesetze zugelassene Benutzungen den in 
Absatz 1 genannten Benutzungen gleichstellen. 
 
(4) Die in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Rechte und Befugnisse 
(alte Rechte und alte Befugnisse) können gegen Entschädigung wider-
rufen werden, soweit von der Fortsetzung der Benutzung eine erhebli-
che Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu erwarten ist. 
Sie können ohne Entschädigung, soweit dies nicht schon nach dem 
vor dem 1. Oktober 1976 geltenden Recht zulässig war, widerrufen 
werden, 
1. wenn der Unternehmer die Benutzung drei Jahre ununterbrochen 

nicht ausgeübt hat, 
2. soweit die Benutzung im bisher zulässigen Umfang für den Un-

ternehmer nicht mehr erforderlich ist; dies gilt insbesondere, 
wenn der zulässige Umfang drei Jahre lang erheblich unterschrit-
ten wurde, 

3. wenn der Unternehmer den Zweck der Benutzung so geändert 
hat, dass er mit der festgelegten Zweckbestimmung nicht mehr 
übereinstimmt, 
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4. der Benutzer trotz einer mit der Androhung des Widerrufs ver-

bundenen Warnung die Benutzung über den Rahmen des alten 
Rechts oder der alten Befugnis hinaus erheblich ausgedehnt oder 
Bedingungen oder Auflagen nicht erfüllt hat. 

Für die Zulässigkeit nachträglicher Anforderungen und Maßnah-
men ohne Entschädigung gilt § 13 Absatz 2 entsprechend. 

4. wenn der Unternehmer trotz einer mit der Androhung der Auf-
hebung verbundenen Warnung die Benutzung über den Rahmen 
des alten Rechts oder der alten Befugnis hinaus erheblich ausge-
dehnt oder Bedingungen oder Auflagen nicht erfüllt hat. 

Unberührt bleibt die Zulässigkeit nachträglicher Anforderungen 
und Maßnahmen ohne Entschädigung nach § 5. 

§ 21 
Anmeldung alter Rechte und alter Befugnisse 

 
(1) Alte Rechte und alte Befugnisse, die bis zum 28. Februar 2010 
noch nicht im Wasserbuch eingetragen oder zur Eintragung in das 
Wasserbuch angemeldet worden sind, können bis zum 1. März 
2013 bei der zuständigen Behörde zur Eintragung in das Wasser-
buch angemeldet werden. 
§ 32 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt entsprechend. 
 
 
 
Alte Rechte und alte Befugnisse, die nicht nach den Sätzen 1 und 2 
angemeldet worden sind, erlöschen am 1. März 2020, soweit das 
alte Recht oder die alte Befugnis nicht bereits zuvor aus anderen 
Gründen erloschen ist. 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht für alte Rechte und alte Befugnisse, die nach 
einer öffentlichen Aufforderung nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des 
Wasserhaushaltsgesetzes in der am 28. Februar 2010 geltenden 
Fassung innerhalb der dort genannten Frist nicht zur Eintragung in 
das Wasserbuch angemeldet worden sind. 
Für diese alten Rechte und alten Befugnisse gilt § 16 Absatz 2 Satz 
2 und 3 des Wasserhaushaltsgesetzes in der am 28. Februar 2010 
geltenden Fassung. 

§ 16 
Anmeldung alter Rechte und alter Befugnisse 

 
(1) Alte Rechte und alte Befugnisse sind, soweit sie bekannt sind, 
von Amts wegen in das Wasserbuch einzutragen. 
 
 
 
(4) Wer durch Naturereignisse oder andere unabwendbare Zufälle 
gehindert ist, die Frist des Absatzes 2 Satz 1 einzuhalten, kann die 
Anmeldung binnen einer Frist von drei Monaten nach Beseitigung 
des Hindernisses nachholen. 
 
 
 
 
 
(2) Die Inhaber alter Rechte und alter Befugnisse können öffentlich 
aufgefordert werden, sie binnen einer Frist von drei Jahren nach der 
öffentlichen Aufforderung zur Eintragung in das Wasserbuch an-
zumelden. 
 
Alte Rechte und alte Befugnisse, die bis zum Ablauf dieser Frist 
weder bekannt geworden noch angemeldet worden sind, erlöschen 
zehn Jahre nach der öffentlichen Aufforderung, soweit sie nicht 
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bereits vor Ablauf dieser Frist aus anderen Rechtsgründen erlo-
schen sind; auf diese Rechtsfolge ist in der öffentlichen Aufforde-
rung hinzuweisen. Auf Rechte, die im Grundbuch eingetragen sind, 
findet Satz 2 keine Anwendung.

§ 22 
Ausgleich zwischen konkurrierenden Gewässerbenutzungen 

 
Art, Maß und Zeiten der Gewässerbenutzung im Rahmen von Er-
laubnissen, Bewilligungen, alten Rechten und alten Befugnissen 
können auf Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen in ei-
nem Ausgleichsverfahren geregelt oder beschränkt werden, wenn 
das Wasser nach Menge oder Beschaffenheit nicht für alle Benut-
zungen ausreicht oder zumindest eine Benutzung beeinträchtigt ist 
und wenn das Wohl der Allgemeinheit es erfordert. Der Ausgleich 
ist unter Abwägung der Interessen der Beteiligten und des Wohls 
der Allgemeinheit sowie unter Berücksichtigung des Gemeinge-
brauchs nach pflichtgemäßem Ermessen festzulegen. 

§ 18 
Ausgleich von Rechten und Befugnissen 

 
Art, Maß und Zeiten der Ausübung von Erlaubnissen, Bewilligun-
gen, alten Rechten und alten Befugnissen können auf Antrag eines 
Beteiligten oder von Amts wegen in einem Ausgleichsverfahren 
geregelt oder beschränkt werden, wenn das Wasser nach Menge 
und Beschaffenheit nicht für alle Benutzungen ausreicht oder sich 
diese beeinträchtigen und wenn das Wohl der Allgemeinheit, in-
sbesondere die öffentliche Wasserversorgung, es erfordert. 

§ 23 
Rechtsverordnungen zur Gewässerbewirtschaftung 

 
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung der be-
teiligten Kreise durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates, auch zur Umsetzung bindender Rechtsakte der Euro-
päischen Gemeinschaften und zwischenstaatlicher Vereinbarungen, 
Vorschriften zum Schutz und zur Bewirtschaftung der Gewässer 
nach den Grundsätzen des § 6 und den Bewirtschaftungszielen 
nach Maßgabe der §§ 27 bis 31, 44 und 47 sowie zur näheren Be-
stimmung der sich aus diesem Gesetz ergebenden Pflichten zu er-
lassen, insbesondere nähere Regelungen über 
 
1. Anforderungen an die Gewässereigenschaften, 

§ 6a 
Supra- und internationale Anforderungen 

 
Soweit es zur Erfüllung bindender Beschlüsse der Europäischen 
Gemeinschaft oder zwischenstaatlicher Vereinbarungen notwendig 
ist, kann die Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates Vorschriften über die Bewirtschaftung 
der Gewässer nach den Grundsätzen des § 1a Abs. 1 erlassen, in-
sbesondere 
 
 
 
 
Anforderungen an die Beschaffenheit 
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2. die Ermittlung, Beschreibung, Festlegung und Einstufung so-

wie Darstellung des Zustands von Gewässern, 
3. Anforderungen an die Benutzung von Gewässern, insbesonde-

re an das Einbringen und Einleiten von Stoffen, 
4. Anforderungen an die Erfüllung der Abwasserbeseitigungs-

pflicht, 
5. Anforderungen an die Errichtung, den Betrieb und die Benut-

zung von Abwasseranlagen und sonstigen in diesem Gesetz 
geregelten Anlagen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. den Schutz der Gewässer gegen nachteilige Veränderungen 

ihrer Eigenschaften durch den Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen, 

7. die Festsetzung von Schutzgebieten sowie Anforderungen, 
Gebote und Verbote, die in den festgesetzten Gebieten zu be-

[Vgl. § 33a Abs. 2 Nr. 1. bis 3 WHG alt] 
 
und die Benutzung von Gewässern sowie 
 
 
 

den Bau und Betrieb von Anlagen im Sinne des § 18b Abs.1, des § 
19a Abs. 1 und des § 19g Abs. 1 und 2 festlegen. 
 

§ 7a 
Anforderungen an das Einleiten von Abwasser 

 
(1) Eine Erlaubnis für das Einleiten von Abwasser darf nur erteilt 
werden, wenn die Schadstofffracht des Abwassers so gering gehal-
ten wird, wie dies bei Einhaltung der jeweils in Betracht kommen-
den Verfahren nach dem Stand der Technik möglich ist. § 6 bleibt 
unberührt. Die Bundesregierung legt durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates Anforderungen fest, die dem Stand 
der Technik entsprechen. Diese Anforderungen können auch für 
den Ort des Anfalls des Abwassers oder vor seiner Vermischung 
festgelegt werden. 
 
(2) Für vorhandene Einleitungen werden in der Rechtsverordnung 
nach Absatz 1 Satz 3 abweichende Anforderungen festgelegt, wenn 
und soweit die danach erforderlichen Anpassungsmaßnahmen un-
verhältnismäßig wären. 
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achten sind, 

8. die Überwachung der Gewässereigenschaften und die Überwa-
chung der Einhaltung der Anforderungen, die durch dieses Ge-
setz oder auf Grund dieses Gesetzes erlassener Rechtsvor-
schriften festgelegt worden sind, 

9. Messmethoden und Messverfahren einschließlich Verfahren 
zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit von Bewertungen der 
Gewässereigenschaften im Rahmen der flussgebietsbezogenen 
Gewässerbewirtschaftung (Interkalibrierung) sowie die Quali-
tätssicherung analytischer Daten, 

10.  die durchzuführenden behördlichen Verfahren, 
11.  die Beschaffung, Bereitstellung und Übermittlung von Infor-

mationen sowie Berichtspflichten, 
12. die wirtschaftliche Analyse von Wassernutzungen, die Auswir-

kungen auf Gewässer haben. 
 

(2) Beteiligte Kreise sind ein jeweils auszuwählender Kreis von 
Vertreterinnen und Vertretern der Wissenschaft, der beteiligten 
Wirtschaft, der kommunalen Spitzenverbände, der Umweltvereini-
gungen, der sonstigen Betroffenen und der für die Wasserwirtschaft 
zuständigen obersten Landesbehörden. 

 
[Vgl. § 33a Abs. 2 Nr. 4 WHG alt] 

§ 24 
Erleichterungen für EMAS-Standorte 

 
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur Förderung der priva-
ten Eigenverantwortung für EMAS-Standorte durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates Erleichterungen zum Inhalt 
der Antragsunterlagen in wasserrechtlichen Verfahren sowie über-
wachungsrechtliche Erleichterungen vorzusehen, soweit die ent-
sprechenden Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2001 

§ 21h 
Erleichterungen für auditierte Betriebsstandorte 

 
Zur Förderung der privaten Eigenverantwortung können die Länder 
für Unternehmen, die in ein Verzeichnis gemäß Artikel 6 in Ver-
bindung mit Artikel 7 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
761/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. 
März 2001 über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an 
einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die 
Umweltbetriebsprüfung (ABl. EG Nr. L 114 S. 1) eingetragen sind, 
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über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem Ge-
meinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbe-
triebsprüfung (EMAS) (ABl. L 114 vom 24.4.2001, S. 1, L 327 
vom 4.12.2002, S. 10, L 60 vom 27.2.2007, S. 1), die zuletzt durch 
die Verordnung (EG) Nr. 1791/2006 (ABl. L 363 vom 20.12.2006, 
S. 1) geändert worden ist, gleichwertig mit den Anforderungen 
sind, die zur Überwachung und zu den Antragsunterlagen nach den 
wasserrechtlichen Vorschriften vorgesehen sind, oder soweit die 
Gleichwertigkeit durch die Rechtsverordnung nach dieser Vor-
schrift sichergestellt wird; dabei können insbesondere Erleichte-
rungen zu 
 
 
1. Kalibrierungen, Ermittlungen, Prüfungen und Messungen, 
2. Messberichten sowie sonstigen Berichten und Mitteilungen von 

Ermittlungsergebnissen, 
3. Aufgaben von Gewässerschutzbeauftragten und 

 
4. zur Häufigkeit der behördlichen Überwachung vorgese-

hen werden. 
 
(2) Ordnungsrechtliche Erleichterungen können gewährt werden, 
wenn ein Umweltgutachter die Einhaltung der Umweltvorschriften 
geprüft und keine Abweichungen festgestellt hat und dies in der 
Gültigkeitserklärung nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe d der Ver-
ordnung (EG) Nr. 761/2001 bescheinigt. 

Erleichterungen zum Inhalt der Antragsunterlagen im Genehmi-
gungsverfahren sowie überwachungsrechtliche Erleichterungen für 
Unternehmen regeln, soweit die diesbezüglichen Anforderungen 
der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 gleichwertig mit den Anforde-
rungen sind, die zur Überwachung und zu den Antragsunterlagen 
nach den wasserrechtlichen Vorschriften des Bundes und der Län-
der vorgesehen sind oder soweit die Gleichwertigkeit durch die 
Regelungen der Länder sichergestellt wird. Dabei können auch 
weitere Voraussetzungen für die Inanspruchnahme und die Rück-
nahme von Erleichterungen oder die ganze oder teilweise Ausset-
zung von Erleichterungen, wenn Voraussetzungen für deren Ge-
währung nicht mehr vorliegen, geregelt werden. [Satz 4:] Dabei 
können insbesondere Erleichterungen zu  
1. Kalibrierungen, Ermittlungen, Prüfungen und Messungen, 
2. Messberichten sowie sonstigen Berichten und Mitteilungen von 

Ermittlungsergebnissen, 
3. Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten, 
4. Mitteilungspflichten zur Betriebsorganisation und 
5. der Häufigkeit der behördlichen Überwachung 
vorgesehen werden. 
 
[Satz 3] Ordnungsrechtliche Erleichterungen können gewährt wer-
den, wenn der Umweltgutachter die Einhaltung der Umweltvor-
schriften geprüft hat, keine Abweichungen festgestellt hat und dies 
in der Gültigkeitserklärung bescheinigt. 
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Abschnitt 2 
Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer 

 
§ 25 

Gemeingebrauch 
 
Jede Person darf oberirdische Gewässer in einer Weise und in ei-
nem Umfang benutzen, wie dies nach Landesrecht als Gemeinge-
brauch zulässig ist, soweit nicht Rechte anderer dem entgegenste-
hen und soweit Befugnisse oder der Eigentümer- oder Anliegerge-
brauch anderer nicht beeinträchtigt werden. Der Gemeingebrauch 
umfasst nicht das Einbringen und Einleiten von Stoffen in oberirdi-
sche Gewässer. Die Länder können den Gemeingebrauch erstre-
cken auf 
1. das schadlose Einleiten von Niederschlagswasser, 
2. das Einbringen von Stoffen in oberirdische Gewässer für Zwe-

cke der Fischerei, wenn dadurch keine signifikanten nachteili-
gen Auswirkungen auf den Gewässerzustand zu erwarten sind. 

 
 

§ 23 
Gemeingebrauch 

 
Jedermann darf oberirdische Gewässer in einem Umfang benutzen, 
wie dies nach Landesrecht als Gemeingebrauch gestattet ist, soweit 
nicht Rechte anderer entgegenstehen und soweit Befugnisse oder 
der Eigentümer- oder Anliegergebrauch anderer dadurch nicht be-
einträchtigt werden. 
 

§ 25 
Benutzung zu Zwecken der Fischerei 

 
Die Länder können bestimmen, dass für das Einbringen von Stof-
fen in oberirdische Gewässer zu Zwecken der Fischerei eine Er-
laubnis oder eine Bewilligung nicht erforderlich ist, wenn dadurch 
keine signifikanten nachteiligen Auswirkungen auf den Zustand 
des Gewässers zu erwarten sind. 

§ 26 
Eigentümer- und Anliegergebrauch 

 
(1) Eine Erlaubnis oder eine Bewilligung ist, soweit durch Landes-
recht nicht etwas anderes bestimmt ist, nicht erforderlich für die 
Benutzung eines oberirdischen Gewässers durch den Eigentümer 
oder die durch ihn berechtigte Person für den eigenen Bedarf, wenn 
dadurch andere nicht beeinträchtigt werden und keine nachteilige 
Veränderung der Wasserbeschaffenheit, keine wesentliche Ver-
minderung der Wasserführung sowie keine andere Beeinträchti-
gung des Wasserhaushalts zu erwarten sind. 
Der Eigentümergebrauch umfasst nicht das Einbringen und Einlei-

§ 24 
Eigentümer- und Anliegergebrauch 

 
(1) Eine Erlaubnis oder eine Bewilligung ist nicht erforderlich zur 
Benutzung eines oberirdischen Gewässers durch den Eigentümer 
oder den durch ihn Berechtigten für den eigenen Bedarf, wenn da-
durch andere nicht beeinträchtigt werden, keine nachteilige Verän-
derung der Eigenschaft des Wassers, keine wesentliche Verminde-
rung der Wasserführung und keine andere Beeinträchtigung des 
Wasserhaushalts zu erwarten sind. Die Länder können den Eigen-
tümergebrauch ausschließen, soweit er bisher nicht zugelassen war. 
 



30 
 

WHG 2010  WHG alt  
ten von Stoffen in oberirdische Gewässer. 
§ 25 Satz 3 gilt entsprechend. 
 
(2) Die Eigentümer der an oberirdische Gewässer grenzenden 
Grundstücke und die zur Nutzung dieser Grundstücke Berechtigten 
(Anlieger) dürfen oberirdische Gewässer ohne Erlaubnis oder Be-
willigung nach Maßgabe des Absatzes 1 benutzen. 
 
 
 
 
(3) An Bundeswasserstraßen und an sonstigen Gewässern, die der 
Schifffahrt dienen oder künstlich errichtet sind, findet ein Gebrauch 
nach Absatz 2 nicht statt. 

 
 
 
(2) Die Länder können bestimmen, dass die Eigentümer der an 
oberirdische Gewässer angrenzenden Grundstücke und die zur 
Nutzung dieser Grundstücke Berechtigten (Anlieger) sowie die 
Eigentümer der an Anliegergrundstücke angrenzenden Grundstü-
cke und die zur Nutzung dieser Grundstücke Berechtigten (Hinter-
lieger) oberirdische Gewässer ohne Erlaubnis oder Bewilligung 
nach Maßgabe des Absatzes 1 benutzen dürfen. 
 
(3) An Bundeswasserstraßen und an sonstigen Gewässern, die der 
Schifffahrt dienen oder künstlich errichtet sind, findet ein Gebrauch 
nach Absatz 2 durch die Anlieger und Hinterlieger nicht statt. 

§ 27 
Bewirtschaftungsziele für oberirdische Gewässer 

 
(1) Oberirdische Gewässer sind, soweit sie nicht nach § 28 als 
künstlich oder erheblich verändert eingestuft werden, so zu bewirt-
schaften, dass 
 
1. eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres chemi-

schen Zustands vermieden wird und 
2. ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand erhal-

ten oder erreicht werden. 

 
 
 
(2) Oberirdische Gewässer, die nach § 28 als künstlich oder erheb-
lich verändert eingestuft werden, sind so zu bewirtschaften, dass 
1. eine Verschlechterung ihres ökologischen Potenzials und ihres 

§ 25a 
Bewirtschaftungsziele 

 
(1) Oberirdische Gewässer sind, soweit sie nicht als künstlich oder 
erheblich verändert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass 
 
 
1. eine nachteilige Veränderung ihres ökologischen und chemi-

schen Zustands vermieden und 
2. ein guter ökologischer und chemischer Zustand erhalten oder 

erreicht wird. 

§ 25b 
Künstliche und erheblich veränderte oberirdische Gewässer 

 
(1) Künstliche und erheblich veränderte oberirdische Gewässer im 
Sinne des Absatzes 4 sind so zu bewirtschaften, dass  
1. eine nachteilige Veränderung ihres ökologischen Potentials 
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chemischen Zustands vermieden wird und 

2. ein gutes ökologisches Potenzial und ein guter chemischer Zu-
stand erhalten oder erreicht werden. 

und chemischen Zustands vermieden und 
2. ein gutes ökologisches Potential und guter chemischer Zustand 

erhalten oder erreicht wird. § 25a Abs. 2 und 3 gilt entspre-
chend. 

§ 28 
Einstufung künstlicher und erheblich veränderter Gewässer 

 
Oberirdische Gewässer können als künstliche oder erheblich ver-
änderte Gewässer im Sinne des § 3 Nummer 4 und 5 eingestuft 
werden, wenn 
1. die Änderungen der hydromorphologischen Merkmale, die für 
einen guten ökologischen Gewässerzustand erforderlich wären, 
signifikante nachteilige Auswirkungen hätten auf 
a) die Umwelt insgesamt, 
b) die Schifffahrt, einschließlich Hafenanlagen, 
c) die Freizeitnutzung, 
d) Zwecke der Wasserspeicherung, insbesondere zur Trinkwasser-

versorgung, der Stromerzeugung oder der Bewässerung, 
 

e) die Wasserregulierung, den Hochwasserschutz oder die Land-
entwässerung oder 

f) andere, ebenso wichtige nachhaltige Entwicklungstätigkeiten 
des Menschen, 
 

2. die Ziele, die mit der Schaffung oder der Veränderung des Ge-
wässers verfolgt werden, nicht mit anderen geeigneten Maßnahmen 
erreicht werden können, die wesentlich geringere nachteilige Aus-
wirkungen auf die Umwelt haben, technisch durchführbar und nicht 
mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden sind und 
 
3. die Verwirklichung der in den §§ 27, 44 und 47 Absatz 1 festge-

§ 25b 
Künstliche und erheblich veränderte oberirdische Gewässer 

 
(2) Oberirdische Gewässer können als künstlich oder erheblich 
verändert eingestuft werden, wenn  
 
1. die Änderungen der hydromorphologischen Merkmale, die für 
einen guten ökologischen Zustand der Gewässer erforderlich wä-
ren, auf  
a) die Umwelt insgesamt, 
b) die Schifffahrt, einschließlich Hafenanlagen, 
c) die Freizeitnutzung, 
d) Zwecke der Wasserspeicherung, insbesondere zur Trinkwasser-

versorgung, der Stromerzeugung unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse des Klimaschutzes oder der Bewässerung, 

e) die Wasserregulierung, den Hochwasserschutz oder die Land-
entwässerung oder 

f) andere, ebenso wichtige nachhaltige Einwirkungen des Men-
schen 
signifikante nachteilige Auswirkungen hätten und 

2. die Ziele, die mit den künstlichen oder veränderten Merkmalen 
des Gewässers verfolgt werden, nicht mit anderen geeigneten Maß-
nahmen erreicht werden können, die wesentlich geringere nachtei-
lige Auswirkungen auf die Umwelt haben, technisch durchführbar 
und nicht mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden sind. 
 
(3) Die Einstufung eines Gewässers nach Absatz 2 darf die Ver-
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legten Bewirtschaftungsziele in anderen Gewässern derselben 
Flussgebietseinheit nicht dauerhaft ausgeschlossen oder gefährdet 
ist. 

wirklichung der in Absatz 1 sowie in § 25a Abs. 1 festgelegten 
Ziele in anderen Gewässern derselben Flussgebietseinheit nicht 
dauerhaft ausschließen oder gefährden. 

§ 29 
Fristen zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele 

 
(1) Ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand der 
oberirdischen Gewässer sowie ein gutes ökologisches Potenzial 
und ein guter chemischer Zustand der künstlichen und erheblich 
veränderten Gewässer sind bis zum 22. Dezember 2015 zu errei-
chen. 
 
(2) Die zuständige Behörde kann die Frist nach Absatz 1 verlän-
gern, wenn sich der Gewässerzustand nicht weiter verschlechtert 
und 
1. die notwendigen Verbesserungen des Gewässerzustands auf 

Grund der natürlichen Gegebenheiten nicht fristgerecht erreicht 
werden können, 

2. die vorgesehenen Maßnahmen nur schrittweise in einem längeren 
Zeitraum technisch durchführbar sind oder 

3. die Einhaltung der Frist mit unverhältnismäßig hohem Aufwand 
verbunden wäre. 

 
Fristverlängerungen nach Satz 1 dürfen die Verwirklichung der in 
den §§ 27, 44 und 47 Absatz 1 festgelegten Bewirtschaftungsziele 
in anderen Gewässern derselben Flussgebietseinheit nicht dauerhaft 
ausschließen oder gefährden. 
 
(3) Fristverlängerungen nach Absatz 2 Satz 1 sind höchstens zwei-
mal für einen Zeitraum von jeweils sechs Jahren zulässig. Lassen 
sich die Bewirtschaftungsziele auf Grund der natürlichen Gegeben-

§ 25c 
Fristen zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele 

 
(1) Durch Landesrecht werden Fristen festgelegt, bis zu denen ein 
guter ökologischer und chemischer Zustand der oberirdischen Ge-
wässer (§ 25a Abs. 1 Nr. 2) und ein gutes ökologisches Potential 
und guter chemischer Zustand der künstlichen und erheblich ver-
änderten Gewässer (§ 25b Abs. 1 Nr. 2) zu erreichen ist. 
 
(2) Die Fristen nach Absatz 1 können verlängert werden, wenn 
keine weitere Verschlechterung des Gewässerzustands eintritt und 
 
1. die notwendigen Verbesserungen des Gewässerzustands auf 

Grund der natürlichen Gegebenheiten nicht fristgerecht erreicht 
werden können, 

2. die vorgesehenen Maßnahmen nur schrittweise in einem länge-
ren Zeitraum technisch durchführbar sind oder 

3. die Einhaltung der Frist mit unverhältnismäßig hohem Aufwand 
verbunden wäre. 

 
(3) Fristverlängerungen nach Absatz 2 dürfen die Verwirklichung 
der in § 25a Abs. 1 und § 25b Abs. 1 festgelegten Ziele in anderen 
Gewässern derselben Flussgebietseinheit nicht dauerhaft ausschlie-
ßen oder gefährden. 
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heiten nicht innerhalb der Fristverlängerungen nach Satz 1 errei-
chen, sind weitere Verlängerungen möglich. 
 
(4) Die Fristen nach den Absätzen 1 bis 3 gelten auch für Gewässer 
in Schutzgebieten im Sinne des Artikels 6 in Verbindung mit An-
hang IV der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ord-
nungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1), die zuletzt durch 
die Richtlinie 2008/105/EG (ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 84) 
geändert worden ist, in ihrer jeweils geltenden Fassung, sofern die 
Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaften, nach denen 
die Schutzgebiete ausgewiesen worden sind, keine anderweitigen 
Bestimmungen enthalten. 

 
 
 
(4) Die Fristen nach den Absätzen 1 und 2 gelten auch für Gewäs-
ser in Schutzgebieten im Sinne des Artikels 6 in Verbindung mit 
Anhang IV der Richtlinie 2000/60/EG, sofern die Rechtsvorschrif-
ten der Europäischen Gemeinschaft, nach denen die Schutzgebiete 
ausgewiesen wurden, keine anderweitigen Bestimmungen enthal-
ten. 

§ 30 
Abweichende Bewirtschaftungsziele 

 
Abweichend von § 27 können die zuständigen Behörden für be-
stimmte oberirdische Gewässer weniger strenge Bewirtschaftungs-
ziele festlegen, wenn 
 
1. die Gewässer durch menschliche Tätigkeiten so beeinträchtigt 

oder ihre natürlichen Gegebenheiten so beschaffen sind, dass die 
Erreichung der Ziele unmöglich ist oder mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand verbunden wäre, 

2. die ökologischen und sozioökonomischen Erfordernisse, denen 
diese menschlichen Tätigkeiten dienen, nicht durch andere Maß-
nahmen erreicht werden können, die wesentlich geringere nach-
teilige Auswirkungen auf die Umwelt hätten und nicht mit un-
verhältnismäßig hohem Aufwand verbunden wären, 

3. weitere Verschlechterungen des Gewässerzustands vermieden 

§ 25d 
Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen 

 
(1) Die zuständigen Landesbehörden können für bestimmte Gewäs-
ser weniger strenge Ziele als die Bewirtschaftungsziele nach § 25a 
Abs. 1 und § 25b Abs. 1 festlegen, wenn  
 
1. die Gewässer durch menschliche Tätigkeiten so beeinträchtigt 

oder ihre natürlichen Gegebenheiten so beschaffen sind, dass die 
Erreichung der Ziele unmöglich ist oder mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand verbunden wäre, 

2. die ökologischen und sozioökonomischen Erfordernisse, denen 
diese menschlichen Tätigkeiten dienen, nicht durch andere Maß-
nahmen erreicht werden können, die wesentlich geringere nach-
teilige Auswirkungen auf die Umwelt hätten und nicht mit un-
verhältnismäßig hohem Aufwand verbunden wären, 

3. weitere Verschlechterungen des Zustands der Gewässer vermie-
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werden und 

4. unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Gewässerei-
genschaften, die infolge der Art der menschlichen Tätigkeiten 
nicht zu vermeiden waren, der bestmögliche ökologische Zu-
stand oder das bestmögliche ökologische Potenzial und der 
bestmögliche chemische Zustand erreicht werden. 

 
§ 29 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

den werden und  
4. unter Berücksichtigung der Auswirkungen, die infolge der Art 

der menschlichen Tätigkeiten oder der Gewässerbeschaffenheit 
nicht zu vermeiden waren, der bestmögliche ökologische und 
chemische Zustand erreicht wird. 

 
 
(4) Für Maßnahemn nach den Absätzen 1 bis 3 gilt §25c Abs. 3 
entsprechend. 

§ 31 
Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen 

 
(1) Vorübergehende Verschlechterungen des Zustands eines ober-
irdischen Gewässers verstoßen nicht gegen die Bewirtschaftungs-
ziele nach den §§ 27 und 30, wenn 
1. sie auf Umständen beruhen, die 

a) in natürlichen Ursachen begründet oder durch höhere Gewalt 
bedingt sind und die außergewöhnlich sind und nicht vorher-
sehbar waren oder 

b) durch Unfälle entstanden sind, 
 

2. alle praktisch geeigneten Maßnahmen ergriffen werden, um eine 
weitere Verschlechterung des Gewässerzustands und eine Gefähr-
dung der zu erreichenden Bewirtschaftungsziele in anderen, von 
diesen Umständen nicht betroffenen Gewässern zu verhindern, 
3. nur solche Maßnahmen ergriffen werden, die eine Wiederherstel-

lung des vorherigen Gewässerzustands nach Wegfall der Um-
stände nicht gefährden dürfen und die im Maßnahmenprogramm 
nach § 82 aufgeführt werden und 

4. die Auswirkungen der Umstände jährlich überprüft und praktisch 
geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um den vorherigen Ge-

§ 25d 
Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen 

 
(2) Vorübergehende Verschlechterungen des Zustands der Gewäs-
ser verstoßen nicht gegen die Zielsetzungen nach § 25a Abs. 1 und 
§ 25b Abs. 1, wenn 
sie auf Umständen beruhen, die entweder 
in natürlichen Ursachen begründet oder durch höhere Gewalt be-
dingt sind und die außergewöhnlich sind, nicht vorsehbar waren 
oder 
durch Unfälle entstanden sind. 
Bei vorübergehenden Verschlechterungen nach Satz 1 sind  
1. alle praktisch geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um eine wei-

tere Verschlechterung des Zustands der Gewässer und eine Ge-
fährdung der zu erreichenden Ziele in anderen, von diesen Um-
ständen nicht betroffenen Gewässern zu verhindern, 

2. die zu ergreifenden Maßnahmen, die nach Wegfall der Umstände 
eine Wiederherstellung des vorherigen Zustands der Gewässer 
nicht gefährden dürfen, im Maßnahmenprogramm nach § 36 auf-
zuführen und 

3. die Auswirkungen der Umstände jährlich zu überprüfen und die 
praktisch geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um den vorheri-
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wässerzustand vorbehaltlich der in § 29 Absatz 2 Satz 1 Nummer 
1 bis 3 genannten Gründe so bald wie möglich wiederherzustel-
len. 

 
(2) Wird bei einem oberirdischen Gewässer der gute ökologische 
Zustand nicht erreicht oder verschlechtert sich sein Zustand, ver-
stößt dies nicht gegen die Bewirtschaftungsziele nach den §§ 27 
und 30, wenn 
1. dies auf einer neuen Veränderung der physischen Gewässerei-

genschaften oder des Grundwasserstands beruht, 
2. die Gründe für die Veränderung von übergeordnetem öffentli-

chen Interesse sind oder wenn der Nutzen der neuen Verände-
rung für die Gesundheit oder Sicherheit des Menschen oder für 
die nachhaltige Entwicklung größer ist als der Nutzen, den die 
Erreichung der Bewirtschaftungsziele für die Umwelt und die 
Allgemeinheit hat, 

3. die Ziele, die mit der Veränderung des Gewässers verfolgt wer-
den, nicht mit anderen geeigneten Maßnahmen erreicht werden 
können, die wesentlich geringere nachteilige Auswirkungen auf 
die Umwelt haben, technisch durchführbar und nicht mit unver-
hältnismäßig hohem Aufwand verbunden sind und 

4. alle praktisch geeigneten Maßnahmen ergriffen werden, um die 
nachteiligen Auswirkungen auf den Gewässerzustand zu verrin-
gern. 

Bei neuen nachhaltigen Entwicklungstätigkeiten des Menschen im 
Sinne des § 28 Nummer 1 ist unter den in Satz 1 Nummer 2 bis 4 
genannten Voraussetzungen auch eine Verschlechterung von einem 
sehr guten in einen guten Gewässerzustand zulässig. 
 
(3) Für Ausnahmen nach den Absätzen 1 und 2 gilt § 29 Absatz 2 
Satz 2 entsprechend. 

gen Zustand der Gewässer vorbehaltlich der in § 25c Abs. 2 ge-
nannten Gründe so bald wie möglich wieder herzustellen. 

 
 
(3) Werden die physischen Eigenschaften von oberirdischen Ge-
wässern oder der Grundwasserstand verändert und ist deshalb der 
gute ökologische Zustand oder das gute ökologische Potential nicht 
zu erreichen oder eine Verschlechterung des Zustands eines oberir-
dischen Gewässers nicht zu vermeiden, ist dies zulässig, wenn 
 
1. die Gründe für die Veränderungen von übergeordnetem öffentli-

chen Interesse sind oder der Nutzen, den die Verwirklichung der 
in § 25a Abs. 1 und § 25b Abs. 1 genannten Ziele für die Um-
welt und die Allgemeinheit hat, durch den Nutzen der neuen 
Veränderungen für die Gesundheit oder Sicherheit des Menschen 
oder die nachhaltige Entwicklung übertroffen wird, 

2. die Ziele, die mit den Veränderungen des Gewässers verfolgt 
werden, nicht mit anderen geeigneten Maßnahmen erreicht wer-
den können, die wesentlich geringere nachteilige Auswirkungen 
auf die Umwelt haben, technisch durchführbar und nicht mit un-
verhältnismäßig hohem Aufwand verbunden sind und 

3. alle praktisch geeigneten Maßnahmen ergriffen werden, um die 
nachteiligen Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer zu 
verringern. 

Bei neuen nachhaltigen Einwirkungen des Menschen im Sinne des 
§ 25b Abs. 2 Nr. 1 ist unter den in Satz 1 Nr. 1 bis 3 genannten 
Voraussetzungen auch eine Verschlechterung von einem sehr guten 
in einen guten Zustand der Gewässer zulässig.  
 
(4) Für Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 3 gilt § 25c Abs. 3 
entsprechend. 
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§ 32 
Reinhaltung oberirdischer Gewässer 

 
(1) Feste Stoffe dürfen in ein oberirdisches Gewässer nicht eingeb-
racht werden, um sich ihrer zu entledigen. Satz 1 gilt nicht, wenn 
Sediment, das einem Gewässer entnommen wurde, in ein oberirdi-
sches Gewässer eingebracht wird. 
 
(2) Stoffe dürfen an einem oberirdischen Gewässer nur so gelagert 
oder abgelagert werden, dass eine nachteilige Veränderung der 
Wasserbeschaffenheit oder des Wasserabflusses nicht zu besorgen 
ist. Das Gleiche gilt für das Befördern von Flüssigkeiten und Gasen 
durch Rohrleitungen. 

§ 26 
Einbringen, Lagern und Befördern von Stoffen 

 
(1) Feste Stoffe dürfen in ein Gewässer nicht zu dem Zweck ein-
gebracht werden, sich ihrer zu entledigen. Schlammige Stoffe 
rechnen nicht zu den festen Stoffen. 
 
 
(2) Stoffe dürfen an einem Gewässer nur so gelagert oder abgela-
gert werden, dass eine Verunreinigung des Wassers oder eine sons-
tige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften oder des Was-
serabflusses nicht zu besorgen ist. Das Gleiche gilt für die Beförde-
rung von Flüssigkeiten und Gasen durch Rohrleitungen. Weiterge-
hende Verbotsvorschriften bleiben unberührt. 

§ 33 
Mindestwasserführung 

 
Das Aufstauen eines oberirdischen Gewässers oder das Entnehmen 
oder Ableiten von Wasser aus einem oberirdischen Gewässer ist 
nur zulässig, wenn die Abflussmenge erhalten bleibt, die für das 
Gewässer und andere hiermit verbundene Gewässer erforderlich 
ist, um den Zielen des § 6 Absatz 1 und der §§ 27 bis 31 zu ent-
sprechen (Mindestwasserführung). 

 

§ 34 
Durchgängigkeit oberirdischer Gewässer 

 
(1) Die Errichtung, die wesentliche Änderung und der Betrieb von 
Stauanlagen dürfen nur zugelassen werden, wenn durch geeignete 
Einrichtungen und Betriebsweisen die Durchgängigkeit des Ge-
wässers erhalten oder wiederhergestellt wird, soweit dies erforder-
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lich ist, um die Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 
31 zu erreichen. 
 
(2) Entsprechen vorhandene Stauanlagen nicht den Anforderungen 
nach Absatz 1, so hat die zuständige Behörde die Anordnungen zur 
Wiederherstellung der Durchgängigkeit zu treffen, die erforderlich 
sind, um die Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 
zu erreichen. 
 
(3) Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes führt bei 
Stauanlagen an Bundeswasserstraßen, die von ihr errichtet oder 
betrieben werden, die nach den Absätzen 1 und 2 erforderlichen 
Maßnahmen im Rahmen ihrer Aufgaben nach dem Bundeswasser-
straßengesetz hoheitlich durch. 

§ 35 
Wasserkraftnutzung 

 
(1) Die Nutzung von Wasserkraft darf nur zugelassen werden, 
wenn auch geeignete Maßnahmen zum Schutz der Fischpopulation 
ergriffen werden. 
 
(2) Entsprechen vorhandene Wasserkraftnutzungen nicht den An-
forderungen nach Absatz 1, so sind die erforderlichen Maßnahmen 
innerhalb angemessener Fristen durchzuführen. 
 
(3) Die zuständige Behörde prüft, ob an Staustufen und sonstigen 
Querverbauungen, die am 1. März 2010 bestehen und deren Rück-
bau zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der 
§§ 27 bis 31 auch langfristig nicht vorgesehen ist, eine Wasser-
kraftnutzung nach den Standortgegebenheiten möglich ist. Das 
Ergebnis der Prüfung wird der Öffentlichkeit in geeigneter Weise 
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zugänglich gemacht. 

§ 36 
Anlagen in, an, über und unteroberirdischen Gewässern 

 
Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern sind so zu 
errichten, zu betreiben, zu unterhalten und stillzulegen, dass keine 
schädlichen Gewässerveränderungen zu erwarten sind und die Ge-
wässerunterhaltung nicht mehr erschwert wird, als es den Umstän-
den nach unvermeidbar ist. Anlagen im Sinne von Satz 1 sind in-
sbesondere 
1. bauliche Anlagen wie Gebäude, Brücken, Stege, Unterführun-

gen, Hafenanlagen und Anlegestellen, 
2. Leitungsanlagen, 
3. Fähren. 
Im Übrigen gelten die landesrechtlichen Vorschriften. 

 

§ 37 
Wasserabfluss 

 
(1) Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers auf ein tiefer 
liegendes Grundstück darf nicht zum Nachteil eines höher liegen-
den Grundstücks behindert werden. Der natürliche Ablauf wild 
abfließenden Wassers darf nicht zum Nachteil eines tiefer liegen-
den Grundstücks verstärkt oder auf andere Weise verändert wer-
den. 
 
(2) Eigentümer oder Nutzungsberechtigte von Grundstücken, auf 
denen der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers zum Nach-
teil eines höher liegenden Grundstücks behindert oder zum Nach-
teil eines tiefer liegenden Grundstücks verstärkt oder auf andere 
Weise verändert wird, haben die Beseitigung des Hindernisses oder 
der eingetretenen Veränderung durch die Eigentümer oder Nut-
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zungsberechtigten der benachteiligten Grundstücke zu dulden. Satz 
1 gilt nur, soweit die zur Duldung Verpflichteten die Behinderung, 
Verstärkung oder sonstige Veränderung des Wasserabflusses nicht 
zu vertreten haben und die Beseitigung vorher angekündigt wurde. 
Der Eigentümer des Grundstücks, auf dem das Hindernis oder die 
Veränderung entstanden ist, kann das Hindernis oder die eingetre-
tene Veränderung auf seine Kosten auch selbst beseitigen. 
 
(3) Aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere der 
Wasserwirtschaft, der Landeskultur und des öffentlichen Verkehrs, 
kann die zuständige Behörde Abweichungen von den Absätzen 1 
und 2 zulassen. Soweit dadurch das Eigentum unzumutbar be-
schränkt wird, ist eine Entschädigung zu leisten. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für wild abfließendes Wasser, 
das nicht aus Quellen stammt. 

§ 38 
Gewässerrandstreifen 

 
(1) Gewässerrandstreifen dienen der Erhaltung und Verbesserung 
der ökologischen Funktionen oberirdischer Gewässer, der Wasser-
speicherung, der Sicherung des Wasserabflusses sowie der Ver-
minderung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen. 
 
(2) Der Gewässerrandstreifen umfasst das Ufer und den Bereich, 
der an das Gewässer landseits der Linie des Mittelwasserstandes 
angrenzt. Der Gewässerrandstreifen bemisst sich ab der Linie des 
Mittelwasserstandes, bei Gewässern mit ausgeprägter Böschungs-
oberkante ab der Böschungsoberkante. 
 
(3) Der Gewässerrandstreifen ist im Außenbereich fünf Meter breit. 
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Die zuständige Behörde kann für Gewässer oder Gewässerab-
schnitte 
1. Gewässerrandstreifen im Außenbereich aufheben, 
2. im Außenbereich die Breite des Gewässerrandstreifens abwei-

chend von Satz 1 festsetzen, 
3. innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile Gewässer-

randstreifen mit einer angemessenen Breite festsetzen. 
Die Länder können von den Sätzen 1 und 2 abweichende Regelun-
gen erlassen. 
 
(4) Eigentümer und Nutzungsberechtigte sollen Gewässerrandstrei-
fen im Hinblick auf ihre Funktionen nach Absatz 1 erhalten. Im 
Gewässerrandstreifen ist verboten: 
 
1. die Umwandlung von Grünland in Ackerland, 
2. das Entfernen von standortgerechten Bäumen und Sträuchern, 

ausgenommen die Entnahme im Rahmen einer ordnungsgemä-
ßen Forstwirtschaft, sowie das Neuanpflanzen von nicht stand-
ortgerechten Bäumen und Sträuchern, 

3. der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, ausgenommen die 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln, so-
weit durch Landesrecht nichts anderes bestimmt ist, und der 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in und im Zusammen-
hang mit zugelassenen Anlagen, 

4. die nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegenständen, die den 
Wasserabfluss behindern können oder die fortgeschwemmt wer-
den können. 

Zulässig sind Maßnahmen, die zur Gefahrenabwehr notwendig 
sind. Satz 2 Nummer 1 und 2 gilt nicht für Maßnahmen des Gewäs-
serausbaus sowie der Gewässer- und Deichunterhaltung. 
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(5) Die zuständige Behörde kann von einem Verbot nach Absatz 4 
Satz 2 eine widerrufliche Befreiung erteilen, wenn überwiegende 
Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Maßnahme erfordern 
oder das Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führt. Die 
Befreiung kann aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit auch 
nachträglich mit Nebenbestimmungen versehen werden, insbeson-
dere um zu gewährleisten, dass der Gewässerrandstreifen die in 
Absatz 1 genannten Funktionen erfüllt. 

§ 39 
Gewässerunterhaltung 

 
(1) Die Unterhaltung eines oberirdischen Gewässers umfasst seine 
Pflege und Entwicklung als öffentlich-rechtliche Verpflichtung 
(Unterhaltungslast). Zur Gewässerunterhaltung gehören insbeson-
dere: 
1. die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Sicherung eines ord-

nungsgemäßen Wasserabflusses, 
2. die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und Neu-

anpflanzung einer standortgerechten Ufervegetation, sowie die 
Freihaltung der Ufer für den Wasserabfluss, 

3. die Erhaltung der Schiffbarkeit von schiffbaren Gewässern mit 
Ausnahme der besonderen Zufahrten zu Häfen und Schiffsanle-
gestellen, 

4. die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähig-
keit des Gewässers insbesondere als Lebensraum von wild le-
benden Tieren und Pflanzen, 

5. die Erhaltung des Gewässers in einem Zustand, der hinsichtlich 
der Abführung oder Rückhaltung von Wasser, Geschiebe, 
Schwebstoffen und Eis den wasserwirtschaftlichen Bedürfnissen 
entspricht. 

 

§ 28 
Umfang der Unterhaltung 

 
(1) Die Unterhaltung eines Gewässers umfasst seine Pflege und 
Entwicklung. 
 
 
 
 
[Satz 5: Die Unterhaltung umfasst auch die Erhaltung eines ord-
nungsgemäßen Abflusses und 
 
an schiffbaren Gewässern die Erhaltung der Schiffbarkeit.] 
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(2) Die Gewässerunterhaltung muss sich an den Bewirtschaftungs-
zielen nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 ausrichten und darf die Er-
reichung dieser Ziele nicht gefährden. 
Sie muss den Anforderungen entsprechen, die im Maßnahmenprog-
ramm nach § 82 an die Gewässerunterhaltung gestellt sind. 
Bei der Unterhaltung ist der Erhaltung der Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushalts Rechnung zu tragen; Bild und Er-
holungswert der Gewässerlandschaft sind zu berücksichtigen. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Unterhaltung ausgebau-
ter Gewässer, soweit nicht in einem Planfeststellungsbeschluss 
oder einer Plangenehmigung nach § 68 etwas anderes bestimmt ist. 

Sie muss sich an den Bewirtschaftungszielen der §§ 25a bis 25d 
ausrichten und darf die Erreichung dieser Ziele nicht gefährden. 
 
Sie muss den im Maßnahmenprogramm nach § 36 an die Gewäs-
serunterhaltung gestellten Anforderungen entsprechen. 
Bei der Unterhaltung ist den Belangen des Naturhaushalts Rech-
nung zu tragen; Bild und Erholungswert der Gewässerlandschaft 
sind zu berücksichtigen. 
 
(2) Für die Unterhaltung ausgebauter Gewässer gelten die Vor-
schriften über den Umfang der Unterhaltung insoweit, als nicht in 
einem Verfahren nach § 31 etwas anderes bestimmt wird oder 
Bundes- oder Landesrecht etwas anderes bestimmt. 

§ 40 
Träger der Unterhaltungslast 

 
(1) Die Unterhaltung oberirdischer Gewässer obliegt den Eigentü-
mern der Gewässer, soweit sie nicht nach landesrechtlichen Vor-
schriften Aufgabe von Gebietskörperschaften, Wasser- und Boden-
verbänden, gemeindlichen Zweckverbänden oder sonstigen Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts ist. 
Ist der Gewässereigentümer Träger der Unterhaltungslast, sind die 
Anlieger sowie diejenigen Eigentümer von Grundstücken und An-
lagen, die aus der Unterhaltung Vorteile haben oder die Unterhal-
tung erschweren, verpflichtet, sich an den Kosten der Unterhaltung 
zu beteiligen. 
Ist eine Körperschaft nach Satz 1 unterhaltungspflichtig, können 
die Länder bestimmen, inwieweit die Gewässereigentümer, die in 
Satz 2 genannten Personen, andere Personen, die aus der Unterhal-
tung Vorteile haben, oder sonstige Eigentümer von Grundstücken 
im Einzugsgebiet verpflichtet sind, sich an den Kosten der Unter-

§ 29 
Unterhaltungslast 

 
(1) Die Unterhaltung von Gewässern obliegt, soweit sie nicht Auf-
gabe von Gebietskörperschaften, von Wasser- und Bodenverbän-
den oder gemeindlichen Zweckverbänden ist,den Eigentümern der 
Gewässer, 
 
 
den Anliegern und denjenigen Eigentümern von Grundstücken und 
Anlagen, die aus der Unterhaltung Vorteile haben oder die die Un-
terhaltung erschweren. 
 
Die Länder können bestimmen, dass die Unterhaltung auch anderen 
Eigentümern von Grundstücken im Einzugsgebiet obliegt.  
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haltung zu beteiligen. 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Unterhaltungslast kann mit Zustimmung der zuständigen 
Behörde auf einen Dritten übertragen werden. 
 
(3) Ist ein Hindernis für den Wasserabfluss oder für die Schifffahrt 
oder eine andere Beeinträchtigung, die Unterhaltungsmaßnahmen 
nach § 39 erforderlich macht, von einer anderen als der unterhal-
tungspflichtigen Person verursacht worden, so soll die zuständige 
Behörde die andere Person zur Beseitigung verpflichten. Hat die 
unterhaltungspflichtige Person das Hindernis oder die andere Be-
einträchtigung beseitigt, so hat ihr die andere Person die Kosten zu 
erstatten, soweit die Arbeiten erforderlich waren und die Kosten 
angemessen sind. 
 
(4) Erfüllt der Träger der Unterhaltungslast seine Verpflichtungen 
nicht, so sind die erforderlichen Unterhaltungsarbeiten auf seine 
Kosten durch das Land oder, sofern das Landesrecht dies bestimmt, 
durch eine andere öffentlich-rechtliche Körperschaft im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 1 durchzuführen. Satz 1 gilt nicht, soweit eine öf-
fentlich-rechtliche Körperschaft Träger der Unterhaltungslast ist. 

 
Bestehende Verpflichtungen anderer zur Unterhaltung von Gewäs-
serstrecken oder von Bauwerken im oder am Gewässer werden 
durch Satz 1 und durch eine nach Satz 2 ergehende Regelung nicht 
berührt. Die Länder bestimmen, in welcher Weise die Unterhal-
tungspflicht zu erfüllen ist; sie können für die Zeit bis zum 1. Ja-
nuar 1965 die Unterhaltungslast abweichend regeln.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Wird die Unterhaltungspflicht nach Absatz 1 nicht oder nicht 
genügend erfüllt, so ist sicherzustellen, dass die jeweils erforderli-
chen Unterhaltungsarbeiten durch eine Gebietskörperschaft oder 
einen Wasser- und Bodenverband oder einen gemeindlichen 
Zweckverband ausgeführt werden. 

§ 41 
Besondere Pflichten bei der Gewässerunterhaltung 

 
(1) Soweit es zur ordnungsgemäßen Unterhaltung eines oberirdi-
schen Gewässers erforderlich ist, haben 

§ 30 
Besondere Pflichten im Interesse der Unterhaltung 

 
(1) Soweit es zur ordnungsmäßigen Unterhaltung eines Gewässers 
erforderlich ist, haben 
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1. die Gewässereigentümer Unterhaltungsmaßnahmen am Gewäs-

ser zu dulden; 
2. die Anlieger und Hinterlieger zu dulden, dass  

 
die zur Unterhaltung verpflichtete Person oder ihre Beauftragten 
die Grundstücke betreten, vorübergehend benutzen und aus ihnen 
Bestandteile für die Unterhaltung entnehmen, wenn diese ander-
weitig nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten beschafft werden 
können; 
Hinterlieger sind die Eigentümer der an Anliegergrundstücke 
angrenzenden Grundstücke und die zur Nutzung dieser Grund-
stücke Berechtigten; 

3. die Anlieger zu dulden, dass die zur Unterhaltung verpflichtete 
Person die Ufer bepflanzt; 
 

4. die Inhaber von Rechten und Befugnissen an Gewässern zu dul-
den, dass die Benutzung vorübergehend behindert oder unterbro-
chen wird. 

Die zur Unterhaltung verpflichtete Person hat der duldungspflichti-
gen Person die beabsichtigten Maßnahmen rechtzeitig vorher anzu-
kündigen. Weitergehende Rechtsvorschriften der Länder bleiben 
unberührt. 
 
(2) Die nach Absatz 1 Verpflichteten haben Handlungen zu unter-
lassen, die die Unterhaltung unmöglich machen oder wesentlich 
erschweren würden. 
 
(3) Die Anlieger können verpflichtet werden, die Ufergrundstücke 
in erforderlicher Breite so zu bewirtschaften, dass die Unterhaltung 
nicht beeinträchtigt wird. 
 

 
 
die Anlieger und die Hinterlieger nach vorheriger Ankündigung zu 
dulden, dass 
die Unterhaltungspflichtigen oder deren Beauftragte 
die Grundstücke betreten, vorübergehend benutzen und aus ihnen 
Bestandteile für die Unterhaltung entnehmen, wenn diese ander-
weitig nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten beschafft werden 
können. 
[Siehe § 24 Abs. 2 WHG alt: „die Eigentümer der an Anlieger-
grundstücke angrenzenden Grundstücke und die zur Nutzung dieser 
Grundstücke Berechtigten (Hinterlieger)“] 
(2) Die Anlieger haben zu dulden, dass der zur Unterhaltung Ver-
pflichtete die Ufer bepflanzt, soweit es für die Unterhaltung erfor-
derlich ist. 
 
 
 
 
[Vgl. oben Absatz 1 Satz 1] 
 
 
 
 
 
 
 
Sie können verpflichtet werden, die Ufergrundstücke in erforderli-
cher Breite so zu bewirtschaften, dass die Unterhaltung nicht be-
einträchtigt wird; sie haben bei der Nutzung die Erfordernisse des 
Uferschutzes zu beachten.  
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(4) Entstehen durch Handlungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
bis 3 Schäden, so hat der Geschädigte gegen die zur Unterhaltung 
verpflichtete Person Anspruch auf Schadenersatz. 

 
(3) Entstehen durch Handlungen nach Absatz 1 oder 2 Schäden, so 
hat der Geschädigte Anspruch auf Schadensersatz. 

§ 42 
Behördliche Entscheidungen zur Gewässerunterhaltung 

 
(1) Die zuständige Behörde kann 
1. die nach § 39 erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen sowie die 

Pflichten nach § 41 Absatz 1 bis 3 näher festlegen, 
2. anordnen, dass Unterhaltungsmaßnahmen nicht durchzuführen 

sind, soweit dies notwendig ist, um die Bewirtschaftungsziele zu 
erreichen. 
 

(2) Die zuständige Behörde hat in den Fällen des § 40 Absatz 1 
Satz 2 und 3 und Absatz 3 Satz 2 den Umfang der Kostenbeteili-
gung oder -erstattung festzusetzen, wenn die Beteiligten sich hierü-
ber nicht einigen können. 

 

Abschnitt 3 
Bewirtschaftung von Küstengewässern 

 
§ 43 

Erlaubnisfreie Benutzungen von Küstengewässern 
 
Die Länder können bestimmen, dass eine Erlaubnis nicht erforder-
lich ist 
1. für das Einleiten von Grund-, Quell- und Niederschlagswasser in 

ein Küstengewässer, 
2. für das Einbringen und Einleiten von anderen Stoffen in ein Küs-

tengewässer, wenn dadurch keine signifikanten nachteiligen Ver-
änderungen seiner Eigenschaften zu erwarten sind. 

 
 
 

§ 32a 
Erlaubnisfreie Benutzungen 

 
Die Länder können bestimmen, dass eine Erlaubnis oder Bewilli-
gung nicht erforderlich ist 
1. für das Einleiten von Grund-, Quell- und Niederschlagswasser, 

 
2. für das Einbringen und Einleiten von anderen Stoffen, wenn da-

durch keine signifikanten nachteiligen Auswirkungen auf den 
Zustand des Gewässers zu erwarten sind.  



46 
 

WHG 2010  WHG alt  

§ 44 
Bewirtschaftungsziele für Küstengewässer 

 
Für Küstengewässer nach § 7 Absatz 5 Satz 2 gelten die §§ 27 bis 
31 entsprechend. Seewärts der in § 7 Absatz 5 Satz 2 genannten 
Linie gelten die §§ 27 bis 31 in den Küstengewässern entspre-
chend, soweit ein guter chemischer Zustand zu erreichen ist. 

§ 32c 
Bewirtschaftungsziele 

 
Die §§ 25a bis 25d gelten entsprechend für Küstengewässer im 
Sinne des § 1b Abs. 3 Satz 2. In den Küstengewässern seewärts der 
in § 1b Abs. 3 Satz 2 genannten Linie gelten die §§ 25a bis 25d 
entsprechend, soweit ein guter chemischer Zustand zu erreichen ist. 

§ 45 
Reinhaltung von Küstengewässern 

 
(1) Feste Stoffe dürfen in ein Küstengewässer nicht eingebracht 
werden, um sich ihrer zu entledigen. Satz 1 gilt nicht, wenn Sedi-
ment, das einem Gewässer entnommen wurde, in ein Küstengewäs-
ser eingebracht wird. 
 
(2) Stoffe dürfen an einem Küstengewässer nur so gelagert oder 
abgelagert werden, dass eine nachteilige Veränderung der Wasser-
beschaffenheit nicht zu besorgen ist. Das Gleiche gilt für das Be-
fördern von Flüssigkeiten und Gasen durch Rohrleitungen. 

§ 32b 
Reinhaltung 

 
(1) Feste Stoffe dürfen in ein Küstengewässer nicht zu dem Zweck 
eingebracht werden, sich ihrer zu entledigen. Schlammige Stoffe 
rechnen nicht zu den festen Stoffen. 
 
 
(2) Stoffe dürfen am Küstengewässer nur so gelagert oder abgela-
gert werden, dass eine Verunreinigung des Wassers oder eine sons-
tige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften nicht zu besor-
gen ist. Das Gleiche gilt für die Beförderung von Flüssigkeiten und 
Gasen durch Rohrleitungen. 

Abschnitt 4 
Bewirtschaftung des Grundwassers 

 
§ 46 

Erlaubnisfreie Benutzungen des Grundwassers 
 
(1) Keiner Erlaubnis oder Bewilligung bedarf das Entnehmen, Zu-
tagefördern, Zutageleiten oder Ableiten von Grundwasser 
 
1. für den Haushalt, für den landwirtschaftlichen Hofbetrieb, für 

 
 
 

§ 33 
Erlaubnisfreie Benutzungen 

 
(1) Eine Erlaubnis oder eine Bewilligung ist nicht erforderlich für 
das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten oder Ableiten von 
Grundwasser 
1. für den Haushalt, für den landwirtschaftlichen Hofbetrieb, für 
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das Tränken von Vieh außerhalb des Hofbetriebs oder in ge-
ringen Mengen zu einem vorübergehenden Zweck, 

2. für Zwecke der gewöhnlichen Bodenentwässerung landwirt-
schaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzter 
Grundstücke, 

soweit keine signifikanten nachteiligen Auswirkungen auf den 
Wasserhaushalt zu besorgen sind. Wird in den Fällen und unter den 
Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 2 das Wasser aus der Bo-
denentwässerung in ein oberirdisches Gewässer eingeleitet, findet § 
25 Satz 2 keine Anwendung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Keiner Erlaubnis bedarf ferner das Einleiten von Nieder-
schlagswasser in das Grundwasser durch schadlose Versickerung, 
soweit dies in einer Rechtsverordnung nach § 23 Absatz 1 be-
stimmt ist. 
 
(3) Durch Landesrecht kann bestimmt werden, dass weitere Fälle 
von der Erlaubnis- oder Bewilligungspflicht ausgenommen sind 
oder eine Erlaubnis oder eine Bewilligung in den Fällen der Absät-
ze 1 und 2 erforderlich ist. 
 
 

das Tränken von Vieh außerhalb des Hofbetriebs oder in ge-
ringen Mengen zu einem vorübergehenden Zweck,  

2. zum Zweck der gewöhnlichen Bodenentwässerung landwirt-
schaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzter 
Grundstücke. 

Satz 1 gilt nicht, wenn von den Benutzungen signifikante nachteili-
ge Auswirkungen auf den Zustand des Gewässers zu erwarten sind. 
 
 
 
(2) Die Länder können allgemein oder für einzelne Gebiete be-
stimmen, dass 
1. in den in Absatz 1 aufgeführten Fällen eine Erlaubnis oder 

eine Bewilligung erforderlich ist,  
2. für das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten oder Ableiten 

von Grundwasser in geringen Mengen für gewerbliche Betrie-
be sowie für die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft oder den 
Gartenbau über die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Zwecke 
hinaus und in entsprechender Anwendung von Absatz 1 Satz 2 
eine Erlaubnis oder eine Bewilligung nicht erforderlich ist,  

3. für das Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwasser 
zum Zweck seiner schadlosen Versickerung eine Erlaubnis 
nicht erforderlich ist.  

 
 
[Vgl. oben Abs. 2] 
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§ 47 
Bewirtschaftungsziele für das Grundwasser 

 
(1) Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass 
1. eine Verschlechterung seines mengenmäßigen und seines 

chemischen Zustands vermieden wird; 
2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schad-

stoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen menschli-
cher Tätigkeiten umgekehrt werden; 

3. ein guter mengenmäßiger und ein guter chemischer Zustand 
erhalten oder erreicht werden; zu einem guten mengenmäßigen 
Zustand gehört insbesondere ein Gleichgewicht zwischen 
Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung. 

 
(2) Die Bewirtschaftungsziele nach Absatz 1 Nummer 3 sind bis 
zum 22. Dezember 2015 zu erreichen. Fristverlängerungen sind in 
entsprechender Anwendung des § 29 Absatz 2 bis 4 zulässig. 
 
(3) Für Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen nach Absatz 1 
gilt § 31 Absatz 1, 2 Satz 1 und Absatz 3 entsprechend. 
Für die Bewirtschaftungsziele nach Absatz 1 Nummer 3 gilt darü-
ber hinaus § 30 entsprechend mit der Maßgabe, dass nach Satz 1 
Nummer 4 der bestmögliche mengenmäßige und chemische Zu-
stand des Grundwassers zu erreichen ist. 

§ 33a 
Bewirtschaftungsziele 

 
(1) Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass 
1. eine nachteilige Veränderung seines mengenmäßigen und 

chemischen Zustands vermieden wird, 
2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schad-

stoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen menschli-
cher Tätigkeiten umgekehrt werden,  

3. ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und 
Grundwasserneubildung gewährleistet und  

4. ein guter mengenmäßiger und chemischer Zustand nach Maß-
gabe des Absatzes 2 erhalten oder erreicht wird. 

 
(4) Für die in Absatz 1 festgelegten Ziele gilt § 25d Abs. 2 und 4 
entsprechend. Sind die Ziele nach Absatz 1 nicht erreichbar, weil 
der Grundwasserstand oder die physischen Eigenschaften von ober-
irdischen Gewässern verändert werden, ist dies in entsprechender 
Anwendung der in § 25d Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Vor-
aussetzungen zulässig. Für die in Absatz 1 Nr. 3 und 4 festgelegten 
Ziele gelten darüber hinaus § 25c und § 25d Abs. 1 entsprechend 
mit der Maßgabe, dass nach § 25d Abs. 1 Nr. 4 statt des bestmögli-
chen ökologischen Zustands die geringstmöglichen Veränderungen 
des guten Zustands des Grundwassers zu erreichen sind. 

§ 48 
Reinhaltung des Grundwassers 

 
(1) Eine Erlaubnis für das Einbringen und Einleiten von Stoffen in 
das Grundwasser darf nur erteilt werden, wenn eine nachteilige 
Veränderung der Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. 
 

§ 34 
Reinhaltung 

 
(1) Eine Erlaubnis für das Einleiten von Stoffen in das Grundwas-
ser darf nur erteilt werden, wenn eine schädliche Verunreinigung 
des Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung sei-
ner Eigenschaften nicht zu besorgen ist. 
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Durch Rechtsverordnung nach § 23 Absatz 1 Nummer 3 kann auch 
festgelegt werden, unter welchen Voraussetzungen die Anforde-
rung nach Satz 1, insbesondere im Hinblick auf die Begrenzung des 
Eintrags von Schadstoffen, als erfüllt gilt. Die Verordnung bedarf 
der Zustimmung des Bundestages. Die Zustimmung gilt als erteilt, 
wenn der Bundestag nicht innerhalb von drei Sitzungswochen nach 
Eingang der Vorlage der Bundesregierung die Zustimmung ver-
weigert hat. 
 
(2) Stoffe dürfen nur so gelagert oder abgelagert werden, dass eine 
nachteilige Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit nicht zu 
besorgen ist. 
 
Das Gleiche gilt für das Befördern von Flüssigkeiten und Gasen 
durch Rohrleitungen. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Stoffe dürfen nur so gelagert oder abgelagert werden, dass eine 
schädliche Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige 
nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften nicht zu besorgen 
ist. 
Das Gleiche gilt für die Beförderung von Flüssigkeiten und Gasen 
durch Rohrleitungen. 

§ 49 
Erdaufschlüsse 

 
(1) Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich un-
mittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die Be-
schaffenheit des Grundwassers auswirken können, sind der zustän-
digen Behörde einen Monat vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen. 
Werden bei diesen Arbeiten Stoffe in das Grundwasser eingeb-
racht, ist abweichend von § 8 Absatz 1 in Verbindung mit § 9 Ab-
satz 1 Nummer 4 anstelle der Anzeige eine Erlaubnis nur erforder-
lich, wenn sich das Einbringen nachteilig auf die Grundwasserbe-
schaffenheit auswirken kann. Die zuständige Behörde kann für 
bestimmte Gebiete die Tiefe nach Satz 1 näher bestimmen. 
 
(2) Wird unbeabsichtigt Grundwasser erschlossen, ist dies der zu-
ständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. 

§ 35 
Erdaufschlüsse 

 
(1) Soweit die Ordnung des Wasserhaushalts es erfordert, haben 
die Länder zu bestimmen, dass Arbeiten, die über eine bestimmte 
Tiefe hinaus in den Boden eindringen, zu überwachen sind.  
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(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 hat die zuständige Behörde 
die Einstellung oder die Beseitigung der Erschließung anzuordnen, 
wenn eine nachteilige Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit 
zu besorgen oder eingetreten ist und der Schaden nicht anderweitig 
vermieden oder ausgeglichen werden kann; die zuständige Behörde 
hat die insoweit erforderlichen Maßnahmen anzuordnen. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn unbefugt Grundwasser erschlossen wird. 
 
(4) Durch Landesrecht können abweichende Reglungen getroffen 
werden. 

 
(2) Wird unbefugt oder unbeabsichtigt Grundwasser erschlossen, 
so kann die Beseitigung der Erschließung angeordnet werden, 
wenn Rücksichten auf den Wasserhaushalt es erfordern.  

 
Kapitel 3 

Besondere wasserwirtschaftliche Bestimmungen 
 

Abschnitt 1 
Öffentliche Wasserversorgung, Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutz 
 

§ 50 
Öffentliche Wasserversorgung 

 
(1) Die der Allgemeinheit dienende Wasserversorgung (öffentliche 
Wasserversorgung) ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. 
 
(2) Der Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung ist vor-
rangig aus ortsnahen Wasservorkommen zu decken, soweit über-
wiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entge-
genstehen. Der Bedarf darf insbesondere dann mit Wasser aus orts-
fernen Wasservorkommen gedeckt werden, wenn eine Versorgung 
aus ortsnahen Wasservorkommen nicht in ausreichender Menge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 1a 
Grundsatz 

(3) Durch Landesrecht wird bestimmt, dass der Wasserbedarf der 
öffentlichen Wasserversorgung vorrangig aus ortsnahen Wasser-
vorkommen zu decken ist, soweit überwiegende Gründe des Wohls 
der Allgemeinheit nicht entgegenstehen. 
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oder Güte oder nicht mit vertretbarem Aufwand sichergestellt wer-
den kann. 
 
(3) Die Träger der öffentlichen Wasserversorgung wirken auf einen 
sorgsamen Umgang mit Wasser hin. Sie halten insbesondere die 
Wasserverluste in ihren Einrichtungen gering und informieren die 
Endverbraucher über Maßnahmen zur Einsparung von Wasser un-
ter Beachtung der hygienischen Anforderungen. 
 
(4) Wassergewinnungsanlagen dürfen nur nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik errichtet, unterhalten und betrie-
ben werden. 
 
(5) Durch Rechtsverordnung der Landesregierung oder durch Ent-
scheidung der zuständigen Behörde können Träger der öffentlichen 
Wasserversorgung verpflichtet werden, auf ihre Kosten die Be-
schaffenheit des für Zwecke der öffentlichen Wasserversorgung 
gewonnenen oder gewinnbaren Wassers zu untersuchen oder durch 
eine von ihr bestimmte Stelle untersuchen zu lassen. Insbesondere 
können Art, Umfang und Häufigkeit der Untersuchungen sowie die 
Übermittlung der Untersuchungsergebnisse näher geregelt werden. 
Die Landesregierung kann die Ermächtigung nach Satz 1 durch 
Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden übertragen. 

§ 51 
Festsetzung von Wasserschutzgebieten 

 
(1) Soweit es das Wohl der Allgemeinheit erfordert, 
1. Gewässer im Interesse der derzeit bestehenden oder künftigen 

öffentlichen Wasserversorgung vor nachteiligen Einwirkungen 
zu schützen, 

2. das Grundwasser anzureichern oder 

§ 19 
Wasserschutzgebiete 

 
(1) Soweit es das Wohl der Allgemeinheit erfordert, 
1. Gewässer im Interesse der derzeit bestehenden oder künftigen 

öffentlichen Wasserversorgung vor nachteiligen Einwirkungen 
zu schützen oder  

2. das Grundwasser anzureichern oder  
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3. das schädliche Abfließen von Niederschlagswasser sowie das 

Abschwemmen und den Eintrag von Bodenbestandteilen, Dünge- 
oder Pflanzenschutzmitteln in Gewässer zu vermeiden, 

kann die Landesregierung durch Rechtsverordnung Wasserschutz-
gebiete festsetzen. In der Rechtsverordnung ist die begünstigte Per-
son zu benennen. Die Landesregierung kann die Ermächtigung 
nach Satz 1 durch Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden 
übertragen. 
 
(2) Trinkwasserschutzgebiete sollen nach Maßgabe der allgemein 
anerkannten Regeln der Technik in Zonen mit unterschiedlichen 
Schutzbestimmungen unterteilt werden. 

3. das schädliche Abfließen von Niederschlagswasser sowie das 
Abschwemmen und den Eintrag von Bodenbestandteilen, Dün-
ge- oder Pflanzenbehandlungsmitteln in Gewässer zu verhüten, 

können Wasserschutzgebiete festgesetzt werden. 

§ 52 
Besondere Anforderungen in Wasserschutzgebieten 

 
(1) In der Rechtsverordnung nach § 51 Absatz 1 oder durch be-
hördliche Entscheidung können in Wasserschutzgebieten, soweit 
der Schutzzweck dies erfordert, 
1. bestimmte Handlungen verboten oder für nur eingeschränkt 

zulässig erklärt werden, 
2. die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken 

verpflichtet werden, 
a) bestimmte auf das Grundstück bezogene Handlungen vor-

zunehmen, insbesondere die Grundstücke nur in bestimm-
ter Weise zu nutzen, 

b) Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung der Grundstü-
cke anzufertigen, aufzubewahren und der zuständigen Be-
hörde auf Verlangen vorzulegen, 

c) bestimmte Maßnahmen zu dulden, insbesondere die Beo-
bachtung des Gewässers und des Bodens, die Überwa-
chung von Schutzbestimmungen, die Errichtung von Zäu-

§ 19 
Wasserschutzgebiete 

 
(2) In den Wasserschutzgebieten können 
 
 
1. bestimmte Handlungen verboten oder für nur beschränkt zuläs-

sig erklärt werden und 
2. die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken 

 
 
 
 
 
 
 
zur Duldung bestimmter Maßnahmen verpflichtet werden. Da-
zu gehören auch Maßnahmen zur Beobachtung des Gewässers 
und des Bodens. 



53 
 

WHG 2010  WHG alt  
nen sowie Kennzeichnungen, Bepflanzungen und Auffors-
tungen, 

3. Begünstigte verpflichtet werden, die nach Nummer 2 Buchsta-
be c zu duldenden Maßnahmen vorzunehmen. 

 
Die zuständige Behörde kann von Verboten, Beschränkungen so-
wie Duldungs- und Handlungspflichten nach Satz 1 eine Befreiung 
erteilen, wenn der Schutzzweck nicht gefährdet wird oder überwie-
gende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dies erfordern. Sie hat 
eine Befreiung zu erteilen, soweit dies zur Vermeidung unzumutba-
rer Beschränkungen des Eigentums erforderlich ist und hierdurch 
der Schutzzweck nicht gefährdet wird. 
 
(2) In einem als Wasserschutzgebiet vorgesehenen Gebiet können 
vorläufige Anordnungen nach Absatz 1 getroffen werden, wenn 
andernfalls der mit der Festsetzung des Wasserschutzgebiets ver-
folgte Zweck gefährdet wäre. Die vorläufige Anordnung tritt mit 
dem Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach § 51 Absatz 1 außer 
Kraft, spätestens nach Ablauf von drei Jahren. Wenn besondere 
Umstände es erfordern, kann die Frist um höchstens ein weiteres 
Jahr verlängert werden. Die vorläufige Anordnung ist vor Ablauf 
der Frist nach Satz 2 oder Satz 3 außer Kraft zu setzen, sobald und 
soweit die Voraussetzungen für ihren Erlass weggefallen sind. 
 
(3) Behördliche Entscheidungen nach Absatz 1 können auch au-
ßerhalb eines Wasserschutzgebiets getroffen werden, wenn andern-
falls der mit der Festsetzung des Wasserschutzgebiets verfolgte 
Zweck gefährdet wäre. 
 
(4) Soweit eine Anordnung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 
Nummer 2, auch in Verbindung mit Absatz 2 oder Absatz 3, das 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Stellt eine Anordnung nach Absatz 2 eine Enteignung dar, so ist 
dafür Entschädigung zu leisten; für die Beschränkung einer Bewil-
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Eigentum unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht 
durch eine Befreiung nach Absatz 1 Satz 3 oder andere Maßnah-
men vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist eine Entschädi-
gung zu leisten. 
 
(5) Setzt eine Anordnung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 
Nummer 2, auch in Verbindung mit Absatz 2 oder Absatz 3, erhöh-
te Anforderungen fest, die die ordnungsgemäße land- oder fors-
twirtschaftliche Nutzung eines Grundstücks einschränken, so ist für 
die dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemes-
sener Ausgleich zu leisten, soweit nicht eine Entschädigungspflicht 
nach Absatz 4 besteht. 

ligung gilt § 12, für die Beschränkung eines alten Rechts gilt § 15 
Abs. 4. 
 
 
 
(4) Setzt eine Anordnung nach Absatz 2 erhöhte Anforderungen 
fest, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nut-
zung eines Grundstücks beschränken, so ist für die dadurch verur-
sachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener Ausgleich 
nach Maßgabe des Landesrechts zu leisten, soweit nicht eine Ent-
schädigungspflicht nach Absatz 3 besteht. Dies gilt auch für 
Anordnungen, die vor dem 1. Januar 1987 getroffen worden sind. 
Für Streitigkeiten steht der Rechtsweg vor den ordentlichen Ge-
richten offen. 

§ 53 
Heilquellenschutz 

 
(1) Heilquellen sind natürlich zu Tage tretende oder künstlich er-
schlossene Wasser- oder Gasvorkommen, die auf Grund ihrer che-
mischen Zusammensetzung, ihrer physikalischen Eigenschaften 
oder der Erfahrung nach geeignet sind, Heilzwecken zu dienen. 
 
(2) Heilquellen, deren Erhaltung aus Gründen des Wohls der All-
gemeinheit erforderlich ist, können auf Antrag staatlich anerkannt 
werden (staatlich anerkannte Heilquellen). Die Anerkennung ist zu 
widerrufen, wenn die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht mehr vor-
liegen. 
 
(3) Die zuständige Behörde kann besondere Betriebs- und Überwa-
chungspflichten vorschreiben, soweit dies zur Erhaltung der staat-
lich anerkannten Heilquelle erforderlich ist. Die Überwachung von 

 



55 
 

WHG 2010  WHG alt  
Betrieben und Anlagen ist zu dulden; § 101 gilt insoweit entspre-
chend. 
 
(4) Zum Schutz staatlich anerkannter Heilquellen kann die Landes-
regierung durch Rechtsverordnung Heilquellenschutzgebiete fest-
setzen. In der Rechtsverordnung ist die begünstigte Person zu be-
nennen. Die Landesregierung kann die Ermächtigung nach Satz 1 
durch Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden übertragen. 
 
(5) § 51 Absatz 2 und § 52 gelten entsprechend. 

Abschnitt 2 
Abwasserbeseitigung 

 
§ 54 

Abwasser, Abwasserbeseitigung 
 
(1) Abwasser ist 
1. das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder 

sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser 
und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende Was-
ser (Schmutzwasser) sowie 

2. das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder 
befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser (Nieder-
schlagswasser). 

Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln, 
Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten 
Flüssigkeiten. 
 
(2) Abwasserbeseitigung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behan-
deln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwas-
ser sowie das Entwässern von Klärschlamm in Zusammenhang mit 

 

 
 
 
 
 
 
[Vgl. zum Abwasserbegriff § 2 Abs. 1 AbwAG] 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 18a 
Abwasserbeseitigung 

(1) [Satz 3:] Abwasserbeseitigung im Sinne dieses Gesetzes um-
fasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, 
Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern von 
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der Abwasserbeseitigung. Zur Abwasserbeseitigung gehört auch 
die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms. 

Klärschlamm in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung. 

§ 55 
Grundsätze der Abwasserbeseitigung 

 
(1) Abwasser ist so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit 
nicht beeinträchtigt wird. Dem Wohl der Allgemeinheit kann auch 
die Beseitigung von häuslichem Abwasser durch dezentrale Anla-
gen entsprechen. 
 
(2) Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder 
direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit 
Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem 
weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vor-
schriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 
 
(3) Flüssige Stoffe, die kein Abwasser sind, können mit Abwasser 
beseitigt werden, wenn eine solche Entsorgung der Stoffe umwelt-
verträglicher ist als eine Entsorgung als Abfall und wasserwirt-
schaftliche Belange nicht entgegenstehen. 

§ 18a 
Abwasserbeseitigung 

 
(1) Abwasser ist so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit 
nicht beeinträchtigt wird. Dem Wohl der Allgemeinheit kann auch 
die Beseitigung von häuslichem Abwasser durch dezentrale Anla-
gen entsprechen. 

§ 56 
Pflicht zur Abwasserbeseitigung 

 
Abwasser ist von den juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
zu beseitigen, die nach Landesrecht hierzu verpflichtet sind (Ab-
wasserbeseitigungspflichtige). Die Länder können bestimmen, un-
ter welchen Voraussetzungen die Abwasserbeseitigung anderen als 
den in Satz 1 genannten Abwasserbeseitigungspflichtigen obliegt. 
Die zur Abwasserbeseitigung Verpflichteten können sich zur Erfül-
lung ihrer Pflichten Dritter bedienen. 

§ 18a 
Abwasserbeseitigung 

 
(2) Die Länder regeln, welche Körperschaften des öffentlichen 
Rechts zur Abwasserbeseitigung verpflichtet sind und die Voraus-
setzungen, unter denen anderen die Abwasserbeseitigung obliegt. 
 
 
Die zur Abwasserbeseitigung Verpflichteten können sich zur Erfül-
lung ihrer Pflichten Dritter bedienen. 
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§ 57 
Einleiten von Abwasser in Gewässer 

 
(1) Eine Erlaubnis für das Einleiten von Abwasser in Gewässer 
(Direkteinleitung) darf nur erteilt werden, wenn 
1. die Menge und Schädlichkeit des Abwassers so gering gehalten 

wird, wie dies bei Einhaltung der jeweils in Betracht kommenden 
Verfahren nach dem Stand der Technik möglich ist, 

2. die Einleitung mit den Anforderungen an die Gewässereigen-
schaften und sonstigen rechtlichen Anforderungen vereinbar ist 
und 

3. Abwasseranlagen oder sonstige Einrichtungen errichtet und be-
trieben werden, die erforderlich sind, um die Einhaltung der An-
forderungen nach den Nummern 1 und 2 sicherzustellen. 

 
(2) Durch Rechtsverordnung nach § 23 Absatz 1 Nummer 3 kön-
nen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer Anforderungen 
festgelegt werden, die nach Absatz 1 Nummer 1 dem Stand der 
Technik entsprechen. Die Anforderungen können auch für den Ort 
des Anfalls des Abwassers oder vor seiner Vermischung festgelegt 
werden. 
Für vorhandene Einleitungen legt die Rechtsverordnung abwei-
chende Anforderungen fest, soweit die danach erforderlichen An-
passungsmaßnahmen unverhältnismäßig wären. 
 
 
(3) Entsprechen vorhandene Abwassereinleitungen nicht den An-
forderungen nach Absatz 2, so sind die erforderlichen Anpas-
sungsmaßnahmen innerhalb angemessener Fristen durchzuführen. 

§ 7a 
Anforderungen an das Einleiten von Abwasser 

 
(1) Eine Erlaubnis für das Einleiten von Abwasser darf nur erteilt 
werden, wenn 
die Schadstofffracht des Abwassers so gering gehalten wird, wie 
dies bei Einhaltung der jeweils in Betracht kommenden Verfahren 
nach dem Stand der Technik möglich ist. § 6 bleibt unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bundesregierung legt durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates Anforderungen fest, die dem Stand der 
Technik entsprechen. Diese Anforderungen können auch für den 
Ort des Anfalls des Abwassers oder vor seiner Vermischung festge-
legt werden. 
 
(2) Für vorhandene Einleitungen werden in der Rechtsverordnung 
nach Absatz 1 Satz 3 abweichende Anforderungen festgelegt, wenn 
und soweit die danach erforderlichen Anpassungsmaßnahmen un-
verhältnismäßig wären.  
 
(3) Entsprechen vorhandene Einleitungen von Abwasser nicht den 
Anforderungen nach Absatz 1 Satz 3 oder Absatz 2, so stellen die 
Länder sicher, dass die erforderlichen Maßnahmen in angemesse-
nen Fristen durchgeführt werden. 
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§ 58 
Einleiten von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen 

 
(1) Das Einleiten von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen 
(Indirekteinleitung) bedarf der Genehmigung durch die zuständige 
Behörde, soweit an das Abwasser in einer Rechtsverordnung nach 
§ 23 Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 57 Absatz 2 Anfor-
derungen für den Ort des Anfalls des Abwassers oder vor seiner 
Vermischung festgelegt sind. Durch Rechtsverordnung nach § 23 
Absatz 1 Nummer 5, 8 und 10 kann bestimmt werden,  
 
1. unter welchen Voraussetzungen die Indirekteinleitung anstelle 

einer Genehmigung nach Satz 1 nur einer Anzeige bedarf, 
2. dass die Einhaltung der Anforderungen nach Absatz 2 auch 

durch Sachverständige überwacht wird. 
 
Weitergehende Rechtsvorschriften der Länder, die den Maßgaben 
des Satzes 2 entsprechen oder die über Satz 1 oder Satz 2 hinaus-
gehende Genehmigungserfordernisse vorsehen, bleiben unberührt. 
Ebenfalls unberührt bleiben Rechtsvorschriften der Länder, nach 
denen die Genehmigung der zuständigen Behörde durch eine Ge-
nehmigung des Betreibers einer öffentlichen Abwasseranlage er-
setzt wird. 
 
(2) Eine Genehmigung für eine Indirekteinleitung darf nur erteilt 
werden, wenn 
 
1. die nach der Rechtsverordnung nach § 23 Absatz 1 Nummer 3 in 

Verbindung mit § 57 Absatz 2 für die Einleitung maßgebenden 
Anforderungen einschließlich der allgemeinen Anforderungen 
eingehalten werden, 
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2. die Erfüllung der Anforderungen an die Direkteinleitung nicht 

gefährdet wird und 
3. Abwasseranlagen oder sonstige Einrichtungen errichtet und be-

trieben werden, die erforderlich sind, um die Einhaltung der An-
forderungen nach den Nummern 1 und 2 sicherzustellen. 

 
(3) Entsprechen vorhandene Indirekteinleitungen nicht den Anfor-
derungen nach Absatz 2, so sind die erforderlichen Maßnahmen 
innerhalb angemessener Fristen durchzuführen. 
 
(4) § 13 Absatz 1 und § 17 gelten entsprechend. Eine Genehmi-
gung kann auch unter dem Vorbehalt des Widerrufs erteilt werden. 

 
 
 

§ 7a 
Anforderungen an das Einleiten von Abwasser 

 
(4) Die Länder stellen auch sicher, dass bei dem Einleiten von Ab-
wasser in eine öffentliche Abwasseranlage die nach Absatz 1 Satz 
4 maßgebenden Anforderungen eingehalten werden. Absatz 3 gilt 
entsprechend. 

§ 59 
Einleiten von Abwasser in private Abwasseranlagen 

 
(1) Dem Einleiten von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen 
stehen Abwassereinleitungen Dritter in private Abwasseranlagen, 
die der Beseitigung von gewerblichem Abwasser dienen, gleich. 
 
(2) Die zuständige Behörde kann Abwassereinleitungen nach Ab-
satz 1 von der Genehmigungsbedürftigkeit nach Absatz 1 in Ver-
bindung mit § 58 Absatz 1 freistellen, wenn durch vertragliche Re-
gelungen zwischen dem Betreiber der privaten Abwasseranlage 
und dem Einleiter die Einhaltung der Anforderungen nach § 58 
Absatz 2 sichergestellt ist. 

 

§ 60 
Abwasseranlagen 

 
(1) Abwasseranlagen sind so zu errichten, zu betreiben und zu un-
terhalten, dass die Anforderungen an die Abwasserbeseitigung ein-
gehalten werden. Im Übrigen dürfen Abwasseranlagen nur nach 

§ 18b 
Bau und Betrieb von Abwasseranlagen 

 
(1) Abwasseranlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die 
Anforderungen an das Einleiten von Abwasser insbesondere nach § 
7a eingehalten werden. Im Übrigen gelten für Errichtung und Be-
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den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, betrieben 
und unterhalten werden. 
 
(2) Entsprechen vorhandene Abwasseranlagen nicht den Anforde-
rungen nach Absatz 1, so sind die erforderlichen Maßnahmen in-
nerhalb angemessener Fristen durchzuführen. 
 
 
 
(3) Die Errichtung, der Betrieb und die wesentliche Änderung einer 
Abwasserbehandlungsanlage, für die nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung eine Verpflichtung zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, bedürfen einer 
Genehmigung. Die Genehmigung ist zu versagen oder mit den 
notwendigen Nebenbestimmungen zu versehen, wenn die Anlage 
den Anforderungen des Absatzes 1 nicht entspricht oder sonstige 
öffentlich-rechtliche Vorschriften dies erfordern. § 13 Absatz 1, § 
16 Absatz 1 und 3 und § 17 gelten entsprechend. 
 
(4) Die Länder können regeln, dass die Errichtung, der Betrieb und 
die wesentliche Änderung von Abwasseranlagen, die nicht unter 
Absatz 3 fallen, einer Anzeige oder Genehmigung bedürfen. Ge-
nehmigungserfordernisse nach anderen öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften bleiben unberührt. 

trieb von Abwasseranlagen die allgemein anerkannten Regeln der 
Technik. 
 
(2) Entsprechen vorhandene Anlagen nicht den Vorschriften des 
Absatzes 1, so gilt § 7a Abs. 3 entsprechend. 
 

§ 18c 
Zulassung von Abwasserbehandlungsanlagen 

 
Die Errichtung und der Betrieb sowie die Änderung einer Abwas-
serbehandlungsanlage, für die nach dem Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung eine Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, bedürfen einer behördli-
chen Zulassung. Die Zulassung kann nur in einem Verfahren erteilt 
werden, das den Anforderungen des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung entspricht. 

§ 61 
Selbstüberwachung bei Abwassereinleitungen  

und Abwasseranlagen 
 
(1) Wer Abwasser in ein Gewässer oder in eine Abwasseranlage 
einleitet, ist verpflichtet, das Abwasser nach Maßgabe einer 
Rechtsverordnung nach Absatz 3 oder der die Abwassereinleitung 
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zulassenden behördlichen Entscheidung durch fachkundiges Perso-
nal zu untersuchen oder durch eine geeignete Stelle untersuchen zu 
lassen (Selbstüberwachung). 
 
(2) Wer eine Abwasseranlage betreibt, ist verpflichtet, ihren Zu-
stand, ihre Funktionsfähigkeit, ihre Unterhaltung und ihren Betrieb 
sowie Art und Menge des Abwassers und der Abwasserinhaltsstof-
fe selbst zu überwachen. Er hat nach Maßgabe einer Rechtsverord-
nung nach Absatz 3 hierüber Aufzeichnungen anzufertigen, aufzu-
bewahren und auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen. 
 
(3) Durch Rechtsverordnung nach § 23 Absatz 1 Nummer 8, 9 und 
11 können insbesondere Regelungen über die Ermittlung der Ab-
wassermenge, die Häufigkeit und die Durchführung von Proben-
ahmen, Messungen und Analysen einschließlich der Qualitätssiche-
rung, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten sowie die Vor-
aussetzungen getroffen werden, nach denen keine Pflicht zur 
Selbstüberwachung besteht. 

Abschnitt 3 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

 
§ 62 

Anforderungen an den Umgang mit  
wassergefährdenden Stoffen 

 
(1) Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln was-
sergefährdender Stoffe sowie Anlagen zum Verwenden wasserge-
fährdender Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im 
Bereich öffentlicher Einrichtungen müssen so beschaffen sein und 
so errichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden, dass eine 
nachteilige Veränderung der Eigenschaften von Gewässern nicht zu 

 
 
 

§ 19g 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

 
 
(1) Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln was-
sergefährdender Stoffe sowie Anlagen zum Verwenden wasserge-
fährdender Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im 
Bereich öffentlicher Einrichtungen müssen so beschaffen sein und 
so eingebaut, aufgestellt, unterhalten und betrieben werden, dass 
eine Verunreinigung der Gewässer oder eine sonstige nachteilige 
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besorgen ist. Das Gleiche gilt für Rohrleitungsanlagen, die 
 
1. den Bereich eines Werksgeländes nicht überschreiten, 
2. Zubehör einer Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen sind oder 
3. Anlagen verbinden, die in engem räumlichen und betrieblichen 

Zusammenhang miteinander stehen. 
 
 

Für Anlagen zum Umschlagen wassergefährdender Stoffe sowie 
zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften 
sowie von vergleichbaren in der Landwirtschaft anfallenden Stof-
fen gilt Satz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass der bestmögli-
che Schutz der Gewässer vor nachteiligen Veränderungen ihrer 
Eigenschaften erreicht wird. 
 
(2) Anlagen im Sinne des Absatzes 1 dürfen nur entsprechend den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik beschaffen sein sowie 
errichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden. 
 
 
 
(3) Wassergefährdende Stoffe im Sinne dieses Abschnitts sind fes-
te, flüssige und gasförmige Stoffe, 
 
 
 
 
 
 
 

Veränderung ihrer Eigenschaften nicht zu besorgen ist. Das Glei-
che gilt für Rohrleitungsanlagen, die 
den Bereich eines Werksgeländes nicht überschreiten, 
Zubehör einer Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen sind oder 
Anlagen verbinden, die in engem räumlichen und betrieblichen 
Zusammenhang miteinander stehen und kurzräumig durch landge-
bundene öffentliche Verkehrswege getrennt sind. 
 
(2) Anlagen zum Umschlagen wassergefährdender Stoffe und An-
lagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesi-
ckersäften müssen so beschaffen sein und so eingebaut, aufgestellt, 
unterhalten und betrieben werden, dass der bestmögliche Schutz 
der Gewässer vor Verunreinigung oder sonstiger nachteiliger Ver-
änderung ihrer Eigenschaften erreicht wird. 
 
(3) Anlagen im Sinne der Absätze 1 und 2 müssen mindestens ent-
sprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik beschaf-
fen sein sowie eingebaut, aufgestellt, unterhalten und betrieben 
werden. 
 
 
(5) Wassergefährdende Stoffe im Sinne der §§ 19g bis 19l sind 

feste, flüssige und gasförmige Stoffe, insbesondere 
- Säuren, Laugen, 
- Alkalimetalle, Siliciumlegierungen mit über 30 vom Hundert 

Silicium, metallorganische Verbindungen, Halogene, Säureha-
logenide, Metallcarbonyle und Beizsalze, 

- Mineral- und Teeröle sowie deren Produkte, 
- flüssige sowie wasserlösliche Kohlenwasserstoffe, Alkohole, 

Aldehyde, Ketone, Ester, halogen-, stickstoff- und schwefelhal-
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die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen 
Ausmaß nachteilige Veränderungen der Wasserbeschaffenheit her-
beizuführen. 
 
(4) Durch Rechtsverordnung nach § 23 Absatz 1 Nummer 5 bis 11 
können nähere Regelungen erlassen werden über 
1. die Bestimmung der wassergefährdenden Stoffe und ihre Einstu-

fung entsprechend ihrer Gefährlichkeit sowie über eine hierbei 
erforderliche Mitwirkung des Umweltbundesamtes und anderer 
Stellen, 

2. Anforderungen an die Beschaffenheit von Anlagen nach Absatz 
1, 

3. Pflichten bei der Errichtung, der Unterhaltung, dem Betrieb, ein-
schließlich des Befüllens und Entleerens durch Dritte, und der 
Stilllegung von Anlagen nach Absatz 1, insbesondere Anzeige-
pflichten sowie Pflichten zur Überwachung und zur Beauftra-
gung von Sachverständigen und Fachbetrieben mit der Durchfüh-
rung bestimmter Tätigkeiten, 

4. Anforderungen an Sachverständige und Fachbetriebe, insbeson-
dere im Hinblick auf Fachkunde, Zuverlässigkeit und gerätetech-
nische Ausstattung. 

 
(5) Weitergehende landesrechtliche Vorschriften für besonders 
schutzbedürftige Gebiete bleiben unberührt. 
 
 
 
(6) Die §§ 62 und 63 gelten nicht für Anlagen im Sinne des Absat-
zes 1 zum Umgang mit 

tige organische Verbindungen,  
- Gifte, 
die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, chemische oder 
biologische Beschaffenheit des Wassers nachteilig zu verändern. 
 
 
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit erlässt mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Ver-
waltungsvorschriften, in denen die wassergefährdenden Stoffe nä-
her bestimmt und entsprechend ihrer Gefährlichkeit eingestuft wer-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Landesrechtliche Vorschriften für das Lagern wassergefährden-
der Stoffe in Wasserschutz-, Quellenschutz-, Überschwemmungs-
gebieten, überschwemmungsgefährdeten Gebieten oder Plangebie-
ten bleiben unberührt. 
 
(6) Die Vorschriften der §§ 19g bis 19l gelten nicht für Anlagen im 
Sinne der Absätze 1 und 2 zum Umgang mit  
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1. Abwasser, 
2. Stoffen, die hinsichtlich der Radioaktivität die Freigrenzen des 

Strahlenschutzrechts überschreiten. 
 
(7) Das Umweltbundesamt erhebt für in einer Rechtsverordnung 
nach Absatz 4 Nummer 1 aufgeführte Amtshandlungen Gebühren 
und Auslagen. Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die gebüh-
renpflichtigen Tatbestände, die Gebührensätze und die Auslagen-
erstattung für Amtshandlungen nach Satz 1 zu bestimmen. Die zu 
erstattenden Auslagen können abweichend vom Verwaltungskos-
tengesetz geregelt werden. 

1. Abwasser, 
2. Stoffen, die hinsichtlich der Radioaktivität die Freigrenzen des 

Strahlenschutzrechts überschreiten. 

§ 63 
Eignungsfeststellung 

 
(1) Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder Umschlagen wasserge-
fährdender Stoffe dürfen nur errichtet und betrieben werden, wenn 
ihre Eignung von der zuständigen Behörde festgestellt worden ist. 
Eine Eignungsfeststellung kann auch für Anlagenteile oder techni-
sche Schutzvorkehrungen erteilt werden. Für die Errichtung von 
Anlagen, Anlagenteilen und technischen Schutzvorkehrungen nach 
den Sätzen 1 und 2 gilt § 58 Absatz 4 entsprechend. 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht 
 
1. für Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und 

Silagesickersäften sowie von vergleichbaren in der Landwirt-
schaft anfallenden Stoffen, 

 
[Die bisherige Regelung zu „eoh-Anlagen“ wird nicht weiterge-
führt; stattdessen sollen in der geplanten (Bundes-) VUmwS auf 

§ 19h 
Eignungsfeststellung und Bauartzulassung 

 
(1) Anlagen nach § 19g Abs. 1 und 2 oder Teile von ihnen sowie 
technische Schutzvorkehrungen dürfen nur verwendet werden, 
wenn ihre Eignung von der zuständigen Behörde festgestellt wor-
den ist. 
 
 
 
 
Satz 1 gilt nicht  
 
[Vgl. § 19g Abs. 6 Satz 2 WHG alt: Absatz 1 und die §§ 19h bis 
19l finden auf Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gül-
le und Silagesickersäften keine Anwendung.] 
 
1. für Anlagen, Anlagenteile oder technische Schutzvorkehrungen 

einfacher oder herkömmlicher Art,  
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der Grundlage von Satz 2 konkretere Regelungen über Ausnahmen 
vom Erfordernis der Eignungsfeststellung getroffen werden.] 
 
2. wenn wassergefährdende Stoffe 

 
a) kurzzeitig in Verbindung mit dem Transport bereitgestellt 

oder aufbewahrt werden und die Behälter oder Verpackungen 
den Vorschriften und Anforderungen für den Transport im 
öffentlichen Verkehr genügen, 
 
 

b) in Laboratorien in der für den Handgebrauch erforderlichen 
Menge bereitgehalten werden. 
 

Durch Rechtsverordnung nach § 23 Absatz 1 Nummer 5, 6 und 10 
kann bestimmt werden, unter welchen Voraussetzungen darüber 
hinaus keine Eignungsfeststellung erforderlich ist. 
 
 
 
 
 
(3) Die Eignungsfeststellung entfällt für Anlagen, Anlagenteile 
oder technische Schutzvorkehrungen, 
 
 
1. die nach den Vorschriften des Bauproduktengesetzes in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 28. April 1998 (BGBl. I S. 812), 
das zuletzt durch Artikel 76 der Verordnung vom 31. Oktober 
2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, oder anderen 
Rechtsvorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Europä-

 
 
 

2. wenn wassergefährdende Stoffe 
 
a) vorübergehend in Transportbehältern gelagert oder kurzfris-

tig in Verbindung mit dem Transport bereit gestellt oder auf-
bewahrt werden und die Behälter oder Verpackungen den 
Vorschriften und Anforderungen für den Transport im öffent-
lichen Verkehr genügen, 

b) sich im Arbeitsgang befinden,  
c) in Laboratorien in der für den Handgebrauch erforderlichen 

Menge bereit gehalten werden. 
 

(2) Soweit Anlagen, Anlagenteile und technische Schutzvorkeh-
rungen nach Absatz 1 Satz 1 serienmäßig hergestellt werden, kön-
nen sie der Bauart nach zugelassen werden. Die Bauartzulassung 
kann inhaltlich beschränkt, befristet und unter Auflagen erteilt 
werden. Sie wird von der für den Herstellungsort oder Sitz des Ein-
fuhrunternehmens zuständigen Behörde erteilt und gilt für den Ge-
ltungsbereich dieses Gesetzes. 
 
(3) Die Eignungsfeststellung nach Absatz 1 und die Bauartzulas-
sung nach Absatz 2 entfallen für Anlagen, Anlagenteile oder tech-
nische Schutzvorkehrungen,  
 
1. die nach den Vorschriften des Bauproduktengesetzes vom 10. 

August 1992 oder anderer Rechtsvorschriften zur Umsetzung 
von Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft, deren Rege-
lungen über die Brauchbarkeit auch Anforderungen zum Schutz 
der Gewässer umfassen, in den Verkehr gebracht werden dür-
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ischen Gemeinschaften, deren Regelungen über die Brauchbar-
keit auch Anforderungen zum Schutz der Gewässer umfassen, in 
Verkehr gebracht werden dürfen und das Kennzeichen der Euro-
päischen Gemeinschaften (CE-Kennzeichen), das sie tragen, 
nach diesen Vorschriften zulässige Klassen und Leistungsstufen 
nach Maßgabe landesrechtlicher Vorschriften aufweist, 

2. bei denen nach den bauordnungsrechtlichen Vorschriften über 
die Verwendung von Bauprodukten, Bauarten oder Bausätzen 
auch die Einhaltung der wasserrechtlichen Anforderungen si-
chergestellt wird, 

3. die nach immissionsschutzrechtlichen Vorschriften unter Be-
rücksichtigung der wasserrechtlichen Anforderungen der Bauart 
nach zugelassen sind oder einer Bauartzulassung bedürfen oder 
 

4. für die eine Genehmigung nach baurechtlichen Vorschriften er-
teilt worden ist, sofern bei Erteilung der Genehmigung die was-
serrechtlichen Anforderungen zu berücksichtigen sind. 
 

Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 auf Grund bauord-
nungsrechtlicher Vorschriften ein Zulassungs- oder Nachweiser-
fordernis oder eine Zulassungs- oder Nachweismöglichkeit für 
Bauprodukte, Bauarten oder Bausätze als Teil einer Anlage oder 
als technische Schutzvorkehrung besteht, ist die entsprechende 
Zulassung oder der entsprechende Nachweis vorzulegen und der 
Eignungsfeststellung für die Anlage zugrunde zu legen. 

fen und das Kennzeichen der Europäischen Gemeinschaft (CE-
Kennzeichen), das sie tragen, nach diesen Vorschriften zulässi-
ge und von den Ländern zu bestimmende Klassen und Leis-
tungsstufen aufweist,  
 

 
2. bei denen nach den bauordnungsrechtlichen Vorschriften über 

die Verwendung von Bauprodukten auch die Einhaltung der 
wasserrechtlichen Anforderungen sichergestellt wird oder 
 

3. die nach immissionsschutz- oder arbeitsschutzrechtlichen Vor-
schriften der Bauart nach zugelassen sind oder einer Bauartzu-
lassung bedürfen; bei der Bauartzulassung sind die wasserrech-
tlichen Anforderungen zu berücksichtigen. 

 

 
[Die Bereiche der bisherigen §§ 19i bis 19l WHG alt (Pflichten des Betreibers, besondere Pflichten beim Befüllen und Entleeren, Fachbe-
triebe) sollen auf Verordnungsebene in der geplanten (Bundes-) VUmwS geregelt werden.] 
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Abschnitt 4 
Gewässerschutzbeauftragte 

 
§ 64 

Bestellung von Gewässerschutzbeauftragten 
 
(1) Gewässerbenutzer, die an einem Tag mehr als 750 Kubikmeter 
Abwasser einleiten dürfen, haben unverzüglich einen oder mehrere 
Betriebsbeauftragte für Gewässerschutz (Gewässerschutzbeauftrag-
te) zu bestellen. 
 
(2) Die zuständige Behörde kann anordnen, dass 
1. die Einleiter von Abwasser in Gewässer, für die eine Pflicht zur 

Bestellung von Gewässerschutzbeauftragten nach Absatz 1 nicht 
besteht, 

2. die Einleiter von Abwasser in Abwasseranlagen, 
3. die Betreiber von Anlagen nach § 62 Absatz 1, 
4. die Betreiber von Rohrleitungsanlagen nach Nummer 19.3 der 

Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
einen oder mehrere Gewässerschutzbeauftragte zu bestellen haben. 
 
(3) Ist nach § 53 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ein Immis-
sionsschutzbeauftragter oder nach § 54 des Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetzes ein Abfallbeauftragter zu bestellen, so kann 
dieser auch die Aufgaben und Pflichten eines Gewässerschutzbe-
auftragten nach diesem Gesetz wahrnehmen. 

 
 
 

§ 21a 
Bestellung von Betriebsbeauftragten für Gewässerschutz 

 
(1) Benutzer von Gewässern, die an einem Tag mehr als 750 Ku-
bikmeter Abwasser einleiten dürfen, haben einen oder mehrere 
Betriebsbeauftragte für Gewässerschutz (Gewässerschutzbeauftrag-
te) zu bestellen. 
 
(2) Die zuständige Behörde kann anordnen, dass 
die Einleiter von Abwasser in Gewässer, für die die Bestellung 
eines Gewässerschutzbeauftragten nach Absatz 1 nicht vorge-
schrieben ist, und 
die Einleiter von Abwasser in Abwasseranlagen 
 
 
 
einen oder mehrere Gewässerschutzbeauftragte zu bestellen haben. 

§ 65 
Aufgaben von Gewässerschutzbeauftragten 

 
(1) Gewässerschutzbeauftragte beraten den Gewässerbenutzer und 
die Betriebsangehörigen in Angelegenheiten, die für den Gewäs-

§ 21b 
Aufgaben 

 
(1) Der Gewässerschutzbeauftragte berät den Benutzer und die Be-
triebsangehörigen in Angelegenheiten, die für den Gewässerschutz 
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serschutz bedeutsam sein können. 
 
Sie sind berechtigt und verpflichtet, 
1. die Einhaltung von Vorschriften, Nebenbestimmungen und 

Anordnungen im Interesse des Gewässerschutzes zu überwachen, 
insbesondere durch regelmäßige Kontrolle der Abwasseranlagen 
im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit, den ordnungsgemäßen 
Betrieb sowie die Wartung, durch Messungen des Abwassers 
nach Menge und Eigenschaften, durch Aufzeichnungen der 
Kontroll- und Messergebnisse; sie haben dem Gewässerbenutzer 
festgestellte Mängel mitzuteilen und Maßnahmen zu ihrer Besei-
tigung vorzuschlagen; 

2. auf die Anwendung geeigneter Abwasserbehandlungsverfahren 
einschließlich der Verfahren zur ordnungsgemäßen Verwertung 
oder Beseitigung der bei der Abwasserbehandlung entstehenden 
Reststoffe hinzuwirken; 

3. auf die Entwicklung und Einführung von 
a) innerbetrieblichen Verfahren zur Vermeidung oder Verminde-

rung des Abwasseranfalls nach Art und Menge, 
b) umweltfreundlichen Produktionen  
hinzuwirken; 

4. die Betriebsangehörigen über die in dem Betrieb verursachten 
Gewässerbelastungen sowie über die Einrichtungen und Maß-
nahmen zu ihrer Verhinderung unter Berücksichtigung der was-
serrechtlichen Vorschriften aufzuklären. 

 
(2) Gewässerschutzbeauftragte erstatten dem Gewässerbenutzer 
jährlich einen schriftlichen Bericht über die nach Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 bis 4 getroffenen und beabsichtigten Maßnahmen. 
Bei EMAS-Standorten ist ein jährlicher Bericht nicht erforderlich, 
soweit sich gleichwertige Angaben aus dem Bericht über die Um-

bedeutsam sein können. 
 
(2) Der Gewässerschutzbeauftragte ist berechtigt und verpflichtet, 
1. die Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen im 

Interesse des Gewässerschutzes zu überwachen, insbesondere 
durch regelmäßige Kontrolle der Abwasseranlagen im Hinblick 
auf die Funktionsfähigkeit, den ordnungsgemäßen Betrieb sowie 
die Wartung, durch Messungen des Abwassers nach Menge und 
Eigenschaften, durch Aufzeichnungen der Kontroll- und Messer-
gebnisse; er hat dem Benutzer festgestellte Mängel mitzuteilen 
und Maßnahmen zu ihrer Beseitigung vorzuschlagen, 
 

2. auf die Anwendung geeigneter Abwasserbehandlungsverfahren 
einschließlich der Verfahren zur ordnungsgemäßen Verwertung 
oder Beseitigung der bei der Abwasserbehandlung entstehenden 
Reststoffe hinzuwirken, 

3. auf die Entwicklung und Einführung von 
a) innerbetrieblichen Verfahren zur Vermeidung oder Verminde-

rung des Abwasseranfalls nach Art und Menge, 
b) umweltfreundlichen Produktionen 
hinzuwirken, 

4. die Betriebsangehörigen über die in dem Betrieb verursachten 
Gewässerbelastungen sowie über die Einrichtungen und Maß-
nahmen zu ihrer Verhinderung unter Berücksichtigung der was-
serrechtlichen Vorschriften aufzuklären. 

 
(3) Der Gewässerschutzbeauftragte erstattet dem Benutzer jährlich 
einen Bericht über die nach Absatz 2 getroffenen und beabsichtig-
ten Maßnahmen. 
Ist der Benutzer ein Unternehmen im Sinne des § 21h Abs. 1 Satz 
1, so kann der Gewässerschutzbeauftragte seiner Berichtspflicht 
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weltbetriebsprüfung ergeben und die Gewässerschutzbeauftragten 
den Bericht mitgezeichnet haben und mit dem Verzicht auf die 
Erstellung eines gesonderten jährlichen Berichts einverstanden 
sind. 
 
(3) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall die in den Absätzen 
1 und 2 aufgeführten Aufgaben der Gewässerschutzbeauftragten 
1. näher regeln, 
2. erweitern, soweit es die Belange des Gewässerschutzes erfor-

dern, 
3. einschränken, wenn dadurch die ordnungsgemäße Selbstüberwa-

chung nicht beeinträchtigt wird. 

durch Verweis auf gleichwertige Dokumentationen nachkommen, 
die er im Rahmen seiner Teilnahme an dem Gemeinschaftssystem 
für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung 
(EMAS) erstellt hat. 
 
(4) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall die in den Absätzen 
1 bis 3 aufgeführten Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten  
1. näher regeln, 
2. erweitern, soweit es die Belange des Gewässerschutzes erfor-

dern, 
3. einschränken, wenn dadurch die ordnungsgemäße Selbstüber-

wachung nicht beeinträchtigt wird. 

§ 66 
Weitere anwendbare Vorschriften 

 
Auf das Verhältnis zwischen dem Gewässerbenutzer und den Ge-
wässerschutzbeauftragten finden die §§ 55 bis 58 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes entsprechende Anwendung. 
 

§ 55 BImSchG 
Pflichten des Betreibers 

 
(1) Der Betreiber hat den Immissionsschutzbeauftragten schriftlich 
zu bestellen und die ihm obliegenden Aufgaben genau zu bezeich-
nen. Der Betreiber hat die Bestellung des Immissionsschutzbeauft-
ragten und die Bezeichnung seiner Aufgaben sowie Veränderungen 
in seinem Aufgabenbereich und dessen Abberufung der zuständi-
gen Behörde unverzüglich anzuzeigen. Dem Immissionsschutzbe-
auftragten ist eine Abschrift der Anzeige auszuhändigen. 
 
(1a) Der Betreiber hat den Betriebs- oder Personalrat vor der Be-

 
 
 
 
 
 
 

§ 21c 
Pflichten des Benutzers 

 
(1) Der Benutzer hat den Gewässerschutzbeauftragten schriftlich zu 
bestellen und die ihm obliegenden Aufgaben genau zu bezeichnen. 
Der Benutzer hat die Bestellung des Gewässerschutzbeauftragten 
und die Bezeichnung seiner Aufgaben sowie Veränderungen in 
seinem Aufgabenbereich und seine Abberufung der zuständigen 
Behörde unverzüglich anzuzeigen. Dem Gewässerschutzbeauftrag-
ten ist eine Abschrift der Anzeige auszuhändigen. 
 
(1a) Der Benutzer hat den Betriebs- oder Personalrat vor der Be-
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stellung des Immissionsschutzbeauftragten unter Bezeichnung der 
ihm obliegenden Aufgaben zu unterrichten. Entsprechendes gilt bei 
Veränderungen im Aufgabenbereich des Immissionsschutzbeauft-
ragten und bei dessen Abberufung. 
 
(2) Der Betreiber darf zum Immissionsschutzbeauftragten nur be-
stellen, wer die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fach-
kunde und Zuverlässigkeit besitzt. Werden der zuständigen Behör-
de Tatsachen bekannt, aus denen sich ergibt, dass der Immissions-
schutzbeauftragte nicht die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforder-
liche Fachkunde oder Zuverlässigkeit besitzt, kann sie verlangen, 
dass der Betreiber einen anderen Immissionsschutzbeauftragten 
bestellt. 
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit wird ermächtigt nach Anhörung der beteiligten Kreise (§ 
51) durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates vor-
zuschreiben, welche Anforderungen an die Fachkunde und Zuver-
lässigkeit des Immissionsschutzbeauftragten zu stellen sind. 
 
(3) Werden mehrere Immissionsschutzbeauftragte bestellt, so hat 
der Betreiber für die erforderliche Koordinierung in der Wahrneh-
mung der Aufgaben, insbesondere durch Bildung eines Ausschus-
ses für Umweltschutz, zu sorgen. Entsprechendes gilt, wenn neben 
einem oder mehreren Immissionsschutzbeauftragten Betriebsbe-
auftragte nach anderen gesetzlichen Vorschriften bestellt werden. 
Der Betreiber hat ferner für die Zusammenarbeit der Betriebsbe-
auftragten mit den im Bereich des Arbeitsschutzes beauftragten 
Personen zu sorgen. 
 
(4) Der Betreiber hat den Immissionsschutzbeauftragten bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen und ihm insbesondere, 

stellung des Gewässerschutzbeauftragten unter Bezeichnung der 
ihm obliegenden Aufgaben zu unterrichten. Entsprechendes gilt bei 
Veränderungen im Aufgabenbereich des Gewässerschutzbeauftrag-
ten und bei seiner Abberufung. 
 
(2) Der Benutzer darf zum Gewässerschutzbeauftragten nur bestel-
len, wer die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkun-
de und Zuverlässigkeit besitzt. Werden der zuständigen Behörde 
Tatsachen bekannt, aus denen sich ergibt, dass der Gewässer-
schutzbeauftragte nicht die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforder-
liche Fachkunde oder Zuverlässigkeit besitzt, kann sie verlangen, 
dass der Benutzer einen anderen Gewässerschutzbeauftragten be-
stellt. 
 
 
 
 
 
 
(3) Werden mehrere Gewässerschutzbeauftragte bestellt, so hat der 
Benutzer für die erforderliche Koordinierung in der Wahrnehmung 
der Aufgaben, insbesondere durch Bildung eines Ausschusses, zu 
sorgen. Entsprechendes gilt, wenn neben einem oder mehreren 
Gewässerschutzbeauftragten Betriebsbeauftragte nach anderen ge-
setzlichen Vorschriften bestellt werden. Der Benutzer hat ferner für 
die Zusammenarbeit der Betriebsbeauftragten mit den im Bereich 
des Arbeitsschutzes beauftragten Personen zu sorgen. 
 
 
(4) Der Benutzer hat den Gewässerschutzbeauftragten bei der Er-
füllung seiner Aufgaben zu unterstützen, ihm insbesondere, soweit 
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soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist, Hilfs-
personal sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Ver-
fügung zu stellen und die Teilnahme an Schulungen zu ermögli-
chen. 
 

§ 56 BImSchG 
Stellungnahme zu Entscheidungen des Betreibers 

 
(1) Der Betreiber hat vor Entscheidungen über die Einführung von 
Verfahren und Erzeugnissen sowie vor Investitionsentscheidungen 
eine Stellungnahme des Immissionsschutzbeauftragten einzuholen, 
wenn die Entscheidungen für den Immissionsschutz bedeutsam 
sein können. 
 
(2) Die Stellungnahme ist so rechtzeitig einzuholen, dass sie bei 
den Entscheidungen nach Absatz 1 angemessen berücksichtigt 
werden kann; sie ist derjenigen Stelle vorzulegen, die über die Ein-
führung von Verfahren und Erzeugnissen sowie über die Investiti-
on entscheidet. 
 

§ 57 BImSchG 
Vortragsrecht 

 
Der Betreiber hat durch innerbetriebliche Organisationsmaßnah-
men sicherzustellen, dass der Immissionsschutzbeauftragte seine 
Vorschläge oder Bedenken unmittelbar der Geschäftsleitung vor-
tragen kann, wenn er sich mit dem zuständigen Betriebsleiter nicht 
einigen konnte und er wegen der besonderen Bedeutung der Sache 
eine Entscheidung der Geschäftsleitung für erforderlich hält. Kann 
der Immissionsschutzbeauftragte sich über eine von ihm vorge-
schlagene Maßnahme im Rahmen seines Aufgabenbereichs mit der 

dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal 
sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung zu 
stellen und die Teilnahme an Schulungen zu ermöglichen. 
 
 

§ 21d 
Stellungnahme zu Entscheidungen des Benutzers 

 
(1) Der Benutzer hat vor Entscheidungen über die Einführung von 
Verfahren und Erzeugnissen sowie vor Investitionsentscheidungen 
eine Stellungnahme des Gewässerschutzbeauftragten einzuholen, 
wenn die Entscheidungen für den Gewässerschutz bedeutsam sein 
können. 
 
(2) Die Stellungnahme ist so rechtzeitig einzuholen, dass sie bei 
den Entscheidungen nach Absatz 1 angemessen berücksichtigt 
werden kann; sie ist derjenigen Stelle vorzulegen, die über die Ein-
führung von Verfahren und Erzeugnissen sowie über die Investiti-
on entscheidet. 
 

§ 21e 
Vortragsrecht 

 
Der Benutzer hat durch innerbetriebliche Organisationsmaßnahmen 
sicherzustellen, dass der Gewässerschutzbeauftragte seine Vor-
schläge oder Bedenken unmittelbar der entscheidenden Stelle vor-
tragen kann, wenn er sich mit dem zuständigen Betriebsleiter nicht 
einigen konnte und wegen der besonderen Bedeutung der Sache 
eine Entscheidung dieser Stelle für erforderlich hält. Kann der Ge-
wässerschutzbeauftragte sich über eine von ihm vorgeschlagene 
Maßnahme im Rahmen seines Aufgabenbereichs mit der Ge-
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Geschäftsleitung nicht einigen, so hat diese den Immissionsschutz-
beauftragten umfassend über die Gründe ihrer Ablehnung zu unter-
richten. 
 

§ 58 BImSchG 
Benachteiligungsverbot, Kündigungsschutz 

 
(1) Der Immissionsschutzbeauftragte darf wegen der Erfüllung der 
ihm übertragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden. 
 
(2) Ist der Immissionsschutzbeauftragte Arbeitnehmer des zur Be-
stellung verpflichteten Betreibers, so ist die Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorlie-
gen, die den Betreiber zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen. Nach der Abberu-
fung als Immissionsschutzbeauftragter ist die Kündigung innerhalb 
eines Jahres, vom Zeitpunkt der Beendigung der Bestellung an ge-
rechnet, unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, die den 
Betreiber zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist berechtigen. 

schäftsleitung nicht einigen, so hat diese den Gewässerschutzbe-
auftragten umfassend über die Gründe ihrer Ablehnung zu unter-
richten. 
 

§ 21f 
Benachteiligungsverbot, Kündigungsschutz 

 
(1) Der Gewässerschutzbeauftragte darf wegen der Erfüllung der 
ihm übertragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden. 
 
(2) Ist der Gewässerschutzbeauftragte Arbeitnehmer des zur Bestel-
lung verpflichteten Benutzers, so ist die Kündigung des Arbeits-
verhältnisses unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, die 
den Benutzer zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist berechtigen. Nach der Abberufung als 
Gewässerschutzbeauftragter ist die Kündigung innerhalb eines Jah-
res, vom Zeitpunkt der Beendigung der Bestellung an gerechnet, 
unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, die den Benutzer 
zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist berechtigen. 

Abschnitt 5 
Gewässerausbau, Deich-, Damm- und Küstenschutzbauten 

 
§ 67 

Grundsatz, Begriffsbestimmung 
 
(1) Gewässer sind so auszubauen, dass natürliche Rückhalteflächen 
erhalten bleiben, das natürliche Abflussverhalten nicht wesentlich 
verändert wird, naturraumtypische Lebensgemeinschaften bewahrt 
und sonstige nachteilige Veränderungen des Zustands des Gewäs-
sers vermieden oder, soweit dies nicht möglich ist, ausgeglichen 

 
 
 

§ 31 
Ausbau 

 
(5) Beim Ausbau sind natürliche Rückhalteflächen zu erhalten, das 
natürliche Abflussverhalten nicht wesentlich zu verändern, natur-
raumtypische Lebensgemeinschaften zu bewahren und sonstige 
erhebliche nachteilige Veränderungen des natürlichen oder natur-
nahen Zustands des Gewässers zu vermeiden oder, soweit dies 
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werden. 
 
(2) Gewässerausbau ist die Herstellung, die Beseitigung und die 
wesentliche Umgestaltung eines Gewässers oder seiner Ufer. 
 
Ein Gewässerausbau liegt nicht vor, wenn ein Gewässer nur für 
einen begrenzten Zeitraum entsteht und der Wasserhaushalt da-
durch nicht erheblich beeinträchtigt wird. 
Deich- und Dammbauten, die den Hochwasserabfluss beeinflussen, 
sowie Bauten des Küstenschutzes stehen dem Gewässerausbau 
gleich. 

nicht möglich ist, auszugleichen. 
 
(2) Die Herstellung, Beseitigung oder wesentliche Umgestaltung 
eines Gewässers oder seiner Ufer (Gewässerausbau) bedarf der 
Planfeststellung durch die zuständige Behörde. 
[Satz 3] Satz 1 gilt nicht, wenn ein Gewässer nur für einen begrenz-
ten Zeitraum entsteht und dadurch keine erhebliche nachteilige 
Veränderung des Wasserhaushalts verursacht wird. 
[Satz 2] Deich- und Dammbauten, die den Hochwasserabfluss be-
einflussen, stehen dem Gewässerausbau gleich.] 

§ 68 
Planfeststellung, Plangenehmigung 

 
(1) Der Gewässerausbau bedarf der Planfeststellung durch die zu-
ständige Behörde. 
 
 
(2) Für einen Gewässerausbau, für den nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung keine Verpflichtung zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, kann anstelle 
eines Planfeststellungsbeschlusses eine Plangenehmigung erteilt 
werden. 
Die Länder können bestimmen, dass Bauten des Küstenschutzes, 
für die nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung besteht, anstelle einer Zulassung nach Satz 1 einer 
anderen oder keiner Zulassung oder einer Anzeige bedürfen. 
 
(3) Der Plan darf nur festgestellt oder genehmigt werden, wenn 
 

§ 31 
Ausbau 

 
(2) Die Herstellung, Beseitigung oder wesentliche Umgestaltung 
eines Gewässers oder seiner Ufer (Gewässerausbau) bedarf der 
Planfeststellung durch die zuständige Behörde. 
 
(3) Für einen nicht UVP-pflichtigen Gewässerausbau kann an Stel-
le eines Planfeststellungsbeschlusses eine Plangenehmigung erteilt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) [Satz 3:] Der Planfeststellungsbeschluss oder die Genehmigung 
ist zu versagen, soweit von dem Ausbau 
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1. eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesonde-

re eine erhebliche und dauerhafte, nicht ausgleichbare Erhöhung 
der Hochwasserrisiken oder eine Zerstörung natürlicher Rück-
halteflächen, vor allem in Auwäldern, nicht zu erwarten ist und 

2. andere Anforderungen nach diesem Gesetz oder sonstigen öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften erfüllt werden. 

eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere 
eine erhebliche und dauerhafte, nicht ausgleichbare Erhöhung der 
Hochwassergefahr oder eine Zerstörung natürlicher Rückhalteflä-
chen, vor allem in Auwäldern, zu erwarten ist. 

§ 69 
Abschnittsweise Zulassung, vorzeitiger Beginn 

 
(1) Gewässerausbauten einschließlich notwendiger Folgemaßnah-
men, die wegen ihres räumlichen oder zeitlichen Umfangs in 
selbständigen Abschnitten oder Stufen durchgeführt werden, kön-
nen in entsprechenden Teilen zugelassen werden, wenn dadurch die 
erforderliche Einbeziehung der erheblichen Auswirkungen des ge-
samten Vorhabens auf die Umwelt nicht ganz oder teilweise un-
möglich wird. 
 
(2) § 17 gilt entsprechend für die Zulassung des vorzeitigen Be-
ginns in einem Planfeststellungsverfahren und einem Plangeneh-
migungsverfahren nach § 68. 
 
(3) Erstreckt sich ein beabsichtigter Ausbau auf ein Gewässer, das 
der Verwaltung mehrerer Länder untersteht, und ist ein Einver-
nehmen über den Ausbauplan nicht zu erreichen, so soll die Bun-
desregierung auf Antrag eines beteiligten Landes zwischen den 
Ländern vermitteln. 

§ 31 
Ausbau 

 
(4) Ausbauten einschließlich notwendiger Folgemaßnahmen, die 
wegen ihres räumlichen oder zeitlichen Umfangs in selbständigen 
Abschnitten oder Stufen durchgeführt werden, können in entspre-
chenden Teilen zugelassen werden, wenn dadurch die erforderliche 
Einbeziehung der erheblichen Auswirkungen des gesamten Vorha-
bens auf die Umwelt nicht ganz oder teilweise unmöglich wird. 
 
 
§ 9a gilt in einem Planfeststellungsverfahren nach Absatz 2 oder in 
einem Genehmigungsverfahren nach Absatz 3 entsprechend. 
 
 
(6) Erstreckt sich ein beabsichtigter Ausbau auf ein Gewässer, das 
der Verwaltung mehrerer Länder untersteht, und ist ein Einver-
nehmen über den Ausbauplan nicht zu erreichen, so soll die Bun-
desregierung auf Antrag eines beteiligten Landes zwischen den 
Ländern vermitteln. 

§ 70 
Anwendbare Vorschriften, Verfahren 

 
(1) Für die Planfeststellung und die Plangenehmigung gelten § 13 
Absatz 1 und § 14 Absatz 3 bis 6 entsprechend; im Übrigen gelten 

§ 31 
Ausbau 

 
(5) [Satz 2] In dem Verfahren sind Art und Ausmaß der Ausbau-
maßnahmen und die Einrichtungen, die im öffentlichen Interesse 
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die §§ 72 bis 78 des Verwaltungsverfahrensgesetzes. 
 
 
 
(2) Das Planfeststellungsverfahren für einen Gewässerausbau, für 
den nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung eine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung besteht, muss den Anforderungen des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung entsprechen. 

oder zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer 
erforderlich sind, festzustellen sowie der Ausgleich von Schäden 
anzuordnen. 
 
(2) [Satz 4] Das Planfeststellungsverfahren für einen Gewässeraus-
bau, für den nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung besteht (UVP-pflichtiger Gewässerausbau), muss 
den Anforderungen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung entsprechen. 

§ 71 
Enteignungsrechtliche Vorwirkung 

 
Dient der Gewässerausbau dem Wohl der Allgemeinheit, so kann 
bei der Feststellung des Plans bestimmt werden, dass für seine 
Durchführung die Enteignung zulässig ist. Satz 1 gilt für die Plan-
genehmigung entsprechend, wenn Rechte anderer nur unwesentlich 
beeinträchtigt werden. Der festgestellte oder genehmigte Plan ist 
dem Enteignungsverfahren zugrunde zu legen und für die Enteig-
nungsbehörde bindend. 

 

 
Abschnitt 6 

Hochwasserschutz 
 

§ 72 
Hochwasser 

 
Hochwasser ist die zeitlich begrenzte Überschwemmung von nor-
malerweise nicht mit Wasser bedecktem Land durch oberirdische 
Gewässer oder durch in Küstengebiete eindringendes Meerwasser. 

 
 
[Vgl. auch § 31a, § 31b und § 31c WHG alt]. 
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§ 73 
Bewertung von Hochwasserrisiken, Risikogebiete 

 
(1) Die zuständigen Behörden bewerten das Hochwasserrisiko und 
bestimmen danach die Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko 
(Risikogebiete). Hochwasserrisiko ist die Kombination der Wahr-
scheinlichkeit des Eintritts eines Hochwasserereignisses mit den 
möglichen nachteiligen Hochwasserfolgen für die menschliche 
Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe, wirtschaftliche Tätigkei-
ten und erhebliche Sachwerte. 
 
(2) Die Risikobewertung muss den Anforderungen nach Artikel 4 
Absatz 2 der Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung und das 
Management von Hochwasserrisiken (ABl. L 288 vom 6.11.2007, 
S. 27) entsprechen. 
 
(3) Die Bewertung der Hochwasserrisiken und die Bestimmung der 
Risikogebiete erfolgen für jede Flussgebietseinheit. Die Länder 
können bestimmte Küstengebiete, einzelne Einzugsgebiete oder 
Teileinzugsgebiete zur Bewertung der Risiken und zur Bestim-
mung der Risikogebiete statt der Flussgebietseinheit einer anderen 
Bewirtschaftungseinheit zuordnen. 
 
(4) Die zuständigen Behörden tauschen für die Risikobewertung 
bedeutsame Informationen mit den zuständigen Behörden anderer 
Länder und Mitgliedstaaten der Europäischen Union aus, in deren 
Hoheitsgebiet die nach Absatz 3 maßgebenden Bewirtschaftungs-
einheiten auch liegen. Für die Bestimmung der Risikogebiete gilt § 
7 Absatz 2 und 3 entsprechend. 
 

§ 31b 
Überschwemmungsgebiete 

 
(2) Durch Landesrecht werden die Gewässer oder Gewässerab-
schnitte bestimmt, bei denen durch Hochwasser nicht nur geringfü-
gige Schäden entstanden oder zu erwarten sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

WHG 2010  WHG alt  
(5) Die Hochwasserrisiken sind bis zum 22. Dezember 2011 zu 
bewerten. Die Bewertung ist nicht erforderlich, wenn die zuständi-
gen Behörden vor dem 22. Dezember 2010 
1. nach Durchführung einer Bewertung des Hochwasserrisikos 

festgestellt haben, dass ein mögliches signifikantes Risiko für ein 
Gebiet besteht oder als wahrscheinlich gelten kann und eine ent-
sprechende Zuordnung des Gebietes erfolgt ist oder 

2. Gefahrenkarten und Risikokarten gemäß § 74 sowie Risikoma-
nagementpläne gemäß § 75 erstellt oder ihre Erstellung beschlos-
sen haben. 

 
(6) Die Risikobewertung und die Bestimmung der Risikogebiete 
nach Absatz 1 sowie die Entscheidungen und Maßnahmen nach 
Absatz 5 Satz 2 sind bis zum 22. Dezember 2018 und danach alle 
sechs Jahre zu überprüfen und erforderlichenfalls zu aktualisieren. 
Dabei ist den voraussichtlichen Auswirkungen des Klimawandels 
auf das Hochwasserrisiko Rechnung zu tragen. 

[Satz 3 und 4] Für die in Satz 1 bestimmten Gewässer werden 
durch Landesrecht spätestens bis zum 10. Mai 2012 als Über-
schwemmungsgebiete mindestens die Gebiete festgesetzt, in denen 
ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwar-
ten ist (Bemessungshochwasser). Die Festsetzungsfrist endet am 
10. Mai 2010 für die Überschwemmungsgebiete, in denen ein ho-
hes Schadenspotential bei Überschwemmungen besteht, insbeson-
dere Siedlungsgebiete. 

§ 74 
Gefahrenkarten und Risikokarten 

 
(1) Die zuständigen Behörden erstellen für die Risikogebiete in den 
nach § 73 Absatz 3 maßgebenden Bewirtschaftungseinheiten Ge-
fahrenkarten und Risikokarten in dem Maßstab, der hierfür am bes-
ten geeignet ist. 
 
(2) Gefahrenkarten erfassen die Gebiete, die bei folgenden Hoch-
wasserereignissen überflutet werden: 
1. Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit oder bei Extrem-

ereignissen, 
2. Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit (voraussichtliches 

Wiederkehrintervall mindestens 100 Jahre), 

 
[Vgl. auch § 31b und § 31c WHG alt] 
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3. soweit erforderlich, Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit. 
Die Erstellung von Gefahrenkarten für ausreichend geschützte Küs-
tengebiete kann auf Gebiete nach Satz 1 Nummer 1 beschränkt 
werden. 
 
(3) Gefahrenkarten müssen jeweils für die Gebiete nach Absatz 2 
Satz 1 Angaben enthalten 
4. zum Ausmaß der Überflutung, 
1. zur Wassertiefe oder, soweit erforderlich, zum Wasserstand, 
2. soweit erforderlich, zur Fließgeschwindigkeit oder zum für die 

Risikobewertung bedeutsamen Wasserabfluss. 
 

(4) Risikokarten erfassen mögliche nachteilige Folgen der in Ab-
satz 2 Satz 1 genannten Hochwasserereignisse. Sie müssen die 
nach Artikel 6 Absatz 5 der Richtlinie 2007/60/EG erforderlichen 
Angaben enthalten. 
 
(5) Die zuständigen Behörden haben vor der Erstellung von Gefah-
renkarten und Risikokarten für Risikogebiete, die auch auf dem 
Gebiet anderer Länder oder anderer Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union liegen, mit deren zuständigen Behörden Informatio-
nen auszutauschen. Für den Informationsaustausch mit anderen 
Staaten gilt § 7 Absatz 3 Nummer 2 entsprechend. 
 
(6) Die Gefahrenkarten und Risikokarten sind bis zum 22. Dezem-
ber 2013 zu erstellen. Satz 1 gilt nicht, wenn bis zum 22. Dezember 
2010 vergleichbare Karten vorliegen, deren Informationsgehalt den 
Anforderungen der Absätze 2 bis 4 entspricht. Alle Karten sind bis 
zum 22. Dezember 2019 und danach alle sechs Jahre zu überprüfen 
und erforderlichenfalls zu aktualisieren. Dabei umfasst die Über-
prüfung der Karten nach Satz 2 zum 22. Dezember 2019 auch ihre 
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Übereinstimmung mit den Anforderungen der Absätze 2 und 4. 

§ 75 
Risikomanagementpläne 

 
(1) Die zuständigen Behörden stellen für die Risikogebiete auf der 
Grundlage der Gefahrenkarten und Risikokarten Risikomanage-
mentpläne nach den Vorschriften der Absätze 2 bis 6 auf. § 7 Ab-
satz 4 Satz 1 gilt entsprechend. 
 
 
(2) Risikomanagementpläne dienen dazu, die nachteiligen Folgen, 
die an oberirdischen Gewässern mindestens von einem Hochwasser 
mit mittlerer Wahrscheinlichkeit und beim Schutz von Küstenge-
bieten mindestens von einem Extremereignis ausgehen, zu verrin-
gern, soweit dies möglich und verhältnismäßig ist. Die Pläne legen 
für die Risikogebiete angemessene Ziele für das Risikomanage-
ment fest, insbesondere zur Verringerung möglicher nachteiliger 
Hochwasserfolgen für die in § 73 Absatz 1 Satz 2 genannten 
Schutzgüter und, soweit erforderlich, für nichtbauliche Maßnah-
men der Hochwasservorsorge und für die Verminderung der 
Hochwasserwahrscheinlichkeit. 
 
(3) In die Risikomanagementpläne sind zur Erreichung der nach 
Absatz 2 festgelegten Ziele Maßnahmen aufzunehmen. Risikoma-
nagementpläne müssen mindestens die im Anhang der Richtlinie 
2007/60/EG genannten Angaben enthalten und die Anforderungen 
nach Artikel 7 Absatz 3 Satz 2 bis 4 dieser Richtlinie erfüllen. 
 
(4) Risikomanagementpläne dürfen keine Maßnahmen enthalten, 
die das Hochwasserrisiko für andere Länder und Staaten im selben 
Einzugsgebiet oder Teileinzugsgebiet erheblich erhöhen. Satz 1 gilt 

§ 31d 
Hochwasserschutzpläne 

 
(1) Durch Landesrecht wird bestimmt, dass Pläne für einen mög-
lichst schadlosen Wasserabfluss, den technischen Hochwasser-
schutz und die Gewinnung, insbesondere Rückgewinnung von 
Rückhalteflächen sowie weitere dem Hochwasserschutz dienende 
Maßnahmen (Hochwasserschutzpläne) aufzustellen sind, soweit 
dies erforderlich ist. 
Die Hochwasserschutzpläne dienen dem Ziel, die Gefahren, die 
mindestens von einem statistisch einmal in 100 Jahren zu erwar-
tenden Hochwasser ausgehen, so weit wie möglich und verhältnis-
mäßig zu minimieren. In die Hochwasserschutzpläne sind insbe-
sondere Maßnahmen zum Erhalt oder zur Rückgewinnung von 
Rückhalteflächen, zu deren Flutung und Entleerung nach den An-
forderungen des optimierten Hochwasserabflusses in Flussgebiets-
einheiten, zur Rückverlegung von Deichen, zum Erhalt oder zur 
Wiederherstellung von Auen sowie zur Rückhaltung von Nieder-
schlagswasser aufzunehmen.  
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nicht, wenn die Maßnahmen mit dem betroffenen Land oder Staat 
koordiniert worden sind und im Rahmen des § 80 eine einvernehm-
liche Lösung gefunden worden ist. 
 
(5) Liegen die nach § 73 Absatz 3 maßgebenden Bewirtschaftungs-
einheiten vollständig auf deutschem Hoheitsgebiet, ist ein einziger 
Risikomanagementplan oder sind mehrere auf der Ebene der Fluss-
gebietseinheit koordinierte Risikomanagementpläne zu erstellen. 
Für die Koordinierung der Risikomanagementpläne mit anderen 
Staaten gilt § 7 Absatz 3 entsprechend mit dem Ziel, einen einzigen 
Risikomanagementplan oder mehrere auf der Ebene der Flussge-
bietseinheit koordinierte Pläne zu erstellen. Gelingt dies nicht, so 
ist auf eine möglichst weitgehende Koordinierung nach Satz 2 hin-
zuwirken. 
 
(6) Die Risikomanagementpläne sind bis zum 22. Dezember 2015 
zu erstellen. Satz 1 gilt nicht, wenn bis zum 22. Dezember 2010 
vergleichbare Pläne vorliegen, deren Informationsgehalt den An-
forderungen der Absätze 2 bis 4 entspricht. Alle Pläne sind bis zum 
22. Dezember 2021 und danach alle sechs Jahre unter Berücksich-
tigung der voraussichtlichen Auswirkungen des Klimawandels auf 
das Hochwasserrisiko zu überprüfen und erforderlichenfalls zu 
aktualisieren. Dabei umfasst die Überprüfung der vergleichbaren 
Pläne im Sinne von Satz 2 zum 22. Dezember 2021 auch ihre 
Übereinstimmung mit den Anforderungen der Absätze 2 bis 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Länder stellen die Hochwasserschutzpläne spätestens bis 
zum 10. Mai 2009 auf. Die Aufstellung von Hochwasserschutzplä-
nen ist nicht erforderlich, wenn bestehende Pläne zur Verbesserung 
des Hochwasserschutzes den Anforderungen nach Absatz 1 ent-
sprechen. 

§ 76 
Überschwemmungsgebiete an oberirdischen Gewässern 

 
(1) Überschwemmungsgebiete sind Gebiete zwischen oberirdi-
schen Gewässern und Deichen oder Hochufern und sonstige Gebie-
te, die bei Hochwasser überschwemmt oder durchflossen oder die 

§ 31b 
Überschwemmungsgebiete 

 
(1) Überschwemmungsgebiete sind Gebiete zwischen oberirdi-
schen Gewässern und Deichen oder Hochufern und sonstige Gebie-
te, die bei Hochwasser überschwemmt oder durchflossen oder die 
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für Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht werden. 
Dies gilt nicht für Gebiete, die überwiegend von den Gezeiten be-
einflusst sind, soweit durch Landesrecht nichts anderes bestimmt 
ist. 
 
(2) Die Landesregierung setzt durch Rechtsverordnung 
 
 
1. innerhalb der Risikogebiete oder der nach § 73 Absatz 5 Satz 2 

Nummer 1 zugeordneten Gebiete mindestens die Gebiete, in de-
nen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu 
erwarten ist, und 
 

2. die zur Hochwasserentlastung und Rückhaltung beanspruchten 
Gebiete 

als Überschwemmungsgebiete fest. 
Gebiete nach Satz 1 Nummer 1 sind bis zum 22. Dezember 2013 
festzusetzen. 
Die Festsetzungen sind an neue Erkenntnisse anzupassen. 
 
 
Die Landesregierung kann die Ermächtigung nach Satz 1 durch 
Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden übertragen. 
 
(3) Noch nicht nach Absatz 2 festgesetzte Überschwemmungsge-
biete sind zu ermitteln, in Kartenform darzustellen und vorläufig zu 
sichern. 
 
(4) Die Öffentlichkeit ist über die vorgesehene Festsetzung von 
Überschwemmungsgebieten zu informieren; ihr ist Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Sie ist über die festgesetzten und vorläu-

für Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht werden. 
 
 
 
 
(2) Durch Landesrecht werden die Gewässer oder Gewässerab-
schnitte bestimmt, bei denen durch Hochwasser nicht nur geringfü-
gige Schäden entstanden oder zu erwarten sind. 
[Satz 3] Für die in Satz 1 bestimmten Gewässer werden durch Lan-
desrecht spätestens bis zum 10. Mai 2012 als Überschwemmungs-
gebiete mindestens die Gebiete festgesetzt, in denen ein Hochwas-
serereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist (Bemes-
sungshochwasser). 
 
 
 
 
 
[Satz 2] Durch Landesrecht wird auch geregelt, dass ... die Be-
stimmung der Gewässer nach Satz 1 an neue Erkenntnisse ange-
passt wird. 
 
 
 
(5) Durch Landesrecht wird geregelt, dass noch nicht nach Absatz 
2 Satz 3 und 4 festgesetzte Überschwemmungsgebiete zu ermitteln, 
in Kartenform darzustellen und vorläufig zu sichern sind. 
 
(2) [Satz 2] Durch Landesrecht wird auch geregelt, dass die Öffent-
lichkeit über diese Gewässer zu informieren ist ... . 
[Satz 5] Durch Landesrecht wird auch bestimmt, wie bei der Fest-
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fig gesicherten Gebiete einschließlich der in ihnen geltenden 
Schutzbestimmungen sowie über die Maßnahmen zur Vermeidung 
von nachteiligen Hochwasserfolgen zu informieren. 

setzung von Überschwemmungsgebieten nach den Sätzen 3 und 4 
die Öffentlichkeit zu informieren und zu beteiligen ist. 

§ 77 
Rückhalteflächen 

 
Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 sind in ihrer Funkti-
on als Rückhalteflächen zu erhalten. Soweit überwiegende Gründe 
des Wohls der Allgemeinheit dem entgegenstehen, sind rechtzeitig 
die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen zu treffen. Frühere Über-
schwemmungsgebiete, die als Rückhalteflächen geeignet sind, sol-
len so weit wie möglich wiederhergestellt werden, wenn überwie-
gende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegens-
tehen. 

§ 31b 
Überschwemmungsgebiete 

 
(6) Überschwemmungsgebiete nach den Absätzen 1, 2 und 5 sind 
in ihrer Funktion als Rückhalteflächen zu erhalten; soweit dem 
überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit entgegenste-
hen, sind rechtzeitig die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen zu 
treffen. Frühere Überschwemmungsgebiete, die als Rückhalteflä-
chen geeignet sind, sollen so weit wie möglich wieder hergestellt 
werden, wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit 
nicht entgegenstehen. 

§ 78 
Besondere Schutzvorschriften für festgesetzte  

Überschwemmungsgebiete 
 
(1) In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist untersagt: 
1. die Ausweisung von neuen Baugebieten in Bauleitplänen oder 

sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch, ausgenommen 
Bauleitpläne für Häfen und Werften, 

2. die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 
30, 33, 34 und 35 des Baugesetzbuchs, 
 

 
3. die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen quer 

zur Fließrichtung des Wassers bei Überschwemmungen, 
4. das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen 

auf dem Boden, es sei denn, die Stoffe dürfen im Rahmen einer 
ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden, 

§ 31b 
Überschwemmungsgebiete 

 
 
(4) In Überschwemmungsgebieten nach Absatz 2 Satz 3 und 4 
dürfen durch Bauleitpläne keine neuen Baugebiete ausgewiesen 
werden; ausgenommen sind Bauleitpläne für Häfen und Werften. 
 
[Satz 3] Die Errichtung und die Erweiterung einer baulichen Anla-
ge nach den §§ 30, 34 und 35 des Baugesetzbuchs in Über-
schwemmungsgebieten nach Absatz 2 Satz 3 und 4 bedürfen der 
Genehmigung durch die zuständige Behörde. 
 
 
(3) In den nach Absatz 2 Satz 3 und 4 festgesetzten Überschwem-
mungsgebieten wird für landwirtschaftlich genutzte und sonstige 
Flächen durch Landesrecht geregelt, wie mögliche Erosionen oder 
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5. die nicht nur kurzfristige Ablagerung von Gegenständen, die den 

Wasserabfluss behindern können oder die fortgeschwemmt wer-
den können, 

6. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche, 
7. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese 

den Zielen des vorsorgenden Hochwasserschutzes gemäß § 6 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und § 75 Absatz 2 entgegenstehen, 

8. die Umwandlung von Grünland in Ackerland, 
9. die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart. 

Satz 1 gilt nicht für Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus 
von Deichen und Dämmen, der Gewässer- und Deichunterhal-
tung, des Hochwasserschutzes sowie für Handlungen, die für 
den Betrieb von zugelassenen Anlagen oder im Rahmen zuge-
lassener Gewässerbenutzungen erforderlich sind. 

 
(2) Die zuständige Behörde kann abweichend von Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 die Ausweisung neuer Baugebiete ausnahmsweise zu-
lassen, wenn 
1. keine anderen Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung bestehen 

oder geschaffen werden können, 
2. das neu auszuweisende Gebiet unmittelbar an ein bestehendes 

Baugebiet angrenzt, 
3. eine Gefährdung von Leben oder erhebliche Gesundheits- oder 

Sachschäden nicht zu erwarten sind, 
4. der Hochwasserabfluss und die Höhe des Wasserstandes nicht 

nachteilig beeinflusst werden, 
5. die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt und der Verlust 

von verloren gehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und 
zeitgleich ausgeglichen wird, 

6. der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt wird, 
7. keine nachteiligen Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger 

erheblich nachteilige Auswirkungen auf Gewässer insbesondere 
durch Schadstoffeinträge zu vermeiden oder zu verringern sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) [Satz 2] Die zuständige Behörde kann die Ausweisung neuer 
Baugebiete ausnahmsweise zulassen, wenn  
 
1. keine anderen Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung beste-

hen oder geschaffen werden können,  
2. das neu auszuweisende Gebiet unmittelbar an ein bestehendes 

Baugebiet angrenzt,  
3. eine Gefährdung von Leben, erhebliche Gesundheits- oder 

Sachschäden nicht zu erwarten sind,  
4. der Hochwasserabfluss und die Höhe des Wasserstandes nicht 

nachteilig beeinflusst werden,  
5. die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt und der Verlust 

von verloren gehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- 
und zeitgleich ausgeglichen wird,  

6. der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt wird,  
7. keine nachteiligen Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlie-
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zu erwarten sind, 

8. die Belange der Hochwasservorsorge beachtet sind und 
9. die Bauvorhaben so errichtet werden, dass bei dem Bemessungs-

hochwasser, das der Festsetzung des Überschwemmungsgebietes 
zugrunde liegt, keine baulichen Schäden zu erwarten sind. 

 
 
(3) Die zuständige Behörde kann abweichend von Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 die Errichtung oder Erweiterung einer baulichen Anlage 
genehmigen, wenn im Einzelfall das Vorhaben 
1. die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeint-

rächtigt und der Verlust von verloren gehendem Rückhalteraum 
zeitgleich ausgeglichen wird, 

2. den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachtei-
lig verändert, 

3. den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und 
4. hochwasserangepasst ausgeführt wird 
oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestim-
mungen ausgeglichen werden können. 
 
Bei der Festsetzung nach § 76 Absatz 2 kann die Errichtung oder 
Erweiterung baulicher Anlagen auch allgemein zugelassen werden, 
wenn sie  
1. in gemäß Absatz 2 neu ausgewiesenen Gebieten nach § 30 des 

Baugesetzbuchs den Vorgaben des Bebauungsplans entsprechen 
oder 

2. ihrer Bauart nach so beschaffen sind, dass die Einhaltung der 
Voraussetzungen des Satzes 1 gewährleistet ist. 

In den Fällen des Satzes 2 bedarf das Vorhaben einer Anzeige. 
 
(4) Die zuständige Behörde kann Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 

ger zu erwarten sind,  
8. die Belange der Hochwasservorsorge beachtet sind und  
9. die Bauvorhaben so errichtet werden, dass bei dem Bemes-

sungshochwasser, das der Festsetzung des Überschwemmungs-
gebietes zu Grunde gelegt wurde, keine baulichen Schäden zu 
erwarten sind. 
 

[Satz 4] Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn im Einzel-
fall das Vorhaben  
 
1. die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeint-

rächtigt und der Verlust von verloren gehendem Rückhalteraum 
zeitgleich ausgeglichen wird, 

2. den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nach-
teilig verändert,  

3. den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und  
4. hochwasserangepasst ausgeführt wird 
oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Auflagen oder 
Bedingungen ausgeglichen werden können. 
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Nummer 3 bis 9 zulassen, wenn 
1. Belange des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen, 

der Hochwasserabfluss und die Hochwasserrückhaltung nicht 
wesentlich beeinträchtigt werden und 

2. eine Gefährdung von Leben oder erhebliche Gesundheits- oder 
Sachschäden nicht zu befürchten sind 

oder die nachteiligen Auswirkungen ausgeglichen werden können. 
Die Zulassung kann, auch nachträglich, mit Nebenbestimmungen 
versehen oder widerrufen werden. In der Rechtsverordnung nach § 
76 Absatz 2 können Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
bis 9 auch allgemein zugelassen werden. 
 
(5) In der Rechtsverordnung nach § 76 Absatz 2 sind weitere Maß-
nahmen zu bestimmen oder Vorschriften zu erlassen, soweit dies 
erforderlich ist 
1. zum Erhalt oder zur Verbesserung der ökologischen Strukturen 

der Gewässer und ihrer Überflutungsflächen, 
2. zur Vermeidung oder Verringerung von Erosion oder von erheb-

lich nachteiligen Auswirkungen auf Gewässer, die insbesondere 
von landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgehen, 

3. zum Erhalt oder zur Gewinnung, insbesondere Rückgewinnung 
von Rückhalteflächen, 

4. zur Regelung des Hochwasserabflusses, 
5. zum hochwasserangepassten Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen, einschließlich der hochwassersicheren Errichtung neuer 
und Nachrüstung vorhandener Heizölverbraucheranlagen sowie 
des Verbots der Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen, 
 

6. zur Vermeidung von Störungen der Wasserversorgung und der 
Abwasserbeseitigung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) [Satz 6] Die Länder erlassen für die Überschwemmungsgebiete 
die dem Schutz vor Hochwasser dienenden Vorschriften, soweit 
dies erforderlich ist: 
1. zum Erhalt oder zur Verbesserung der ökologischen Strukturen 

der Gewässer und ihrer Überflutungsflächen, 
2. zur Verhinderung erosionsfördernder Maßnahmen, 

 
 

3. zum Erhalt oder zur Gewinnung, insbesondere Rückgewinnung 
von Rückhalteflächen, 

4. zur Regelung des Hochwasserabflusses oder 
[Vgl. Satz 7: Insbesondere wird durch Landesrecht geregelt: 1. der 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen einschließlich der hoch-
wassersicheren Errichtung neuer und Nachrüstung vorhandener 
Ölheizungsanlagen; das Verbot der Errichtung neuer Ölheizungs-
anlagen, soweit zur Schadensvermeidung erforderlich] 
5. zur Vermeidung und Verminderung von Schäden durch Hoch-

wasser. 
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Werden bei der Rückgewinnung von Rückhalteflächen Anordnun-
gen getroffen, die erhöhte Anforderungen an die ordnungsgemäße 
land- oder forstwirtschaftliche Nutzung eines Grundstücks festset-
zen, so gilt § 52 Absatz 5 entsprechend. 
 
(6) Für nach § 76 Absatz 3 ermittelte, in Kartenform dargestellte 
und vorläufig gesicherte Gebiete gelten die Absätze 1 bis 5 ent-
sprechend. 

[Satz 8] Werden bei der Rückgewinnung von Rückhalteflächen 
Anordnungen getroffen, die erhöhte Anforderungen an die ord-
nungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung eines Grund-
stücks festsetzen, so gilt § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 entsprechend. 
 
(5) [Satz 2] Für nach Satz 1 ermittelte, in Kartenform dargestellte 
und vorläufig gesicherte Gebiete gelten die Absätze 2 bis 4 ent-
sprechend. 

§ 79 
Information und aktive Beteiligung 

 
(1) Die zuständigen Behörden veröffentlichen die Bewertung nach 
§ 73 Absatz 1,die Gefahrenkarten und Risikokarten nach § 74 Ab-
satz 1 und die Risikomanagementpläne nach § 75 Absatz 1. 
Sie fördern eine aktive Beteiligung der interessierten Stellen bei der 
Aufstellung, Überprüfung und Aktualisierung der Risikomanage-
mentpläne nach § 75 und koordinieren diese mit den Maßnahmen 
nach § 83 Absatz 4 und § 85. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Wie die zuständigen staatlichen Stellen und die Öffentlichkeit 
in den betroffenen Gebieten im Übrigen über Hochwassergefahren, 
geeignete Vorsorgemaßnahmen und Verhaltensregeln informiert 
und vor zu erwartendem Hochwasser rechtzeitig gewarnt werden, 
richtet sich nach den landesrechtlichen Vorschriften. 

§ 31b 
Überschwemmungsgebiete 

 
(2) [Satz 2] Durch Landesrecht wird auch geregelt, dass die Öffent-
lichkeit über diese Gewässer zu informieren ist ... . 
[Satz 5] Durch Landesrecht wird auch bestimmt, wie bei der Fest-
setzung von Überschwemmungsgebieten nach den Sätzen 3 und 4 
die Öffentlichkeit zu informieren und zu beteiligen ist. 
 

§ 31d 
Hochwasserschutzpläne 

 
(2) Durch Landesrecht wird geregelt, dass die Hochwasserschutz-
pläne zu veröffentlichen und zu aktualisieren sind. 
 

§ 31a 
Grundsätze des Hochwasserschutzes 

 
(3) Durch Landesrecht wird geregelt, wie die zuständigen staatli-
chen Stellen und die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten über 
Hochwassergefahren, geeignete Vorsorgemaßnahmen und Verhal-
tensregeln informiert und vor zu erwartendem Hochwasser rech-
tzeitig gewarnt werden. 
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§ 80 
Koordinierung 

 
(1) Gefahrenkarten und Risikokarten sind so zu erstellen, dass die 
darin dargestellten Informationen vereinbar sind mit den nach der 
Richtlinie 2000/60/EG vorgelegten relevanten Angaben, insbeson-
dere nach Artikel 5 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang II dieser 
Richtlinie. Die Informationen sollen mit den in Artikel 5 Absatz 2 
der Richtlinie 2000/60/EG vorgesehenen Überprüfungen abge-
stimmt werden; sie können in diese einbezogen werden. 
 
(2) Die zuständigen Behörden koordinieren die Erstellung und die 
nach § 75 Absatz 6 Satz 3 erforderliche Aktualisierung der Risi-
komanagementpläne mit den Bewirtschaftungsplänen nach § 83. 
Die Risikomanagementpläne können in die Bewirtschaftungspläne 
einbezogen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 32 
Kooperation in den Flussgebietseinheiten 

 
(1) Durch Landesrecht wird die Zusammenarbeit beim Hochwas-
serschutz in den Flussgebietseinheiten mit den betroffenen Ländern 
und Staaten geregelt, insbesondere die Abstimmung der Hochwas-
serschutzpläne und der Schutzmaßnahmen. Es können auch gren-
züberschreitend gemeinsame Hochwasserschutzpläne erstellt wer-
den. § 1b Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 gilt entsprechend mit der Maßgabe, 
dass Nummer 3 auch auf die Behörden der Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union anzuwenden ist. 

§ 81 
Vermittlung durch die Bundesregierung 

 
Können sich die Länder bei der Zusammenarbeit im Rahmen dieses 
Abschnitts über eine Maßnahme des Hochwasserschutzes nicht 
einigen, vermittelt die Bundesregierung auf Antrag eines Landes 
zwischen den beteiligten Ländern. 

§ 32 
Kooperation in den Flussgebietseinheiten 

 
(2) Ist im Rahmen der Zusammenarbeit nach Absatz 1 eine Eini-
gung über eine Maßnahme des Hochwasserschutzes nicht zu errei-
chen, so vermittelt die Bundesregierung auf Antrag eines Landes 
zwischen den beteiligten Ländern.  
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Abschnitt 7 
Wasserwirtschaftliche Planung und Dokumentation 

 
§ 82 

Maßnahmenprogramm 
 
(1) Für jede Flussgebietseinheit ist nach Maßgabe der Absätze 2 bis 
6 ein Maßnahmenprogramm aufzustellen, um die Bewirtschaf-
tungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 31, 44 und 47 zu erreichen. 
 
Die Ziele der Raumordnung sind zu beachten; die Grundsätze und 
sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind zu berücksichtigen. 
 
(2) In das Maßnahmenprogramm sind grundlegende und, soweit 
erforderlich, ergänzende Maßnahmen aufzunehmen; dabei ist eine 
in Bezug auf die Wassernutzung kosteneffiziente Kombination der 
Maßnahmen vorzusehen. 
 
(3) Grundlegende Maßnahmen sind alle in Artikel 11 Absatz 3 der 
Richtlinie 2000/60/EG bezeichneten Maßnahmen, die der Errei-
chung der Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 31, 
44 und 47 dienen oder zur Erreichung dieser Ziele beitragen. 
 
 
(4) Ergänzende Maßnahmen, insbesondere im Sinne von Artikel 11 
Absatz 4 in Verbindung mit Anhang VI Teil B der Richtlinie 
2000/60/EG, werden zusätzlich zu den grundlegenden Maßnahmen 
in das Maßnahmenprogramm aufgenommen, soweit dies erforder-
lich ist, um die Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 
31, 44 und 47 zu erreichen. Ergänzende Maßnahmen können auch 
getroffen werden, um einen weitergehenden Schutz der Gewässer 

 
 
 

§ 36 
Maßnahmenprogramm 

 
(1) Durch Landesrecht wird bestimmt, dass für jede Flussgebiets-
einheit nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6 ein Maßnahmenprog-
ramm aufzustellen ist, um die in § 25a Abs. 1, § 25b Abs. 1, §§ 32c 
und 33a Abs. 1 festgelegten Ziele zu erreichen. 
Die Ziele der Raumordnung sind zu beachten; die Grundsätze und 
sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind zu berücksichtigen. 
 
(2) Jedes Maßnahmenprogramm enthält grundlegende und, soweit 
erforderlich, ergänzende Maßnahmen. 
 
 
 
(3) Grundlegende Maßnahmen sind alle in Artikel 11 Abs. 3 der 
Richtlinie 2000/60/EG bezeichneten Maßnahmen, die der Errei-
chung der in § 25a Abs. 1, § 25b Abs. 1, §§ 32c und 33a Abs. 1 
festgelegten Ziele dienen oder zur Erreichung dieser Ziele beitra-
gen. 
 
(4) Ergänzende Maßnahmen insbesondere im Sinne von Artikel 11 
Abs. 4 in Verbindung mit Anhang VI Teil B der Richtlinie 
2000/60/EG werden zusätzlich zu den grundlegenden Maßnahmen 
in das Programm aufgenommen, soweit dies notwendig ist, um die 
in § 25a Abs. 1, § 25b Abs. 1, §§ 32c und 33a Abs. 1 festgelegten 
Ziele zu erreichen. Ergänzende Maßnahmen können auch getroffen 
werden, um einen weitergehenden Schutz der Gewässer zu errei-
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zu erreichen. 
 
(5) Ergibt sich aus der Überwachung oder aus sonstigen Erkenn-
tnissen, dass die Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 27 
bis 31, 44 und 47 nicht erreicht werden können, so sind die Ursa-
chen hierfür zu untersuchen, die Zulassungen für Gewässerbenut-
zungen und die Überwachungsprogramme zu überprüfen und ge-
gebenenfalls anzupassen sowie nachträglich erforderliche Zusatz-
maßnahmen in das Maßnahmenprogramm aufzunehmen. 
 
(6) Grundlegende Maßnahmen nach Absatz 3 dürfen nicht zu einer 
zusätzlichen Verschmutzung der oberirdischen Gewässer, der Küs-
tengewässer oder des Meeres führen, es sei denn, ihre Durchfüh-
rung würde sich insgesamt günstiger auf die Umwelt auswirken. 
 
Die zuständige Behörde kann im Rahmen der §§ 47 und 48 auch 
die in Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe j der Richtlinie 2000/60/EG 
genannten Einleitungen in das Grundwasser zulassen. 

chen. 
 
(5) Ergibt sich aus der Überwachung oder aus sonstigen Erkenn-
tnissen, dass die in § 25a Abs.1, § 25b Abs. 1, §§ 32c und 33a Abs. 
1 festgelegten Ziele nicht erreicht werden können, so sind die Ur-
sachen hierfür zu untersuchen, die Zulassungen für Gewässerbe-
nutzungen und die Überwachungsprogramme zu überprüfen und 
gegebenenfalls anzupassen und nachträglich erforderliche Zusatz-
maßnahmen in das Maßnahmenprogramm aufzunehmen. 
 
(6) Grundlegende Maßnahmen nach Absatz 3 dürfen nicht zu einer 
zusätzlichen Verschmutzung der oberirdischen Gewässer, der Küs-
tengewässer oder des Meeres führen, es sei denn, die Durchführung 
der hiernach in Betracht kommenden Maßnahmen würde sich 
nachteiliger auf die Umwelt insgesamt auswirken. 
Die zuständigen Landesbehörden können im Rahmen der §§ 33a 
und 34 auch die in Artikel 11 Abs. 3 Buchstabe j der Richtlinie 
2000/60/EG genannten Einleitungen in das Grundwasser zulassen.  

§ 83 
Bewirtschaftungsplan 

 
(1) Für jede Flussgebietseinheit ist nach Maßgabe der Absätze 2 bis 
4 ein Bewirtschaftungsplan aufzustellen. 
 
 
(2) Der Bewirtschaftungsplan muss die in Artikel 13 Absatz 4 in 
Verbindung mit Anhang VII der Richtlinie 2000/60/EG genannten 
Informationen enthalten. 
 
 
 

§ 36b 
Bewirtschaftungsplan 

 
(1) Durch Landesrecht wird bestimmt, dass für jede Flussgebiets-
einheit nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 ein Bewirtschaftungs-
plan aufzustellen ist.  
 
(2) Der Bewirtschaftungsplan muss eine Beschreibung der Merk-
male der Gewässer in der Flussgebietseinheit, die Zusammenfas-
sung der signifikanten Auswirkungen und Einwirkungen auf den 
Zustand der Gewässer, die von den Gewässern, direkt abhängenden 
Schutzgebiete, die Überwachungsnetze und die Überwachungs-
ergebnisse, die Bewirtschaftungsziele, die Zusammenfassung einer 
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Darüber hinaus sind in den Bewirtschaftungsplan aufzunehmen: 
 
1. die Einstufung oberirdischer Gewässer als künstlich oder erheb-

lich verändert nach § 28 und die Gründe hierfür, 
2. die nach § 29 Absatz 2 bis 4, den §§ 44 und 47 Absatz 2 Satz 2 

gewährten Fristverlängerungen und die Gründe hierfür, eine Zu-
sammenfassung der Maßnahmen, die zur Erreichung der Bewirt-
schaftungsziele innerhalb der verlängerten Frist erforderlich sind 
und der Zeitplan hierfür sowie die Gründe für jede erhebliche 
Verzögerung bei der Umsetzung der Maßnahmen, 

3. abweichende Bewirtschaftungsziele und Ausnahmen nach den §§ 
30, 31 Absatz 2, den §§ 44 und 47 Absatz 3 und die Gründe hier-
für, 

4. die Bedingungen und Kriterien für die Geltendmachung von 
Umständen für vorübergehende Verschlechterungen nach § 31 
Absatz 1, den §§ 44 und 47 Absatz 3 Satz 1, die Auswirkungen 
der Umstände, auf denen die Verschlechterungen beruhen, sowie 
die Maßnahmen zur Wiederherstellung des vorherigen Zustands. 

 
 
(3) Der Bewirtschaftungsplan kann durch detailliertere Programme 

wirtschaftlichen Analyse des Wassergebrauchs, die Zusammenfas-
sung der Maßnahmenprogramme, die Zusammenfassung der Maß-
nahmen zur Information und Anhörung der Öffentlichkeit sowie 
deren Ergebnisse und die darauf zurückgehenden Änderungen, die 
zuständigen Behörden sowie die Anlaufstellen und das Verfahren 
für den Zugang zu Hintergrunddokumenten und Hintergrundinfor-
mationen enthalten. Die Ziele der Raumordnung sind zu beachten; 
die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind 
zu berücksichtigen.  
 
(3) Darüber hinaus sind in den Bewirtschaftungsplan aufzunehmen:  
 
1. die Einstufung oberirdischer Gewässer als künstlich oder erheb-

lich verändert nach § 25b Abs. 2 und die Gründe hierfür, 
2. die nach § 25c Abs. 2, §§ 32c und 33a Abs. 4 Satz 3 gewährten 

Fristverlängerungen und die Gründe hierfür, die Gründe für je-
de signifikante Verzögerung bei der Umsetzung der Maßnah-
men sowie die Maßnahmen und der Zeitplan zur Erreichung der 
Bewirtschaftungsziele, 
 

3. die Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen nach § 25d 
Abs. 1 und 3, §§ 32c und 33a Abs. 4 und die Gründe hierfür, 
 

4. die Bedingungen und Kriterien für die Geltendmachung von 
Umständen für vorübergehende Verschlechterungen nach § 25d 
Abs. 2, §§ 32c und 33a Abs. 4 Satz 1, die Auswirkungen der 
Umstände, auf denen die Verschlechterungen beruhen, sowie 
die Maßnahmen zur Wiederherstellung des vorherigen Zu-
stands. 

 
(4) Der Bewirtschaftungsplan kann durch detailliertere Programme 
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und Bewirtschaftungspläne für Teileinzugsgebiete, für bestimmte 
Sektoren und Aspekte der Gewässerbewirtschaftung sowie für be-
stimmte Gewässertypen ergänzt werden. Ein Verzeichnis sowie 
eine Zusammenfassung dieser Programme und Pläne sind in den 
Bewirtschaftungsplan aufzunehmen. 
 
(4) Die zuständige Behörde veröffentlicht 
1. spätestens drei Jahre vor Beginn des Zeitraums, auf den sich der 

Bewirtschaftungsplan bezieht, einen Zeitplan und ein Arbeits-
programm für seine Aufstellung sowie Angaben zu den vorgese-
henen Maßnahmen zur Information und Anhörung der Öffent-
lichkeit, 

2. spätestens zwei Jahre vor Beginn des Zeitraums, auf den sich der 
Bewirtschaftungsplan bezieht, einen Überblick über die für das 
Einzugsgebiet festgestellten wichtigen Fragen der Gewässerbe-
wirtschaftung, 

3. spätestens ein Jahr vor Beginn des Zeitraums, auf den sich der 
Bewirtschaftungsplan bezieht, einen Entwurf des Bewirtschaf-
tungsplans. 

Innerhalb von sechs Monaten nach der Veröffentlichung kann jede 
Person bei der zuständigen Behörde zu den in Satz 1 bezeichneten 
Unterlagen schriftlich Stellung nehmen; hierauf ist in der Veröf-
fentlichung hinzuweisen. Auf Antrag ist Zugang zu den bei der 
Aufstellung des Bewirtschaftungsplans herangezogenen Hinter-
grunddokumenten und -informationen zu gewähren. Die Sätze 1 bis 
3 gelten auch für aktualisierende Bewirtschaftungspläne. 

und Bewirtschaftungspläne für Teileinzugsgebiete und für be-
stimmte Sektoren und Aspekte der Gewässerbewirtschaftung sowie 
Gewässertypen ergänzt werden. Diese Programme und Pläne sind 
zusammengefasst im Bewirtschaftungsplan für die Flussgebietsein-
heit aufzunehmen. 
 
(5) Durch Landesrecht wird festgelegt, innerhalb welcher Fristen 
der Bewirtschaftungsplan zu veröffentlichen, zu überprüfen und zu 
aktualisieren ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es regelt auch die Information und Anhörung der Öffentlichkeit bei 
der Aufstellung, Überprüfung und Aktualisierung des Bewirtschaf-
tungsplans, insbesondere nach Artikel 14 Abs. 1 Satz 1 und 2 der 
Richtlinie 2000/60/EG.  
 

§ 84 
Fristen für Maßnahmenprogramme und  

Bewirtschaftungspläne 
 
(1) Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne, die nach 

§ 36 
Maßnahmenprogramm 

 
 
(7) Durch Landesrecht werden die Fristen festgelegt, bis zu denen 
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Maßgabe des Landesrechts vor dem 1. März 2010 aufzustellen 
waren, sind erstmals bis zum 22. Dezember 2015 sowie anschlie-
ßend alle sechs Jahre zu überprüfen und, soweit erforderlich, zu 
aktualisieren. 
 
(2) Die im Maßnahmenprogramm aufgeführten Maßnahmen sind 
bis zum 22. Dezember 2012 durchzuführen. 
Neue oder im Rahmen eines aktualisierten Programms geänderte 
Maßnahmen sind innerhalb von drei Jahren durchzuführen, nach-
dem sie in das Programm aufgenommen worden sind. 

das Maßnahmenprogramm aufzustellen, durchzuführen, zu über-
prüfen und zu aktualisieren ist. 
 
 
 
 
 
Es legt auch fest, innerhalb welcher Fristen geänderte oder neu 
aufgenommene Maßnahmen durchzuführen sind. Durch Landes-
recht wird nach § 14o des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung geregelt, wie die Anforderungen an die Aufstellung 
des Maßnahmenprogramms mit den Anforderungen an die Durch-
führung der Strategischen Umweltprüfung verbunden werden kön-
nen. 

§ 85 
Aktive Beteiligung interessierter Stellen 

 
Die zuständigen Behörden fördern die aktive Beteiligung aller 
interessierten Stellen an der Aufstellung, Überprüfung und Aktuali-
sierung der Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne. 

 

§ 86 
Veränderungssperre zur Sicherung von Planungen 

 
(1) Zur Sicherung von Planungen für 
1. dem Wohl der Allgemeinheit dienende Vorhaben der Wasserge-

winnung oder Wasserspeicherung, der Abwasserbeseitigung, der 
Wasseranreicherung, der Wasserkraftnutzung, der Bewässerung, 
des Hochwasserschutzes oder des Gewässerausbaus, 
 

2. Vorhaben nach dem Maßnahmenprogramm nach § 82 
kann die Landesregierung durch Rechtsverordnung Planungsgebie-

§ 36a 
Veränderungssperre zur Sicherung von Planungen 

 
(1) Zur Sicherung von Planungen für  
Vorhaben der Wassergewinnung oder Wasserspeicherung, der Ab-
wasserbeseitigung, der Wasseranreicherung, der Wasserkraftnut-
zung, der Bewässerung, des Hochwasserschutzes oder des Ausbaus 
eines oberirdischen Gewässers, die dem Wohl der Allgemeinheit 
dienen, sowie von Planungen für 
Vorhaben nach dem Maßnahmenprogramm nach § 36 
können die zuständige oberste Landesbehörde oder die nach Lan-
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te festlegen, auf deren Flächen wesentlich wertsteigernde oder die 
Durchführung des geplanten Vorhabens erheblich erschwerende 
Veränderungen nicht vorgenommen werden dürfen (Veränderungs-
sperre). Sie kann die Ermächtigung nach Satz 1 durch Rechtsver-
ordnung auf andere Landesbehörden übertragen. 
 
(2) Veränderungen, die in rechtlich zulässiger Weise vorher begon-
nen worden sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer 
bisher ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre 
nicht berührt. 
 
(3) Die Veränderungssperre tritt drei Jahre nach ihrem Inkrafttreten 
außer Kraft, sofern die Rechtsverordnung nach Absatz 1 Satz 1 
keinen früheren Zeitpunkt bestimmt. Die Frist von drei Jahren 
kann, wenn besondere Umstände es erfordern, durch Rechtsverord-
nung um höchstens ein Jahr verlängert werden. 
Die Veränderungssperre ist vor Ablauf der Frist nach Satz 1 oder 
Satz 2 außer Kraft zu setzen, sobald und soweit die Voraussetzun-
gen für ihren Erlass weggefallen sind. 
 
(4) Von der Veränderungssperre können Ausnahmen zugelassen 
werden, wenn dem keine überwiegenden öffentlichen Belange ent-
gegenstehen. 

desrecht bestimmten Behörden durch Rechtsverordnung Planungs-
gebiete festlegen, auf deren Flächen wesentlich wertsteigernde oder 
die Durchführung des geplanten Vorhabens erheblich erschweren-
de Veränderungen nicht vorgenommen werden dürfen (Verände-
rungssperre).  
 
(2) Veränderungen, die in rechtlich zulässiger Weise vorher begon-
nen worden sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer 
bisher ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre 
nicht berührt.  
 
(3) Die Veränderungssperre tritt nach Ablauf von drei Jahren außer 
Kraft, sofern die Rechtsverordnung keinen früheren Zeitpunkt be-
stimmt. Die Frist von drei Jahren kann, wenn besondere Umstände 
es erfordern, durch Rechtsverordnung um höchstens ein Jahr ver-
längert werden. 
 
 
 
 
(4) Von der Veränderungssperre können Ausnahmen zugelassen 
werden, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegens-
tehen. 

§ 87 
Wasserbuch 

 
(1) Über die Gewässer sind Wasserbücher zu führen. 
 
(2) In das Wasserbuch sind insbesondere einzutragen: 
1. nach diesem Gesetz erteilte Erlaubnisse, die nicht nur vorüberge-

henden Zwecken dienen, und Bewilligungen sowie alte Rechte 

§ 37 
Wasserbuch 

 
(1) Für die Gewässer sind Wasserbücher zu führen. 
 
(2) In das Wasserbuch sind insbesondere einzutragen 
1. Erlaubnisse (§ 7), die nicht nur vorübergehenden Zwecken die-

nen, Bewilligungen (§ 8), alte Rechte und alte Befugnisse (§ 
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und alte Befugnisse, Planfeststellungsbeschlüsse und Plange-
nehmigungen nach § 68, 

2. Wasserschutzgebiete, 
3. Risikogebiete und festgesetzte Überschwemmungsgebiete. 
Von der Eintragung von Zulassungen nach Satz 1 Nummer 1 kann 
in Fällen von untergeordneter wasserwirtschaftlicher Bedeutung 
abgesehen werden. 
 
(3) Unrichtige Eintragungen sind zu berichtigen. Unzulässige Ein-
tragungen und Eintragungen zu nicht mehr bestehenden Rechtsver-
hältnissen sind zu löschen. 
 
(4) Eintragungen im Wasserbuch haben keine rechtsbegründende 
oder rechtsändernde Wirkung. 

16), 
 

2. Wasserschutzgebiete (§ 19), 
3. Überschwemmungsgebiete (§ 31b) und überschwemmungsge-

fährdete Gebiete (§ 31c). 

§ 88 
Informationsbeschaffung und -übermittlung 

 
(1) Die zuständige Behörde darf im Rahmen der ihr durch Gesetz 
oder Rechtsverordnung übertragenen Aufgaben Informationen ein-
schließlich personenbezogener Daten erheben und verwenden, so-
weit dies zur Durchführung von Rechtsakten der Europäischen 
Gemeinschaften, zwischenstaatlichen Vereinbarungen oder inners-
taatlichen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Wasserhaushalts 
oder im Rahmen grenzüberschreitender Zusammenarbeit, insbe-
sondere zur Koordinierung nach § 7 Absatz 2 bis 4, erforderlich ist. 
Zu den Aufgaben nach Satz 1 gehören insbesondere 
 
1. die Durchführung von Verwaltungsverfahren, 
2. die Gewässeraufsicht einschließlich gewässerkundlicher Mes-

sungen und Beobachtungen, 
3. die Gefahrenabwehr, 

§ 37a 
Informationsbeschaffung und -übermittlung 

 
Die Beschaffung und die Übermittlung von Informationen ein-
schließlich personenbezogener Daten wird durch Landesrecht ge-
regelt, soweit dies zur Durchführung von Rechtsakten der Europä-
ischen Gemeinschaften, zwischenstaatlichen Vereinbarungen oder 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Wasser-
haushalts erforderlich ist; 
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4. die Festsetzung und Bestimmung von Schutzgebieten, insbeson-

dere Wasserschutz-, Heilquellenschutz-, Risiko- und Über-
schwemmungsgebieten sowie Gewässerrandstreifen, 

5. die Ermittlung der Art und des Ausmaßes von Gewässerbelas-
tungen auf Grund menschlicher Tätigkeiten einschließlich der 
Belastungen aus diffusen Quellen, 

6. die wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung, 
7. die Aufstellung von Maßnahmenprogrammen, Bewirtschaf-

tungsplänen und Risikomanagementplänen. 
 
(2) Wer wasserwirtschaftliche Maßnahmen durchführt, hat der zu-
ständigen Behörde auf deren Anordnung bei ihm vorhandene In-
formationen zu übermitteln und Auskünfte zu erteilen. 
 
(3) Die zuständige Behörde darf nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 
erhobene Informationen und erteilte Auskünfte an zur Abwasserbe-
seitigung, zur Wasserversorgung oder zur Gewässerunterhaltung 
Verpflichtete sowie an Träger von Gewässerausbau- und von 
Hochwasserschutzmaßnahmen weitergeben, soweit dies zur Erfül-
lung der Verpflichtungen oder zur Durchführung der Maßnahmen 
erforderlich ist. Die Weitergabe von Informationen und Auskünften 
an Dienststellen anderer Länder, des Bundes und der Europäischen 
Gemeinschaften sowie an zwischenstaatliche Stellen ist unter den 
in Absatz 1 Satz 1 genannten Voraussetzungen zulässig. Dienststel-
len des Bundes und der Länder geben Informationen und Auskünf-
te unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 auf Ersuchen 
an andere Dienststellen des Bundes und der Länder weiter. 
 
(4) Für die Weitergabe von Informationen und Auskünften nach 
Absatz 3 Satz 2 und 3 werden keine Gebühren erhoben und keine 
Auslagen erstattet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dabei ist sicherzustellen, dass die Übermittlung vorhandener In-
formationen und Daten von Behörden des Landes an Behörden 
anderer Länder sowie des Bundes unentgeltlich erfolgt. Behörden 
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(5) Die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten blei-
ben im Übrigen unberührt. 

des Bundes stellen Behörden der Länder auf Ersuchen die nach 
Satz 1 erforderlichen und vorhandenen Informationen einschließ-
lich personenbezogener Daten unentgeltlich zur Verfügung. 
Die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten bleiben 
unberührt. 

Abschnitt 8 
Haftung für Gewässerveränderungen 

 
§ 89 

Haftung für Änderungen der Wasserbeschaffenheit 
 
(1) Wer in ein Gewässer Stoffe einbringt oder einleitet oder wer in 
anderer Weise auf ein Gewässer einwirkt und dadurch die Wasser-
beschaffenheit nachteilig verändert, ist zum Ersatz des daraus ei-
nem anderen entstehenden Schadens verpflichtet. 
 
Haben mehrere auf das Gewässer eingewirkt, so haften sie als Ge-
samtschuldner. 
 
(2) Gelangen aus einer Anlage, die bestimmt ist, Stoffe herzustel-
len, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder weg-
zuleiten, derartige Stoffe in ein Gewässer, ohne in dieses eingeb-
racht oder eingeleitet zu sein, und wird dadurch die Wasserbeschaf-
fenheit nachteilig verändert, so ist der Betreiber der Anlage zum 
Ersatz des daraus einem anderen entstehenden Schadens verpflich-
tet. 
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, 
wenn der Schaden durch höhere Gewalt verursacht wird. 

 
 
 

§ 22 
Haftung für Änderung der Beschaffenheit des Wassers 

 
(1) Wer in ein Gewässer Stoffe einbringt oder einleitet oder wer auf 
ein Gewässer derart einwirkt, dass die physikalische, chemische 
oder biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird, ist 
zum Ersatz des daraus einem anderen entstehenden Schadens ver-
pflichtet. 
Haben mehrere die Einwirkungen vorgenommen, so haften sie als 
Gesamtschuldner.  
 
(2) Gelangen aus einer Anlage, die bestimmt ist, Stoffe herzustel-
len, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder weg-
zuleiten, derartige Stoffe in ein Gewässer, ohne in dieses eingeb-
racht oder eingeleitet zu sein, so ist der Inhaber der Anlage zum 
Ersatz des daraus einem anderen entstehenden Schadens verpflich-
tet; 
 
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, 
wenn der Schaden durch höhere Gewalt verursacht ist.  
 
(3) Kann ein Anspruch auf Ersatz des Schadens gemäß § 11 nicht 
geltend gemacht werden, so ist der Betroffene nach § 10 Abs. 2 zu 
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entschädigen. Der Antrag ist auch noch nach Ablauf der Frist von 
30 Jahren zulässig. 

§ 90 
Sanierung von Gewässerschäden 

 
(1) Eine Schädigung eines Gewässers im Sinne des Umweltscha-
densgesetzes ist jeder Schaden mit erheblichen nachteiligen Aus-
wirkungen auf 
1. den ökologischen oder chemischen Zustand eines oberirdischen 

Gewässers oder Küstengewässers, 
2. das ökologische Potenzial oder den chemischen Zustand eines 

künstlichen oder erheblich veränderten oberirdischen Gewässers 
oder Küstengewässers oder 

3. den chemischen oder mengenmäßigen Zustand des Grundwas-
sers; 

ausgenommen sind nachteilige Auswirkungen, für die § 31 Absatz 
2, auch in Verbindung mit § 44 oder § 47 Absatz 3 Satz 1, gilt. 
 
 
(2) Hat eine verantwortliche Person nach dem Umweltschadensge-
setz eine Schädigung eines Gewässers verursacht, so trifft sie die 
erforderlichen Sanierungsmaßnahmen gemäß Anhang II Nummer 1 
der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung 
und Sanierung von Umweltschäden (ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 
56), die durch die Richtlinie 2006/21/EG (ABl. L 102 vom 
11.4.2006, S. 15) geändert worden ist. 
 
(3) Weitergehende Vorschriften über Schädigungen oder sonstige 
Beeinträchtigungen von Gewässern und deren Sanierung bleiben 
unberührt. 

§ 22a 
Schäden an Gewässern 

 
(1) Eine Schädigung der Gewässer im Sinn des Umweltschadens-
gesetzes ist jeder Schaden, der erhebliche nachteilige Auswirkun-
gen auf 
1. den ökologischen oder chemischen Zustand eines oberirdischen 

Gewässers oder Küstengewässers, 
2. das ökologische Potential oder den chemischen Zustand eines 

künstlichen oder erheblich veränderten oberirdischen Gewäs-
sers oder Küstengewässers oder 

3. den chemischen oder mengenmäßigen Zustand des Grundwas-
sers 

hat, mit Ausnahme der nachteiligen Auswirkungen, für die § 25d 
Abs. 3, § 32c in Verbindung mit § 25d Abs. 3 und § 33a Abs. 4 
Satz 2 gelten. 
 
(2) Hat ein Verantwortlicher nach dem Umweltschadensgesetz eine 
Schädigung der Gewässer verursacht, so trifft er die erforderlichen 
Sanierungsmaßnahmen gemäß Anhang II Nr. 1 der Richtlinie 
2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. 
April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung 
von Umweltschäden (ABl. EU Nr. L 143 S. 56). 
 
 
 
(3) Weitergehende Vorschriften über Schädigungen oder sonstige 
Beeinträchtigungen von Gewässern sowie deren Sanierung bleiben 
unberührt. 
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Abschnitt 9 

Duldungs- und Gestattungsverpflichtungen 
 

§ 91 
Gewässerkundliche Maßnahmen 

 
Die zuständige Behörde kann Eigentümer und Nutzungsberechtigte 
von Grundstücken verpflichten, die Errichtung und den Betrieb von 
Messanlagen sowie die Durchführung von Probebohrungen und 
Pumpversuchen zu dulden, soweit dies der Ermittlung gewässer-
kundlicher Grundlagen dient, die für die Gewässerbewirtschaftung 
erforderlich sind. Entsteht durch eine Maßnahme nach Satz 1 ein 
Schaden am Grundstück, hat der Eigentümer gegen den Träger der 
gewässerkundlichen Maßnahme Anspruch auf Schadenersatz. Satz 
2 gilt entsprechend für den Nutzungsberechtigten, wenn wegen des 
Schadens am Grundstück die Grundstücksnutzung beeinträchtigt 
wird. 

 

§ 92 
Veränderung oberirdischer Gewässer 

 
Die zuständige Behörde kann Eigentümer und Nutzungsberechtigte 
oberirdischer Gewässer sowie der Grundstücke, deren Inanspruch-
nahme für die Durchführung des Vorhabens erforderlich ist, ver-
pflichten, Gewässerveränderungen, insbesondere Vertiefungen und 
Verbreiterungen, zu dulden, die der Verbesserung des Wasserab-
flusses dienen und zur Entwässerung von Grundstücken, zur Ab-
wasserbeseitigung oder zur besseren Ausnutzung einer Trieb-
werksanlage erforderlich sind. Satz 1 gilt nur, wenn das Vorhaben 
anders nicht ebenso zweckmäßig oder nur mit erheblichem Mehr-
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aufwand durchgeführt werden kann und der von dem Vorhaben zu 
erwartende Nutzen erheblich größer als der Nachteil des Betroffe-
nen ist. 

§ 93 
Durchleitung von Wasser und Abwasser 

 
Die zuständige Behörde kann Eigentümer und Nutzungsberechtigte 
von Grundstücken und oberirdischen Gewässern verpflichten, das 
Durchleiten von Wasser und Abwasser sowie die Errichtung und 
Unterhaltung der dazu dienenden Anlagen zu dulden, soweit dies 
zur Entwässerung oder Bewässerung von Grundstücken, zur Was-
serversorgung, zur Abwasserbeseitigung, zum Betrieb einer Stau-
anlage oder zum Schutz vor oder zum Ausgleich von Beeinträchti-
gungen des Natur- oder Wasserhaushalts durch Wassermangel er-
forderlich ist. § 92 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

§ 94 
Mitbenutzung von Anlagen 

 
(1) Die zuständige Behörde kann Betreiber einer Grundstücksent-
wässerungs-, Wasserversorgungs- oder Abwasseranlage verpflich-
ten, deren Mitbenutzung einer anderen Person zu gestatten, wenn 
 
1. diese Person Maßnahmen der Entwässerung, Wasserversorgung 

oder Abwasserbeseitigung anders nicht zweckmäßig oder nur mit 
erheblichem Mehraufwand ausführen kann, 

2. die Maßnahmen zur Gewässerbewirtschaftung oder zur Erfüllung 
gesetzlicher Pflichten erforderlich sind, 

3. der Betrieb der Anlage nicht wesentlich beeinträchtigt wird und 
4. die zur Mitbenutzung berechtigte Person einen angemessenen 

Teil der Kosten für die Errichtung, den Betrieb und die Unterhal-
tung der Anlage übernimmt. 
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Kommt eine Einigung über die Kostenteilung nach Satz 1 Nummer 
4 nicht zustande, setzt die zuständige Behörde ein angemessenes 
Entgelt fest. 
 
(2) Ist eine Mitbenutzung nur bei einer Änderung der Anlage 
zweckmäßig, kann der Betreiber verpflichtet werden, die entspre-
chende Änderung nach eigener Wahl entweder selbst vorzunehmen 
oder zu dulden. Die Kosten der Änderung trägt die zur Mitbenut-
zung berechtigte Person. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Mitbenutzung von 
Grundstücksbewässerungsanlagen durch Eigentümer von Grund-
stücken, die nach § 93 zur Errichtung oder zum Betrieb der Anlage 
in Anspruch genommen werden. 

§ 95 
Entschädigung für Duldungs- und Gestattungsverpflichtungen 
 
Soweit Duldungs- oder Gestattungsverpflichtungen nach den §§ 92 
bis 94 das Eigentum unzumutbar beschränken, ist eine Entschädi-
gung zu leisten. 

 

 
Kapitel 4 

Entschädigung, Ausgleich 
 

§ 96 
Art und Umfang von Entschädigungspflichten 

 
(1) Eine nach diesem Gesetz zu leistende Entschädigung hat den 
eintretenden Vermögensschaden angemessen auszugleichen. So-
weit zum Zeitpunkt der behördlichen Anordnung, die die Entschä-
digungspflicht auslöst, Nutzungen gezogen werden, ist von dem 

 
 
 
 

§ 20 
Entschädigung 

 
(1) Eine nach diesem Gesetz zu leistende Entschädigung hat den 
eintretenden Vermögensschaden angemessen auszugleichen. So-
weit zur Zeit der die Entschädigungspflicht auslösenden behördli-
chen Verfügung Nutzungen gezogen werden, ist von dem Maß 
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Maß ihrer Beeinträchtigung auszugehen. Hat die anspruchsberech-
tigte Person Maßnahmen getroffen, um die Nutzungen zu steigern, 
und ist nachgewiesen, dass die Maßnahmen die Nutzungen nach-
haltig gesteigert hätten, so ist dies zu berücksichtigen. Außerdem 
ist eine infolge der behördlichen Anordnung eingetretene Minde-
rung des Verkehrswerts von Grundstücken zu berücksichtigen, 
soweit sie nicht nach Satz 2 oder Satz 3 bereits berücksichtigt ist. 
 
(2) Soweit als Entschädigung durch Gesetz nicht wasserwirtschaft-
liche oder andere Maßnahmen zugelassen werden, ist die Entschä-
digung in Geld festzusetzen. 
 
(3) Kann auf Grund einer entschädigungspflichtigen Maßnahme die 
Wasserkraft eines Triebwerks nicht mehr im bisherigen Umfang 
verwertet werden, so kann die zuständige Behörde bestimmen, dass 
die Entschädigung ganz oder teilweise durch Lieferung elektri-
schen Stroms zu leisten ist, wenn die entschädigungspflichtige Per-
son ein Energieversorgungsunternehmen ist und soweit ihr dies 
wirtschaftlich zumutbar ist. Die für die Lieferung des elektrischen 
Stroms erforderlichen technischen Vorkehrungen hat die entschä-
digungspflichtige Person auf ihre Kosten zu schaffen. 
 
(4) Wird die Nutzung eines Grundstücks infolge der die Entschädi-
gungspflicht auslösenden behördlichen Anordnung unmöglich oder 
erheblich erschwert, so kann der Grundstückseigentümer verlan-
gen, dass die entschädigungspflichtige Person das Grundstück zum 
Verkehrswert erwirbt. Lässt sich der nicht betroffene Teil eines 
Grundstücks nach seiner bisherigen Bestimmung nicht mehr 
zweckmäßig nutzen, so kann der Grundstückseigentümer den Er-
werb auch dieses Teils verlangen. Ist der Grundstückseigentümer 
zur Sicherung seiner Existenz auf Ersatzland angewiesen und kann 

ihrer Beeinträchtigung auszugehen; hat der Entschädigungsberech-
tigte Maßnahmen getroffen, um die Nutzungen zu steigern, und ist 
nachgewiesen, dass die Maßnahmen die Nutzungen nachhaltig ge-
steigert hätten, so ist dies zu berücksichtigen. Außerdem ist eine 
infolge der behördlichen Verfügung eingetretene Minderung des 
gemeinen Werts von Grundstücken zu berücksichtigen, soweit sie 
nicht nach Satz 2 bereits berücksichtigt ist. 
 
(2) Soweit nicht gesetzlich wasserwirtschaftliche oder andere Maß-
nahmen als Entschädigung zugelassen werden, ist die Entschädi-
gung in Geld festzusetzen. 



102 
 

WHG 2010  WHG alt  
Ersatzland zu angemessenen Bedingungen beschafft werden, so ist 
ihm auf Antrag anstelle einer Entschädigung in Geld das Eigentum 
an einem Ersatzgrundstück zu verschaffen. 
 
(5) Ist nach § 97 die begünstigte Person entschädigungspflichtig, 
kann die anspruchsberechtigte Person Sicherheitsleistung verlan-
gen. 

§ 97 
Entschädigungspflichtige Person 

 
Soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, hat die Ent-
schädigung zu leisten, wer unmittelbar durch den Vorgang begüns-
tigt wird, der die Entschädigungspflicht auslöst. Sind mehrere un-
mittelbar begünstigt, so haften sie als Gesamtschuldner. Ist nie-
mand unmittelbar begünstigt, so hat das Land die Entschädigung zu 
leisten. Lässt sich zu einem späteren Zeitpunkt eine begünstigte 
Person bestimmen, hat sie die aufgewandten Entschädigungsbeträ-
ge dem Land zu erstatten. 

 

§ 98 
Entschädigungsverfahren 

 
(1) über Ansprüche auf Entschädigung ist gleichzeitig mit der dem 
Anspruch zugrunde liegenden Anordnung zu entscheiden. Die Ent-
scheidung kann auf die Pflicht zur Entschädigung dem Grunde 
nach beschränkt werden. 
 
(2) Vor der Festsetzung des Umfangs einer Entschädigung nach 
Absatz 1 hat die zuständige Behörde auf eine gütliche Einigung der 
Beteiligten hinzuwirken, wenn einer der Beteiligten dies beantragt. 
Kommt eine Einigung nicht zustande, so setzt die Behörde die Ent-
schädigung fest. 
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§ 99 
Ausgleich 

 
Ein Ausgleich nach § 52 Absatz 5 und § 78 Absatz 5 Satz 2 ist in 
Geld zu leisten. Im Übrigen gelten für einen Ausgleich nach Satz 1 
§ 96 Absatz 1 und 5 und § 97 entsprechend. 

 

 
Kapitel 5 

Gewässeraufsicht 
 

§ 100 
Aufgaben der Gewässeraufsicht 

 
(1) Aufgabe der Gewässeraufsicht ist es, die Gewässer sowie die 
Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen zu überwa-
chen, die nach oder auf Grund von Vorschriften dieses Gesetzes, 
nach auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnungen oder nach 
landesrechtlichen Vorschriften bestehen. Die zuständige Behörde 
ordnet nach pflichtgemäßem Ermessen die Maßnahmen an, die im 
Einzelfall notwendig sind, um Beeinträchtigungen des Wasser-
haushalts zu vermeiden oder zu beseitigen oder die Erfüllung von 
Verpflichtungen nach Satz 1 sicherzustellen. 
 
(2) Auf Grund dieses Gesetzes und nach landesrechtlichen Vor-
schriften erteilte Zulassungen sind regelmäßig sowie aus besonde-
rem Anlass zu überprüfen und, soweit erforderlich, anzupassen. 

 

§ 101 
Befugnisse der Gewässeraufsicht 

 
 
 

§ 21 
Überwachung 

 
(1) Wer ein Gewässer benutzt oder einen Antrag auf Erteilung ei-
ner Erlaubnis oder Bewilligung gestellt hat, ist verpflichtet, eine 
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(1) Bedienstete und Beauftragte der zuständigen Behörde sind im 
Rahmen der Gewässeraufsicht befugt, 
1. Gewässer zu befahren, 

 
2. technische Ermittlungen und Prüfungen vorzunehmen, 
3. zu verlangen, dass Auskünfte erteilt, Unterlagen vorgelegt und 

Arbeitskräfte, Werkzeuge und sonstige technische Hilfsmittel zur 
Verfügung gestellt werden, 
 
 
 
 
 
 

4. Betriebsgrundstücke und -räume während der Betriebszeit zu 
betreten, 

5. Wohnräume sowie Betriebsgrundstücke und -räume außerhalb 
der Betriebszeit zu betreten, sofern die Prüfung zur Verhütung 
dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
erforderlich ist, und 

6. jederzeit Grundstücke und Anlagen zu betreten, die nicht zum 
unmittelbar angrenzenden befriedeten Besitztum von Räumen 
nach den Nummern 4 und 5 gehören. 
 

Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des 
Grundgesetzes) wird durch Satz 1 Nummer 5 eingeschränkt. 
Sind Gewässerschutzbeauftragte bestellt, sind sie auf Verlangen 
der Bediensteten und Beauftragten der zuständigen Behörde zu 
Maßnahmen der Gewässeraufsicht nach Satz 1 hinzuzuziehen. 
 

behördliche Überwachung der Anlagen, Einrichtungen und Vor-
gänge zu dulden, die für die Gewässerbenutzung von Bedeutung 
sind. 
[Satz 3] Er hat ferner zu dem gleichen Zweck Anlagen und Einrich-
tungen zugänglich zu machen, 
Auskünfte zu erteilen, Arbeitskräfte, Unterlagen und Werkzeuge 
zur Verfügung zu stellen und technische Ermittlungen und Prüfun-
gen zu ermöglichen. 
 
[Satz 2]Er hat dazu, insbesondere zur Prüfung, ob eine beantragte 
Benutzung zugelassen werden kann, welche Benutzungsbedingun-
gen und Auflagen dabei festzusetzen sind, ob sich die Benutzung in 
dem zulässigen Rahmen hält und ob nachträglich Anordnungen auf 
Grund des § 5 oder ergänzender landesrechtlicher Vorschriften zu 
treffen sind,  
1. das Betreten von Betriebsgrundstücken und -räumen während 

der Betriebszeit, 
2. das Betreten von Wohnräumen sowie von Betriebsgrundstücken 

und -räumen außerhalb der Betriebszeit, sofern die Prüfung zur 
Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung erforderlich ist, und 

3. das Betreten von Grundstücken und Anlagen, die nicht zum un-
mittelbar angrenzenden befriedeten Besitztum von Räumen nach 
den Nummern 1 und 2 gehören, jederzeit 

zu gestatten; 
das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des 
Grundgesetzes) wird durch Nummer 2 eingeschränkt. 
Benutzer von Gewässern, für die ein Gewässerschutzbeauftragter 
bestellt ist (§ 21a), haben diesen auf Verlangen der zuständigen 
Behörde zu Überwachungsmaßnahmen nach den Sätzen 2 und 3 
hinzuzuziehen. 
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(2) Werden Anlagen nach § 62 Absatz 1 errichtet, unterhalten, be-
trieben oder stillgelegt, haben auch die Eigentümer und Besitzer 
der Grundstücke, auf denen diese Tätigkeiten ausgeübt werden, das 
Betreten der Grundstücke zu gestatten, auf Verlangen Auskünfte zu 
erteilen und technische Ermittlungen und Prüfungen zu ermögli-
chen. 
 
(3) Für die zur Auskunft verpflichtete Person gilt § 55 der Strafpro-
zessordnung entsprechend. 
 
 
 
 
 
(4) Für die zur Überwachung nach den Absätzen 1 und 2 zuständi-
gen Behörden und ihre Bediensteten gelten die §§ 93, 97, 105 Ab-
satz 1, § 111 Absatz 5 in Verbindung mit § 105 Absatz 1 sowie § 
116 Absatz 1 der Abgabenordnung nicht. Dies gilt nicht, soweit die 
Finanzbehörden die Kenntnisse für die Durchführung eines Verfah-
rens wegen einer Steuerstraftat sowie eines damit zusammenhän-
genden Besteuerungsverfahrens benötigen, an deren Verfolgung 
ein zwingendes öffentliches Interesse besteht, oder soweit es sich 
um vorsätzlich falsche Angaben der zur Auskunft verpflichteten 
Person oder der für sie tätigen Personen handelt. 

 
(2) Absatz 1 gilt sinngemäß für den, der  
1. eine Rohrleitungsanlage nach § 19a errichtet oder betreibt, 
2. eine Anlage nach § 19g Abs. 1 und 2 herstellt, einbaut, auf-

stellt, unterhält oder betreibt oder 
3. Inhaber eines gewerblichen Betriebs nach § 19l ist. 
 
Die Eigentümer und Besitzer der Grundstücke, auf denen die Anla-
gen hergestellt, errichtet, eingebaut, aufgestellt, unterhalten oder 
betrieben werden, haben das Betreten der Grundstücke zu gestat-
ten, Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlungen und Prü-
fungen zu ermöglichen. 
 
 
(2a) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete kann die Aus-
kunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst 
oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung 
bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfol-
gung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswid-
rigkeiten aussetzen würde. 
 
(3) Für die zur Überwachung nach den Absätzen 1 und 2 zuständi-
gen Behörden und ihre Bediensteten gelten die §§ 93, 97, 105 Abs. 
1, § 111 Abs. 5 in Verbindung mit § 105 Abs. 1 sowie § 116 Abs. 1 
der Abgabenordnung nicht. Dies gilt nicht, soweit die Finanzbe-
hörden die Kenntnisse für die Durchführung eines Verfahrens we-
gen einer Steuerstraftat sowie eines damit zusammenhängenden 
Besteuerungsverfahrens benötigen, an deren Verfolgung ein zwin-
gendes öffentliches Interesse besteht, oder soweit es sich um vor-
sätzlich falsche Angaben des Auskunftspflichtigen oder der für ihn 
tätigen Personen handelt. 



106 
 

WHG 2010  WHG alt  
 
(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen, dass die behördli-
che Überwachung im Sinne dieser Vorschrift bei Anlagen und Ein-
richtungen, die der Landesverteidigung dienen, zum Geschäftsbe-
reich des Bundesministeriums der Verteidigung gehörenden Stellen 
übertragen wird. 

§ 102 
Gewässeraufsicht bei Anlagen und Einrichtungen  

der Verteidigung 
 
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen, dass die Gewässer-
aufsicht im Sinne dieses Kapitels bei Anlagen und Einrichtungen, 
die der Verteidigung dienen, zum Geschäftsbereich des Bundesmi-
nisteriums der Verteidigung gehörenden Stellen übertragen wird. 

 

 
Kapitel 6 

Bußgeld- und Überleitungsbestimmungen 
 

§ 103 
Bußgeldvorschriften 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. ohne Erlaubnis und ohne Bewilligung nach § 8 Absatz 1 ein 

Gewässer benutzt, 
2. einer vollziehbaren Auflage nach § 13 Absatz 1, auch in Ver-

bindung mit § 58 Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit § 59 
Absatz 1 oder § 63 Absatz 1 Satz 3, zuwiderhandelt, 
 
 

 
 
 
 

§ 41 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 2 eine Benutzung ohne behördliche Erlaubnis oder 

Bewilligung ausübt oder 
einer vollziehbaren Auflage nach § 4 Abs. 1 oder Abs. 2 Nr. 1, 
2 oder 2a oder einer vollziehbaren Anordnung nach § 5 Abs. 1 
Nr. 1 oder 1a, soweit sie Maßnahmen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2a 
betrifft, oder einer vollziehbaren Anordnung nach § 5 Abs. 1 
Nr. 2 oder 3, auch in Verbindung mit § 5 Abs. 2, zuwiderhan-
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3. einer Rechtsverordnung nach 
a) § 23 Absatz 1 Nummer 1, 3 bis 8 oder Nummer 9 oder 
b) § 23 Absatz 1 Nummer 10 oder Nummer 11 
oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen 
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverord-
nung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-
schrift verweist, 

4. entgegen § 32 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2, § 45 Absatz 1 
Satz 1 oder Absatz 2 oder § 48 Absatz 2 Satz 1 oder Satz 2 
Stoffe lagert, ablagert oder befördert oder in ein oberirdisches 
Gewässer oder in ein Küstengewässer einbringt, 

5. entgegen § 37 Absatz 1 den natürlichen Ablauf wild abfließen-
den Wassers behindert, verstärkt oder sonst verändert, 

6. einer Vorschrift des § 38 Absatz 4 Satz 2 über eine dort ge-
nannte verbotene Handlung im Gewässerrandstreifen zuwider-
handelt, 

7. entgegen § 50 Absatz 4, § 60 Absatz 1 Satz 2 oder § 62 Absatz 
2 eine dort genannte Anlage errichtet, betreibt, unterhält oder 
stilllegt, 

8. einer vollziehbaren Anordnung nach 
a) § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 Buchstabe a oder Buch-

stabe c oder Nummer 3, 
 

b) § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b, 
jeweils auch in Verbindung mit § 52 Absatz 2 Satz 1 oder Ab-
satz 3 oder § 53 Absatz 5, zuwiderhandelt, 

9. ohne Genehmigung nach § 58 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbin-
dung mit § 59 Absatz 1, Abwasser in eine Abwasseranlage ein-
leitet, 

10. ohne Genehmigung nach § 60 Absatz 3 Satz 1 eine Abwasser-

delt, 
 
 
 
 
 
 
 

9. einer Vorschrift des § 26 oder § 32b oder § 34 Abs. 2 über das 
Einbringen, Lagern, Ablagern oder Befördern von Stoffen zu-
widerhandelt oder 
 
 
 
 
 
 

6. a) entgegen § 19g Abs. 3 bei Einbau, Aufstellung, Unterhaltung 
oder Betrieb der Anlagen im Sinne des § 19g Abs. 1 oder 2 die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht einhält, 

2. einer Rechtsverordnung nach 
§ 19 Abs. 2 Nr. 1 zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung 
für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist,  
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behandlungsanlage errichtet, betreibt oder wesentlich ändert, 

11. entgegen § 61 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit einer Rechts-
verordnung nach Absatz 3 eine Aufzeichnung nicht, nicht rich-
tig oder nicht vollständig anfertigt, nicht oder nicht mindestens 
fünf Jahre aufbewahrt oder nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

12. entgegen § 63 Absatz 1 Satz 1 eine dort genannte Anlage er-
richtet oder betreibt, 
 

13. entgegen § 64 Absatz 1 nicht mindestens einen Gewässer-
schutzbeauftragten bestellt, 

14. einer vollziehbaren Anordnung nach § 64 Absatz 2 zuwider-
handelt, 

15. ohne festgestellten und ohne genehmigten Plan nach § 68 Ab-
satz 1 oder Absatz 2 ein Gewässer ausbaut, 

 
16. einer Vorschrift des § 78 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 8 oder 

Nummer 9, jeweils auch in Verbindung mit § 78 Absatz 6, über 
eine untersagte Handlung in einem dort genannten Gebiet zu-
widerhandelt, 

17. einer vollziehbaren Anordnung nach § 101 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 zuwiderhandelt oder 

 
 
 
18. entgegen § 101 Absatz 2 das Betreten eines Grundstücks nicht 

gestattet oder eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig erteilt. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
6. b) entgegen § 19h Abs. 1 Satz 1 eine Anlage, Teile einer Anla-

ge oder technische Schutzvorkehrungen verwendet, deren Eig-
nung nicht festgestellt ist, 

8. entgegen § 21a Abs. 1 oder  
 
entgegen einer vollziehbaren Anordnung nach § 21a Abs. 2 ei-
nen Gewässerschutzbeauftragten nicht bestellt, 

11. ohne festgestellten Plan nach § 31 Abs. 2 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit Satz 2, oder ohne Genehmigung nach § 31 Abs. 3 
einen Ausbau vornimmt. 

 
 
 
 
7. entgegen § 21 

b) die erforderlichen Arbeitskräfte, Unterlagen oder Werkzeuge 
nicht zur Verfügung stellt oder 
c) eine Auskunft nicht, unrichtig, unvollständig oder nicht rech-
tzeitig erteilt, 

7. entgegen § 21 
a) das Betreten von Grundstücken, Anlagen oder Räumen nicht 
gestattet, Anlagen oder Einrichtungen nicht zugänglich macht 
oder technische Ermittlungen oder Prüfungen nicht ermöglicht, 
c) eine Auskunft nicht, unrichtig, unvollständig oder nicht rech-
tzeitig erteilt, 
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 
Nummer 1 bis 3 Buchstabe a, Nummer 4 bis 8 Buchstabe a, Num-
mer 9, 10 und 12 bis 16 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend 
Euro und in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zehntau-
send Euro geahndet werden. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 
1 bis 6 und Nr. 8 bis 11 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend 
Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 7 mit einer Geldbuße bis zu 
zehntausend Euro geahndet werden. 

§ 104 
Überleitung bestehender Erlaubnisse und Bewilligungen 

 
(1) Erlaubnisse, die vor dem 1. März 2010 nach § 7 des Wasser-
haushaltsgesetzes erteilt worden sind, gelten als Erlaubnisse nach 
diesem Gesetz fort. Soweit landesrechtliche Vorschriften für be-
stimmte Erlaubnisse nach Satz 1 die Rechtsstellung ihrer Inhaber 
gegenüber Dritten regeln, gelten die Erlaubnisse nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes über gehobene Erlaubnisse fort. 
 
(2) Bewilligungen, die vor dem 1. März 2010 nach § 8 des Wasser-
haushaltsgesetzes erteilt worden sind, gelten als Bewilligungen 
nach diesem Gesetz fort. 

 

§ 105 
Überleitung bestehender sonstiger Zulassungen 

 
(1) Eine Zulassung für das Einleiten von Abwasser in öffentliche 
Abwasseranlagen, die vor dem 1. März 2010 erteilt worden ist, gilt 
als Genehmigung nach § 58 fort. Eine Zulassung für das Einleiten 
von Abwasser in private Abwasseranlagen, die vor dem 1. März 
2010 erteilt worden ist, gilt als Genehmigung nach § 59 fort. Eine 
Genehmigung nach § 58 oder § 59 ist nicht erforderlich für Einlei-
tungen von Abwasser in öffentliche oder private Abwasseranlagen, 
die vor dem 1. März 2010 begonnen haben, wenn die Einleitung 
nach dem am 28. Februar 2010 geltenden Landesrecht ohne Ge-
nehmigung zulässig war. 
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 (2) Eine Zulassung, die vor dem 1. März 2010 nach § 18c des 
Wasserhaushaltsgesetzes in der am 28. Februar 2010 geltenden 
Fassung in Verbindung mit den landesrechtlichen Vorschriften 
erteilt worden ist, gilt als Genehmigung nach § 60 Absatz 3 fort. 
 
(3) Eine Anzeige nach § 60 Absatz 4 Satz 1 ist nicht erforderlich 
für die Errichtung, den Betrieb und die wesentliche Änderung von 
Kanalisationen, wenn hierfür bereits vor dem 1. März 2010 eine 
Genehmigung erteilt oder eine Anzeige gegenüber der zuständigen 
Behörde erstattet worden ist. 
 
(4) Eine Eignungsfeststellung, die vor dem 1. März 2010 nach § 
19h Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes in der am 28. Februar 
2010 geltenden Fassung erteilt worden ist, gilt als Eignungsfeststel-
lung nach § 63 Absatz 1 fort. Ist eine Bauartzulassung vor dem 1. 
März 2010 nach § 19h Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes in 
der am 28. Februar 2010 geltenden Fassung erteilt worden, ist eine 
Eignungsfeststellung nach § 63 Absatz 1 nicht erforderlich. 
 
(5) Ein Plan, der vor dem 1. März 2010 nach § 31 Absatz 2 oder 
Absatz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes in der am 28. Februar 2010 
geltenden Fassung oder nach landesrechtlichen Vorschriften fest-
gestellt oder genehmigt worden ist, gilt jeweils als Planfeststel-
lungsbeschluss oder als Plangenehmigung nach § 68 fort. 

§ 106 
Überleitung bestehender Schutzgebietsfestsetzungen 

 
(1)  Vor dem 1. März 2010 festgesetzte Wasserschutzgebiete gelten 
als festgesetzte Wasserschutzgebiete im Sinne von § 51 Absatz 1. 
 
(2)  Vor dem 1. März 2010 festgesetzte Heilquellenschutzgebiete 
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gelten als festgesetzte Heilquellenschutzgebiete im Sinne von § 53 
Absatz 4. 
 
(3) Vor dem 1. März 2010 festgesetzte, als festgesetzt geltende 
oder vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete gelten als 
festgesetzte oder vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete 
im Sinne von § 76 Absatz 2 oder Absatz 3. 
 

 


